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Vorwort

Viele Menschen haben den Wunsch, bis zum Ende ihres
Lebens in der eigenen Hauslichkeit zu wohnen. Dies lasst
sich jedoch nicht immer gewahrleisten, insbesondere, wenn
sie pflegebedurftig sind. Heute gibt es viele Unterstitzungs-
maoglichkeiten von ambulanter Versorgung uber betreute
Wohnformen bis hin zur stationaren Pflege in einer Einrich-
tung. Entscheiden sich die pflegebediirftigen Menschen fur
eine Versorgung in einer Wohnform mit Unterkunft und Pflege,
so macht sie dies auch abhangig von anderen Menschen.
Deshalb brauchen sie einen besonderen Schutz. Um diesen
Schutz zu gewahrleisten, hat der Gesetzgeber ein besonderes

Der BIVA-Pflegeschutzbund
ist ein Verbraucherschutzverein,
der seit 1974 die Interessen von
Menschen vertritt, die Hilfe oder
Pflege bendtigen und daher in
betreuten Wohnformen leben. Er
setzt sich fur die Starkung der
Rechte von Bewohnerinnen und
Bewohnern aller Heimarten und

Wohnformen ein und kampft er-
folgreich fur Menschenwurde und
Selbstbestimmtheit im Alter und
bei Behinderung. Der BIVA-Pfle-
geschutzbund ist unabhangig und
gemeinnutzig.

Verbraucherschutzgesetz
geschaffen. Es regelt die
vertraglichen Beziehun-
gen zwischen dem Trager,
der die Leistungen an-
bietet, und den Bewoh-
nern, die diese Leistungen
entgegennehmen: das
Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetz (WBVG).
Dieses Gesetz legt den
Mindestinhalt des Vertra-
ges, den man bei Einzug
in eine Einrichtung ab-
schlief3t, verbindlich fest.
Zudem regelt es den Um-
gang mit Veranderungen in



der Versorgung sowie das Ende des Vertragsverhaltnisses. Es
betont die Rolle der Bewohnerinnen und Bewohner als Verbrau-
cherinnen und Verbraucher und bezeichnet sie auch so. Die
Trager der Wohnform als Leistungsanbieter werden dagegen
als ,Unternehmer* bezeichnet. Durch das WBVG wird also in
besonderem Mal3e die Situation der hilfe- und pflegebedurftigen
Menschen berucksichtigt. Denn es schafft einen Interessenaus-
gleich zwischen den Verbraucherinnen und Verbrauchern auf
der einen Seite sowie den Unternehmerinnen und Unterneh-
mern auf der anderen Seite.

Mit dieser Broschre soll leicht verstandlich dargestellt werden,

* bei welchen Wohnformen das WBVG Anwendung findet,

* was es vor Abschluss eines Wohn- und Betreuungsvertrags
zu beachten gilt,

* wie man mit moglichen Problemen umgehen kann sowie

* was zu einer Beendigung des Vertragsverhaltnisses fuhrt,
damit sich der besondere Schutz des Verbraucherschutzge-
setzes entfalten kann.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber den richtigen
Durchblick verschaffen kdnnen, damit Sie als Ver- .
braucherin und Verbraucher in einer stationaren Ein- ™~
richtung die richtigen Entscheidungen treffen konnen! )
1@@1.‘.

Ihr Dr. Manfred Stegger m\

o | v

Vorstandsvorsitzender
BIVA-Pflegeschutzbund
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l. Vor dem Vertragsschluss

Das sollte man vor Abschluss eines Wohn-
und Betreuungsvertrages wissen.

Der Umzug in eine Einrichtung, die Unterkunft, Pflege und/oder
Betreuung bietet, ist fiir viele Betroffene ein groRer Schritt. Al-
tere Menschen nehmen haufig inren letzten Umzug vor, jungere
Menschen mit Pflegebedarf erhoffen sich eine umfassende
bedarfsgerechte Versorgung und Menschen mit Behinderung
gehen vielleicht erstmals heraus aus dem Elternhaus. Dieses
»oich-in-Obhut-Geben® auf Dauer fuhrt dazu, dass man vorher
moglichst viel verbindlich regeln méchte. Das WBVG bertck-
sichtigt dies und legt die Mindestanforderungen an einen Wohn-
und Betreuungsvertrag sowie dessen Mindestinhalte fest; eben-
so die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

8 I. Vor dem Vertragsschluss



Das Verhaltnis zwischen dem Betreibenden einer Einrichtung
und deren Bewohnerinnen und Bewohnern wurde erstmals
1974 durch das Heimgesetz bundeseinheitlich geregelt. Das
Heimgesetz sollte den Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrer
besonderen Lebenssituation, die durch Pflegebedurftigkeit,
Behinderung und dadurch bedingte Hilfeabhangigkeit gepragt
ist, Schutz bieten. Dieser Schutz sollte durch staatliche Kon-
trolle Gber die Einhaltung der im Gesetz festgelegten Mindest-
vorgaben fur den Betrieb eines Heims gewahrleistet werden.
Im Heimgesetz fand man einerseits Vorschriften fur die Rege-
lung der Rechtsbeziehungen zwischen den Bewohnern und
dem Heimbetreiber im Heimvertrag. Andererseits enthielt das
Gesetz auch Regelungen Uber die personellen und baulichen
Anforderungen an den Betrieb eines Heims und wie Kontrollen
durchzufuhren sind.

Im Jahre 2006 wurden diese Regelungszustandigkeiten flr
das Heimrecht durch eine Foderalismusreform, welche die
Gesetzgebungskompetenzen neu regelte, ,aufgesplittet®: Die
Lander erhielten die Gesetzgebungszustandigkeit flr den
ordnungsrechtlichen Regelungsbereich — also die Gefahrenab-
wehr — und haben jewelils eigene Landesheimgesetze ge-
schaffen. Dazu gehdren Fragen der Genehmigung des Be-

|. Vor dem Vertragsschluss 9




triebs von Heimen oder vergleichbaren Wohnformen fir altere,
pflegebedurftige oder behinderte Menschen, die personelle
oder bauliche Ausstattung der Einrichtung und Sanktionen bei
Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Zustandig-
keit fur die vertragsrechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet
des Heimrechts verblieb dagegen weiterhin beim Bund. Infol-
gedessen wurde das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
(WBVG) geschaffen, das am 1. Oktober 2009 in Kraft trat.

Im April 2016 fand das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Einzug in das WBVG. Seitdem informieren die Vertrage Uber
die Mdglichkeit einer Verbraucherschlichtung und stellen dar,
ob der Unternehmer eine Schlichtung akzeptiert.

Mit dem 01. Januar 2020 wurden einige redaktionelle Ande-
rungen im WBVG wirksam, die durch die Umsetzung des
Bundesteilhabegesetz (BTHG) bewirkt wurden. Wegen der
Trennung der Fachleistung von der existenzsichernden Leis-
tung bedurfte es weitgehender Anpassung der Vertrage und
damit auch des
Gesetzes.

Landesrecht Bundesrecht

Landes-
heimgesetz FEENY

=ave

Ordnungsrecht Vertragsrecht

2016 2020

Verbraucher-

streit- EIUeEs:

teilhabe-
gesetz

beilegungs-
gesetz
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1.1.1. Anwendungsbereich

Das WBVG regelt als Verbraucherschutzgesetz seit 2009 die
privatrechtlichen Beziehungen zwischen Betreibern von Ein-
richtungen und Bewohnerinnen und Bewohnern. Es gilt im
Prinzip fir alle betreuten Wohnformen, wenn bestimmte ver-
tragliche Leistungen geschuldet werden. Das WBVG stellt
grundsatzlich nicht auf eine bestimmte vordefinierte Wohnform
ab, sondern legt die Vertragsgestaltung und den Vertragsinhalt
zugrunde. Es ist nach § 1 Absatz 1 Satz 1 WBVG immer dann
anwendbar,

wenn ein Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem
Verbraucher geschlossen wird,

die Uberlassung von Wohnraum mit der Erbringung von
Pflege- oder Betreuungsleistungen verpflichtend verbunden
ist (= doppelte Abhangigkeit)

und die Pflege- oder Betreuungsleistungen der Bewaltigung
eines durch Alter, Pflegebedurftigkeit oder Behinderung be-
dingten Hilfebedarfs dienen.

Es kommt somit auf die Vertragsparteien, die verpflichtende
Verbindung sowie die Qualitat der Leistungen an.

Bei dieser doppelten Abhangigkeit ist besonderer Schutz not-
wendig, um die schwachere Position der Verbraucherinnen
und Verbraucher ein Stuck weit auszugleichen.

1. Anwendbarkeit des WBVG 11




Beispiel

Zieht eine pflegebedlirftige Person mit Pflegegrad 3 in ein
Pflegeheim, wird sie dort in ein Einzel- oder Doppelzimmer zie-
hen und dem Pflegegrad entsprechende Leistungen erhalten.
Daneben werden Verpflegung und Betreuung geboten. Diese
Person erhélt also kiinftig sowohl die Uberlassung der Unter-
kunft als auch die Pflege und Betreuung von dem Betreiber
der Pflegeeinrichtung und ist somit doppelt abhéngig.

In der Regel ist die besondere Lebenssituation der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher gepragt von Pflegebedurftigkeit
oder Behinderung. Daher konnen sie nicht in Ruhe die Markt-
lage von Pflege- und Betreuungsangeboten prifen und eine
Uberlegte Entscheidung treffen. Durch den Abschluss eines
Wohn- und Betreuungsvertrages binden sie sich aber meist
langfristig an einen Unternehmer. Dieser erbringt alle Leistun-
gen aus einer Hand, auf die der altere, pflegebedurftige oder
behinderte Mensch angewiesen ist. In den meisten Fallen
verfugen die Betroffenen auch nicht Uber die notwendi-
L% gen Kenntnisse und Erfahrungen Uber die rechtlichen
¢ ¢, und tatsachlichen Zusammenhange und konnen deren
| - Chancen und Risiken fur die eigene
Lebenssituation nur schwer einschat-
zen. Wenn die Suche nach einer
geeigneten Wohnform zudem
wegen plotzlich eintretender Pflege-
bedurftigkeit unter Zeitdruck steht,
kann es leicht zu Uberforderungen
kommen. Vertragsverhandlungen
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auf ,Augenhohe” zwischen zwei gleich starken Verhandlungs-
partnern sind dann zumeist nicht moglich. Ziel des WBVG ist
es daher, diese Nachteile durch gesetzlich festgelegte Min-
destregelungen auszugleichen.

1.1.1.1. Vertragsparteien

Das WBVG kommt gemal § 1 Absatz 1 WBVG nur 1ADs. 1 §
dann zur Anwendung, wenn ein Vertrag zwischen WBVG

einer Unternehmerin oder einem Unternehmer und

einem volljahrigen (also mindestens achtzehn Jahre alten)
Verbraucher

geschlossen wird. Vertragsgegenstand muss das Uberlassen

von Wohnraum, verbunden mit Pflege- oder Betreu- 13
ungsleistungen, sein. Die Begriffe ,Unternehmer” und BGB §
,verbraucher® wurden aus dem Burgerlichen Gesetz-

buch (BGB) ibernommen.

Nach § 13 BGB bezeichnet man als Ver- {4
braucher ,jede naturliche Person, die k
ein Rechtsgeschaft zu einem Zwecke
abschliel3t, das weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbstandigen beruflichen
Tatigkeit zugerechnet werden kann®.
Gemeint sind damit Menschen, die als
LPrivatpersonen” und nicht im Zusam-
menhang mit einer unternehmerischen
oder beruflichen Tatigkeit handeln.

1. Anwendbarkeit des WBVG 13



' Beispiel
Der 50-jahrige Arzt Herr A. ist durch eine fortschreitende Mul-
tiple-Sklerose-Erkrankung an den Rollstuhl gefesselt und kann
sich nicht mehr selbst versorgen. Er beschliel3t daher, in eine
Pflegeeinrichtung zu ziehen. Den Vertrag schliel3t er als Privat-
person mit der Einrichtung ab und somit als Verbraucher.

Hatte Herr A. in dem vorgenannten Beispiel einen Berufsbe-
treuenden, der fur ihn handelt und den Vertrag abschliel3t, so
wurde dies nicht der Verbraucherstellung widersprechen. Denn
der Betreuer handelt im Rahmen seiner Berufstatigkeit nicht
fur sich selbst, sondern fur seinen Betreuten, der wiederum
Verbraucher ist.

14 Nach § 14 BGB ist dagegen ,Unternehmer” eine ,na-
§ BGB turliche oder juristische Person oder eine rechtsfahige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechts-
geschafts in Ausubung ihrer gewerblichen oder selb-
standlgen berufllchen Tatigkeit handelt®. Es ist der Gegenbegriff
e : ! zu dem des ,Verbrauchers®. Gemeint
. sind vor allem Menschen oder Ge-
sellschaften, die eine Leistung gegen
Entgelt anbieten. Unter juristischen
Personen versteht man rechtsfahige
Gesellschaften, wie beispielsweise Ge-
sellschaften mit beschrankter Haftung
(GmbH). Rechtsfahige Personenge-
sellschaften sind beispielsweise Kom-
manditgesellschaften (KG) und Gesell-
schaften burgerlichen Rechts (GbR).
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Beispiel

Schliel3t die im vorangehenden Beispiel genannte Pflege-
einrichtung als gemeinnlitzige Gesellschaft mit beschrdnkter
Haftung (gGmbH) einen Vertrag mit Herrn A., so ist sie als
Juristische Person ,,Unternehmerin®im Sinne des § 14 BGB.
In der Regel wird der Vertrag einen Wohnraum, Verpflegung
sowie Pflege- und Betreuungsleistungen und die dafiir zu ent-
richtenden Entgelte umfassen.

Gleiches gilt aber auch, wenn die o.g. Pflegeeinrichtung vom
Ehepaar B. als ,natlrliche” Personen (Unternehmer) betrie-
ben wird. Das Ehepaar schlie83t dann einen Vertrag gleichen
Inhalts wie oben gegen Entgelt mit Herrn A. (Verbraucher). Da
der Betrieb des Seniorenzentrums zu der beruflichen Téatigkeit
von Herrn und Frau B. gehért, sind sie Unternehmer im Sinne
von § 14 BGB und damit auch im Sinne des WBVG.

Die Zuordnung der Vertragsparteien als ,Verbraucher® und
,dnternehmer® ist bei herkbmmlichen Pflegeeinrichtungen hau-
fig unstrittig. Einen Sonderfall in der
Bewertung kdnnen aber Wohnge-
meinschaften darstellen, wenn sie
selbstorganisiert sind. In diesem Fall
bilden regelmalig Angehorige ein
Angehorigengremium. Dieses Gremi-
um ubernimmt einerseits die Organi-
sation und den Betrieb der Wohnge-

meinschaft. Anderseits entscheidet ) \)
es z. B. auch iiber den Einzug neuer || \WWohngemeinschaft

Bewohnerinnen oder Bewohner und

1. Anwendbarkeit des WBVG 15



schliel3t entsprechende Vertrage. Ein solches Gremium regelt
also alle die Wohngemeinschaft betreffenden Aufgaben: Aus-
stattung der Wohnungen, Organisation der hauswirtschaftli-
chen und betreuerischen Hilfen, Entscheidung Uber den Neu-
einzug von Mitbewohnern oder die Héhe und Verwendung des
Haushaltsgeldes. Die Frage ist, ob diese Privatpersonen hier
unternehmerisch tatig sind. Eine Abgrenzung wird man aber
wohl Uber die (un)entgeltliche Tatigkeit vornehmen kdénnen. Es
bietet sich an, in der Vertragsgestaltung auf die Klarstellung
der Rollen ein besonderes Augenmerk zu richten.

Die Mutter von Frau C. ist dement. In der Pflegeeinrichtung,
in der sie bisher lebte, gab es immer wieder Probleme, weil
die Bedarfe der Mutter nicht befriedigt werden konnten. Frau
C. hat sich daher gemeinsam mit anderen Angehdérigen ent-
schlossen, eine Wohngemeinschaft zu griinden. Sie haben
sich dafiir zu einer Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR)
zusammengetan, um die Organisation zu (bernehmen. Ver-
mieter ist eine Privatperson. Ein Pflegedienst (ibernimmt die
Aufgaben der Pflege und Betreuung. Die Pflegekassen sind
involviert und die Angehérigen haben im Rahmen einer Gre-
miumsvereinbarung ihre Aufgaben und Kompetenzen fest-
geschrieben. Die Angehdrigen treffen sich nun einmal in der
Woche, um alles zu besprechen, was geregelt und organisiert
werden muss. Da sie keinerlei Erwerb mit dieser Tétigkeit
erzielen, sondern lediglich ehrenamtlich das Leben ihrer An-
gehdrigen organisieren, wird man sie nicht als Unternehmer
bezeichnen kénnen.
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.1.1.2. Wohnformen

Das WBVG geht in seiner Anwendung nicht von einer be-
stimmten festgelegten Wohnform aus, sondern I6st sich von
definierten Wohnformen und stellt auf die vertragliche Bezie-
hung der VertragsschlieRenden und den Vertragsinhalt ab. Es
ist dann anwendbar, wenn

* die Uberlassung von Wohnraum mit

* der Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen, die
auf den individuellen Hilfebedarf der Verbraucherin oder des
Verbrauchers ausgerichtet sind, verpflichtend verbunden ist.

Die Wohnform als solche oder ihre
Definition ist fur die Anwendung des
WBVG damit unerheblich.

Der Begriff ,Wohnraum® ist weit zu
fassen: Zimmer, Appartements und WO h nfo rmen

Wohnungen sind gleichermal3en
gemeint. Ob der Wohnraum uber ein
Bad/WC verfligt oder gar Uber eine -
Kochméglichkeit, ist dabei unerheb- Pflegeheim
lich. Auf die Ausstattung kommt =

es nicht an. Gesetzlich wird somit
flexibel auf alternative Wohnformen
fur Alter, Pflegebedrftigkeit sowie
Behinderung reagiert. Denn das
WBVG stellt nur auf die zivilrecht-
lichen Vereinbarungen ab, die die
Vertragsparteien getroffen haben.

Service-Wohnen

Senioren-Residenz

Wohngemeinschaft
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Das bedeutet, dass das WBVG nicht nur fiir typische Pfle-
geheime Anwendung finden kann, sondern auch fiir z. B.
Wohngemeinschaften, sonstige betreute Wohnformen
oder Seniorenresidenzen.

Daneben wurden in allen Bundeslandern ordnungsrechtliche
Vorschriften erlassen, die von den zivilrechtlichen des WBVG
zu unterscheiden sind, z. B. zu personeller und baulicher Aus-
stattung.

1.1.1.3. Leistungen

Fir eine Anwendbarkeit des WBVG muss der Uberlassene
Wohnraum mit den zu erbringenden Pflege- oder Betreuungs-
leistungen verpflichtend verbunden sein. Dabei
ist es nach § 1 Absatz 1 Satz 2 WBVG un-
erheblich, ob die Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen

1Abs.18S.2
WBVG

e durch den Unternehmer unmittelbar zur Verfigung gestellt
und bereits ab Vertragsbeginn in Anspruch genommen wer-
den konnen oder

* bloRd vorgehalten und erst spater in Anspruch genommen
werden konnen, wenn ein Bedarf besteht.

Herr D. schliel3t einen Vertrag mit einer Seniorenresidenz. In
dem Vertrag finden sich Regelungen fiir das ihm (berlassene
Appartement und zu den Bedingungen fiir die Pflege- und Be-
treuungsleistungen. Letztere miissen vom hauseigenen Dienst
in Anspruch genommen werden und werden somit vorgehal-
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ten. Beim Einzug bendtigt Herr D. diese Leistungen noch nicht,
da er sich in seinem Appartement noch selbst versorgen kann
und nicht pflegebediirftig ist. Sollte Pflegebedlirftigkeit ein-
treten, kann Herr D. aber sofort die nétigen Hilfen in Anspruch
nehmen.

Ware dagegen in dem Vertrag geregelt, dass Herr D. im Be-
darfsfall den hauseigenen Pflegedienst nutzen, aber ebenso
gut einen anderen Dienst beauftragen kann, kame das WBVG
hier nicht zur Anwendung.

Anmerkung

Es gibt gerade in den alternativen Wohn-

formen immer wieder Vertrage, die keine 2 :" s/
Ausfiihrungen dazu enthalten, ob eine Ver- NUF eigener |

pflichtung zur Nutzung des hauseigenen
Pflegedienstes besteht. Hier sollte man vor
Vertragsschluss um schriftliche Klarstellung
bitten. Bei einem bereits bestehenden Ver-
tragsverhaltnis musste gepruft werden, ob
Uberhaupt faktisch die Mdglichkeit besteht,
einen fremden Pflegedienst in Anspruch zu
nehmen.

.Pflegeleistungen® oder ,Betreuungsleistun- 1Abs.1S.1
gen“im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 WBVG WBVG §
umfassen alle im Rahmen des Elften Buches

Sozialgesetzbuch (im Folgenden SGB XI)

anerkannten Leistungen — sowohl im stationaren als auch im
ambulanten Bereich. Demnach kommen als Pflege- und
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' Betreuungsleistungen alle Hilfestellungen in Betracht, die
in Rahmen- oder Versorgungsvertragen nach dem SGB XI
mit Einrichtungstragern oder ambulanten Pflegediensten
vereinbart werden. Der Anspruch auf diese Leistungen wird
im Rahmen einer Begutachtung und nach Feststellung eines
Pflegegrads festgelegt.

Beispiel

Pflegeleistungen kénnen sein: Hilfe bei der Auswahl der Klei-
dung, Hilfe beim Duschen/Baden, Betten machen, Aufrichten
im Bett, Hilfe bei der Mundhygiene oder dem Kédmmen, Darrei-
chen der Nahrung, Sdubern und Wechseln der Kleidung, Hilfe
beim Aufstehen und Aufsuchen bestimmter Rdumlichkeiten
(Mobilisierung).

Betreuungsleistungen kénnen beispielsweise sein: Angebote
zum Erhalt der Alltagskompetenzen wie Angebote und Mal3nah-
men zur Tagesstrukturierung, Biografiearbeit, besondere Thera-
pien wie Mal-, Ergo-, Musiktherapie, Férderung sozialer Kontakte
und Veranstaltungen zur Férderung des Gemeinschaftslebens.
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Nach § 1 Absatz 1 Satz 3 WBVG mussen diese Pflege- oder
Betreuungsleistungen allerdings Uber lediglich ,allgemeine
Unterstutzungsleistungen® hinausgehen. Als solche allgemei-
ne Unterstltzungsleistungen gelten beispielsweise die bloRe
Vermittlung von Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen, Leistungen der hauswirtschaftlichen
Versorgung oder Notrufdienste. Sind nur diese
allgemeinen Leistungen vertraglich geschuldet,
ist das WBVG nicht anzuwenden.

1Abs.1S.3
WBVG

Frau E. schlie3t einen Vertrag mit der F.-GmbH (ber eine
seniorengerechte Wohnung mit Serviceleistungen. Diese um-
fassen einen taglichen Rezeptionsdienst am Vormittag, Unter-
stiitzung bei Behérdengédngen und Antrdgen, Vermittlung von
Pflegediensten, einmal wéchentlich eine Einkaufshilfe flir zwei
Stunden, einmal wéchentlich Gemeinschaftsangebote wie den
Lesezirkel, einen Hausmeisterdienst sowie einen Notrufknopf.
Diese Leistungen sind nicht auf den individuellen Hilfebedarf
von Frau E. ausgerichtet, sondern allgemeiner Natur.

In diesem Beispiel findet das WBVG keine Anwendung, da der
Unternehmer nur Angebote aus dem Bereich der allgemeinen
Unterstitzungsleistungen unterbreitet. Soweit es sich um Pfle-
geleistungen handelt, bietet er lediglich eine Vermittlung dieser
Dienste an. Entscheidend ist, dass der Unternehmer Angebote
im Bereich von Pflege oder Betreuung tatsachlich nur vermit-
telt. Verpflichtet er sich vertraglich, Pflege- oder Betreuungs-
leistungen, die Uber das Mal allgemeiner Unterstitzungs-
leistungen hinausgehen, zu erbringen oder vorzuhalten, dann
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findet das WBVG Anwendung. Ware also in dem vorstehenden
Beispiel im (Service-)Vertrag geregelt, dass im Bedarfsfall ein
bestimmter Pflegedienst beauftragt werden muss, ware das
WBVG anzuwenden. Denn dann wirden die Vertragsleistun-
gen Uber die bloRe Vermittlung von Pflege- oder Betreuungs-
leistungen hinausgehen.

1.1.1.4. Mogliche Vertragskonstellationen

Das WBVG ist, wie bereits dargestellt, als Schutzgesetz fur
Verbraucherinnen und Verbraucher erlassen worden, die von
der Versorgung durch Dritte abhangig sind. Um eine Umge-
hung des Gesetzes zu Lasten der Verbraucher auszuschlie-
Ren, findet das WBVG entsprechende Anwendung, wenn:

die Unternehmer die Leistungen des Wohnens und der Be-
treuung oder Pflege nicht in einem Vertrag regeln oder

die Leistungen nicht aus einer Hand erbringen, das heift,
wenn die Leistungen nicht durch ein und dasselbe Unterneh-
men erfolgen.

Wichtig ist dabei allein die verpflichtende Verknupfung der
Uberlassung von Wohnraum mit der Erbringung von ,ech-
ten“ Pflege- oder Betreuungsleistungen, also der Vertragsin-
halt, und nicht die Wohnform an sich. Daher kann es gemal}
§ 1 Absatz 2 WBVG zu verschiedenen Vertrags-
konstellationen kommen. Die Anwendbarkeit des
WBVG ist unabhangig davon, wie viele Vertrage
mit wie vielen Unternehmern geschlossen wer-
den, solange die vorgenannten Voraussetzungen gegeben
sind. Insofern fallen aufer der klassischen stationaren Ver-

1 Abs. 2
WBVG

22 |. Vor dem Vertragsschluss



sorgung somit auch andere Verknlipfungen von Wohnen und
Pflege oder Betreuung unter die Anwendbarkeit des WBVG.

Regelfall: Ein Unternehmer und ein Vertrag

Diese Konstellation ist in den meisten ,klassischen“ Pflege-
heimen, die eine stationare Versorgung anbieten, gegeben.
Ein Verbraucher oder eine Verbraucherin bzw. ‘

deren Bevollmachtigte oder Betreuer schliel3en
einen Wohn- und Betreuungsvertrag mit einem
Unternehmen, das Trager der Einrich-
tung ist. Darin verpflichtet sich die
Unternehmerin oder der Unterneh-
mer gegen Entgelt Unterkunft sowie -
Pflege- oder Betreuungsleistungen,

die der Bewaltigung eines durch Alter, Pfle-

gebedurftigkeit oder Behinderung bedingten Hilfebedarfs die-
nen, aus einer Hand zu erbringen; er gewahrleistet somit eine
vollumfangliche Versorgung. Dabei ist es unerheblich, ob die
Pflege- oder Betreuungsleistungen nach den
vertraglichen Vereinbarungen von der Unter-
nehmerin oder dem Unternehmer bereits

zur Verfigung gestellt oder nur vorgehalten
werden, § 1 Absatz 1 Satz 1 und 2 WBVG. Diese Vertrage
werden in der Regel als Dauerpflegevertrage, aber auch fr
Kurzzeit- oder Verhinderungspflege geschlossen.

1Abs.18S.1+2 §
WBVG

Beispiel
Herr A. schlie83t mit der Pflegeeinrichtung einen Wohn- und
Betreuungsvertrag, der alle Leistungen umfasst.
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Ein Unternehmer und mehrere Vertrage

Schlief3t ein Unternehmer mit einem Verbraucher nicht nur
einen Vertrag Uber Wohnraum und Betreuungs- oder Pflege-
leistungen, sondern werden die Leistungsangebote auf zwei
Vertrage aufgeteilt (einen Miet- und einen Pflege- oder Betreu-
ungsvertrag), so ist das WBVG zu beachten,

wenn der Vertrag uber Wohnraum vom Bestand des Pflege-
oder Betreuungsvertrages abhangig ist, § 1 Absatz 2 Satz
1 Nr. 1 WBVG oder

wenn die Verbraucherin oder der Verbraucher an dem Ver-
trag auf Wohnraumuiberlassung nicht unabhangig von dem
Vertrag auf Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistun-
gen festhalten kann, § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 sowie

wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer den Ab-
schluss des Vertrags auf Wohnraumuberlassung von dem
Abschluss des Vertrags uUber Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen tatsachlich abhangig macht, § 1 Absatz 2 Satz 1
Nr. 3 WBVG.

Herr F. zieht in eine Seniorenwohngemeinschaft, die ein priva-
ter Verein ,Altern mit Komfort e.V.“ organisiert. Der Verein ist
nicht nur Vermieter, sondern betreibt auch einen ambulanten
Pflegedienst. Die jeweiligen Vertrage (ber den Wohnraum
sowie die Pflegeleistungen beinhalten eine Regelung, die fest-
schreibt, dass der eine Vertrag von dem anderen abhéngig ist
(= ein Unternehmer und zwei Vertrédge, Nr. 1).
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Herr F. hat eigentlich einen Pflegedienst, mit dem er sehr
zufrieden ist. Insofern fragt er nach, ob er nicht auch diesen
Dienst behalten kénnte. Bei dem Vorgespréach bringt der Ver-
treter des Vereins aber ganz deutlich zum Ausdruck und
bestétigt dies auch schriftlich, dass es sich bei dem Versor-
gungsangebot nach dem Konzept des Vereins um ein einheit-
liches Angebot handelt. Danach kénnen die Leistungen nicht
getrennt voneinander vereinbart werden, sondern die Pflege-
und Betreuungsleistungen des vereinseigenen Pflegedienstes
miuissen zwingend in Anspruch genommen werden. Dem Ver-
braucher wird der Wohnraum also nur liberlassen, wenn auch
ein Vertrag lber Pflege- oder Betreuungsleistungen abge-
schlossen wird (= ein Unternehmer und zwei Vertrédge, Nr. 3).

Das WBVG ist also auch auf die Falle anzuwenden, in denen
der Unternehmer den Abschluss des Vertrages ‘

uber den Wohnraum vom Abschluss des Ver-
trages uber Pflege- oder Betreuungsleistungen
abhangig macht. Das heil3t, dass der
Unternehmer den Wohnraumvertrag
nur abschlie3t, wenn der Verbraucher
gleichzeitig auch einen Pflege- oder
Betreuungsvertrag unterschreibt.

Beispiel

Herr F. wohnt bereits ein Jahr in der Seniorenwohngemein-
schaft. Das Zimmer, die Gemeinschaftsrdume und die Ge-
meinschaft mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern
gefallen ihm sehr gut. Mit den Mitarbeitern des Pflegedienstes
hat er aber zunehmend Probleme und wiirde am liebsten
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wechseln. Beide Vertrdge enthalten aber einen Passus, dass
bei Kiindigung des Betreuungs- und Pflegevertrages der
Wohnraumiiberlassungsvertrag endet. Beide Vertrdge beinhal-
ten auch eine Vertragsklausel, dass bei Unwirksamkeit des
Pflege- und Betreuungsvertrages der Vertrag tiber den Wohn-
raum hinféllig wird. Wenn Herr F. sich beispielsweise aus Un-
zufriedenheit mit den Pflegeleistungen entschliel3en sollte, den
Vertrag (ber diese Leistungen zu kiindigen, kbnnte er nicht an
dem Vertrag (iber den Wohnraum festhalten. Es ist ihm damit
nicht méglich, allein den Vertrag lber die Pflege oder Betreu-
ung zu kiindigen (= ein Unternehmer und zwei Vertrdge, Nr. 2).

Das WBVG ist also nicht nur anzuwenden, wenn ein Unter-
nehmer mit einem Verbraucher einen einheitlichen Vertrag tber
Wohnraum und Pflege- oder Betreuungsleistungen abschliefit.
Vielmehr gilt das WBVG auch dann, wenn ein Unternehmer seine
Leistungsverpflichtung in getrennten Vertragen festlegt und diese
Vertrage rechtlich oder tatsachlich miteinander verbunden sind.

Mehrere Unternehmer und mehrere Vertrage

Um weitere Umgehungsmaoglichkeiten des Gesetzes auszu-
schlie3en, geht der Gesetzgeber noch weiter: Das WBVG findet
gemal § 1 Absatz 2 Satz 2 auch dann Anwendung, wenn

von zwei unterschiedlichen Unternehmen

zwei getrennte Vertrage tber Wohnen und Pflege bezie-
hungsweise Betreuung mit einer Verbraucherin oder einem
Verbraucher abgeschlossen werden und

diese Unternehmen rechtlich oder wirtschaftlich mitein-
ander verbunden sind.
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Auch in diesem Fall liegt eine doppelte Abhangigkeit auf Sei- '
ten der Verbraucher vor, die verhindert werden soll. Von einer
rechtlichen Verbundenheit ist auszugehen, wenn die beiden
Unternehmer ihrerseits durch Vertrage verbunden sind, die

einen Bezug zum Anwendungsbereich des Gesetzes haben.

Die vertragliche Beziehung der beiden be-

teiligten Unternehmer kann sehr
vielschichtig sein. Eine rechtliche
Verbundenheit liegt beispiels-
weise vor, wenn die Unterneh-
mer vertraglich vereinbaren, ein
Wohnprojekt mit Pflege- und Be-
treuung anzubieten und jeder der
Unternehmer bestimmte Leistungs-
bereiche Ubernimmt.

Beispiel

Frau G. entschliel$t sich zu einem Umzug in ein Haus eines
Wohlfahrtsverbandes. Sie mietet ein seniorengerechtes Apparte-
ment mit Kiiche und barrierefreiem Bad. Noch versorgt sie sich
selbst. Fiir den Fall, dass sie einmal pflegebedirftig werden
sollte, ist das Vogehen schon jetzt vertraglich geregelt. Sie muss
dann verpflichtend einen separaten Vertrag mit einem bestimm-
ten Pflegedienst eingehen, mit dem der Wohlfahrtsverband
einen Generalvertrag lber die Pflege und Betreuung der in ihren
Einrichtungen lebenden Bewohnerinnen und Bewohner abge-
schlossen hat.

Der Vermieter und der Pflegedienst sind hier Gber den Ge-
neralvertrag wirtschaftlich miteinander verbunden. Von einer
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wirtschaftlichen Verbundenheit ist in der Regel dann auszu-
gehen, wenn zwei Unternehmer durch gesellschaftsrechtliche
Verflechtungen miteinander verbunden sind, die auch Verein-
barungen Uber eine finanzielle Verflechtung enthalten oder
eine Gewinnbeteiligung/Gewinnaufteilung vorsehen.

Eine kirchliche gGmbH unterhélt verschiedene Dienste. Es gibt
eine Untergesellschaft, die eine Wohngemeinschaft betreibt und
Zimmer an Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer Be-
hinderung vermietet. Zu den weiteren Unterfirmierungen gehort
auch ein Pflegedienst, der die Pflege- und Betreuungsleistun-
gen erbringt. Alle ,Abteilungen® firmieren unter dem Dach der
kirchlichen gGmbH.

Die verschiedenen Unternehmer, mit denen jeweils eigene
Vertrage zu schliel3en sind, sind folglich rechtlich miteinan-
der verbunden. Eine rechtliche Verbindung besteht bei jeder
Form von Konzernstruktur.

Beruft sich ein Unternehmer darauf, dass eine rechtliche oder
wirtschaftliche Verbundenheit nicht vorliegt — und damit das
WBVG keine Anwendung findet —, so muss er dies beweisen.
Durch die Gesetzesformulierung wird zunachst unterstellt,
dass eine rechtliche oder wirtschaftliche Verflechtung vorliegt.
Den Beweis des Gegenteils muss der Unternehmer erbringen.

Die Tatsache, dass zwei naturliche Personen, die jeder fur
sich ein Unternehmen betreiben, miteinander verheiratet oder
in Partnerschaft verbunden sind, bedeutet fir sich allein noch

28 |. Vor dem Vertragsschluss



nicht, dass eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbunden-
heit vorliegt. Erforderlich ist stets, dass eine der drei zuvor
genannten Voraussetzungen erfullt ist:

1. Der Bestand des Vertrags tber die Uberlassung von Wohn-
raum ist von dem Bestand des Vertrags uber die Erbringung
von Pflege- oder Betreuungsleistungen abhangig.

2. Der Verbraucher kann an dem Vertrag tber die Uberlassung
von Wohnraum nicht unabhangig von dem Vertrag Uber die
Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistungen festhal-
ten.

3. Der Unternehmer hat den Abschluss des Vertrages uber die
Uberlassung von Wohnraum von dem Abschluss des Ver-
trags uber die Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen abhangig gemacht.

Eine familiare Verbundenheit ist z. B. oft bei Wohngemein-
schaften fur Menschen mit Demenz zu finden. Zumeist ist
der Ehemann der Vermieter der Wohnung, wahrend die Ehe-
frau als Inhaberin eines am-
bulanten Dienstes die Pflege-
und Betreuungsleistungen
erbringt. Wenn die Mitglieder
der WG bzw. die sie Ver-
tretenden den Vertrag mit
dem ambulanten Dienst un-
abhangig vom Vertrag uber
die Wohnraumuberlassung
schlieRen kdénnen, findet das |
WBVG keine Anwendung.

(¥ 3
o
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Entscheidend ist also, dass die beiden Vertrage nicht aneinan-
der gekoppelt sind, auch wenn die Unternehmer miteinander
verheiratet sind.

Im Rahmen der Angebote gibt es gerade bei Wohngemein-
schaften immer wieder die Situation, dass die Vertrage, die
geschlossen werden, erkennbar getrennt sind und bei zwei
unabhangigen Unternehmern keinerlei Bezug zueinander
aufweisen. Es gibt beispielsweise auf der einen Seite eine
vermietende Person, die ihren Vertrag nach dem Mietrecht
gestaltet. Auf der anderen Seite gibt es einen Pflege- und Be-
treuungsdienst, der entsprechende Leistungen anbietet und
sowohl einen Pflegevertrag als auch einen Betreuungsvertrag
nach dem Dienstleistungsrecht anbietet. In
diesem Fall scheint das WBVG zunéachst
nicht anwendbar. Tatsachlich durfte es
aber gerade bei anbieterverantworte-
ten Wohngemeinschaften oder hohen
Pflegegraden, die eine Betreuung rund
um die Uhr bendtigen, haufig schwierig
sein, kurzfristig einen anderen exter-
nen Pflegedienst zu akquirie-

‘ ren. Obwohl die Vertrage also
nichts dazu aussagen, sind
" “ aber tatsachlich Abhan-
gigkeiten gegeben. Hier
mussten wieder die drei
vorgenannten Kriterien gepruft und ggf. nachgewiesen sowie

geschaut werden, ob eine z. B. wirtschaftliche Verbundenheit
zwischen den Unternehmern dargestellt werden kann.
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Das WBVG findet Anwendung (Regelfall), wenn

* ein Unternehmer mit einem volljahrigen Verbraucher einen
Vertrag schlieRt Gber die Uberlassung von Wohnraum und
die Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistungen,

§ 1 Absatz 1 Satz 1 WBVG.

* Es ist unerheblich, ob der Unternehmer Pflege- oder Betreu-
ungsleistungen schon jetzt zur Verfigung stellt oder fur den
spateren Abruf vorhalt, § 1 Absatz 1 Satz 2 WBVG.

Das WBVG ist auch anzuwenden, wenn

* ein Unternehmer tUber den Wohnraum und die Pflege- oder
Betreuungsleistungen zwei gesonderte Vertrage abschliel3t
und der eine Vertrag von dem Bestand oder der Wirksam-
keit des anderen Vertrages abhangt, § 1 Absatz 2 Satz 1
Nr. 1-3 WBVG.

Weiterhin findet das WBVG Anwendung, wenn

¢ zwei unterschiedliche Unternehmer je einen Vertrag uber
Wohnraumtberlassung und einen Uber Pflege- oder Betreu-
ungsleistungen mit einem Verbraucher abschliel3en, und

¢ wenn die beiden Unternehmer rechtlich oder wirtschaftlich
miteinander verbunden sind, § 1 Absatz 2 Satz 2 WBVG.

e Der Unternehmer muss im Streitfall beweisen, dass eine
rechtliche oder wirtschaftliche Verbundenheit nicht besteht.

Die Verbraucher sollen durch das Gesetz einen besonderen
Schutz bei ,doppelter Abhangigkeit* erfahren, das heil3t,
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wenn Vereinbarungen tber das Wohnen mit Leistungen uber
Pflege oder Betreuung verbunden werden. Im Umkehrschluss
kann auf den Schutz des WBVG verzichtet werden, wenn die
dargestellte Abhangigkeit nicht zu vermuten ist.

Das WBVG findet keine Anwendung, wenn

* neben der Uberlassung von Wohnraum das Erbringen von
nur allgemeinen Unterstutzungsleistungen (zum Beispiel
Notrufdienste, Haushaltsdienste, Vermittlung von Pflege-
oder Betreuungsleistungen) Vertragsgegenstand ist,

§ 1 Absatz 1 Satz 3 WBVG.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass ein besonderer
Schutzbedarf nicht besteht, wenn neben dem Uberlassen von
Wohnraum nur allgemeine Unterstitzungsleistungen fiir den
Verbraucher erbracht werden. Da § 1 Absatz 1 Satz 3 WBVG
nur beispielhaft allgemeine Unterstutzungsleistungen aufzahlt,
kommen neben den oben genannten Beispielen auch weitere
vertragliche Verpflichtungen wie die Erbringung von Hausmeis-
terleistungen, die Durchfiihrung oder Vermittlung von Fahr-
und Begleitdiensten oder Besuchsdiensten in Betracht.

Fallt eine Vertragsgestaltung nicht unter den Anwendungsbe-
reich des WBVG, so bleibt den Verbrauchern der Schutz tber
das allgemeine Zivilrecht. Dieses regelt — soweit die vertrag-
lichen Vereinbarungen als allgemeine Geschaftsbedingungen
anzusehen sind —, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
nicht unangemessen benachteiligt werden durfen. Somit be-
steht, auch wenn das WBVG nicht zur Anwendung kommt,
insofern kein rechtsfreier Raum.
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Gangige Versorgungsformen, die unter das
WBVG fallen konnen

| H l Vollstationdare Dauerpflege

@ 7\
e e
Kurzzeitpflege —

i

l. i I Tagespflege,
| auch wenn kein Wohnraum im eigentlichen Sinne

,?:— Uberlassen wird, sofern Versorgungsvertrag nach
SGB Xl (Anwendung tber § 119 SGB XI)

Stationare Einrichtungen '!é) l
der Behindertenhilfe 9

/.\ = Angebote der Behindertenhilfe,
| !@) I + 0 sofern Wohnraum tberlassen und ein
individueller Hilfeplan erstellt wird, die

in Abhangigkeit zueinander stehen
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B /WG\ Ambulant betreute
(O l(©) I | b=y | Wohngemeinschaften

Formen des Betreuten Wohnens, & /\lBe‘NOI
in Einzelfallen, wenn in der Teilungs- (@) (@) + 'i-l
erklarung festgelegt ist, dass die Woh-

nungen nur an Verbraucherinnen und Verbraucher

vermietet werden duiirfen, die die Dienste eines
bestimmten Pflegedienstes in Anspruch nehmen.

1.1.2. Abgrenzung des Anwendungsbereichs

2 Neben den in § 1 WBVG genannten Anwendungsfal-
WBVG len des Gesetzes benennt das WBVG in § 2 abschlie-
Rend die Falle, in denen es nicht anwendbar ist.

Das WBVG findet keine Anwendung auf Vertrage tber

1. Leistungen der Krankenhauser, Vorsorge- oder Rehabilita-
tionseinrichtungen im Sinne des § 107 des Funften Buches
Sozialgesetzbuch,

2. Leistungen der Internate der Berufsbildungs- und Berufsfor-
derungswerke,

3. Leistungen im Sinne des § 41 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch,

4. Leistungen, die im Rahmen von Kur- oder Erholungsaufent-
halten erbracht werden.
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Das bedeutet, dass das WBVG keine Anwendung findet

1. Anwendbarkeit des WBVG
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Wer sich dafur entscheidet, in eine stationare Einrichtung oder
sonstige Wohnform zu ziehen, die unter den Anwendungs-
bereich des WBVGs fallt, begibt sich nicht nur in die Abhan-
gigkeit von anderen Menschen. In der Regel hat man auch

im Sinn, fur den Rest seines Lebens oder zumindest fur eine
langere Zeit dort seine Hauslichkeit einzurichten. Um dem
besonderen Schutzbedarf und den speziellen Bedurfnissen
dieser Menschen gerecht zu werden, mussen sie laut WBVG
vor Vertragsunterzeichnung umfassend Uber alle das Leben

in der Einrichtung betreffenden Umstande aufgeklart werden.
Auf diese Weise sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher
vor dem ubereilten Abschluss eines Rechtsgeschafts bewahrt
werden, das ihre Rechte und Pflichten in ihrer neuen Wohn-
form festschreibt.

1.2.1. Informationspflichten

Bereits vor Vertragsschluss haben die Verbraucherinnen
und Verbraucher nach § 3 WBVG als kinftige Vertragspartner
3 einen Anspruch darauf, Uber die einzelnen Leistun-
wBvGg 9en informiert zu werden und ein umfassendes Bild
uber die Angebote des Vertragspartners zu erhalten.
Dies dient einer grél3tmaoglichen Transparenz und
damit dem Verbraucherschutz. Gleichzeitig werden den Inte-
ressentinnen und Interessenten dadurch Vergleichsmdglich-
keiten zwischen den unterschiedlichen Vertragsangeboten in
die Hand gegeben. So erhalten sie zum einen genaue und
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verbindliche Informationen, welche Leistungen sie zu welchem
Preis erhalten. Zum anderen soll ein Vergleich mehrerer An-
gebote von Einrichtungen miteinander ermaoglicht werden.
Voraussetzung ist, dass das WBVG auf den Vertrag oder die
verschiedenen Vertrage anzuwenden ist. Entscheidet man sich
fur eine Wohnform, fur die mehrere Vertrage zu schlie3en sind,
gilt diese vorvertragliche Informationspflicht entsprechend flr
alle Vertrage von allen Unternehmerinnen und Unternehmern.
Handelt eine Betreuerin oder ein Betreuer oder eine Bevoll-
machtigte oder ein Bevollmachtigter fur die pflegebedurftige
Person, so sind die vorvertraglichen Informationen diesen
Personen gegenuber zu erteilen, die spa-
_} s. Kap. IV.2.2.4. ter auch den Vertrag in ihrer jeweiligen
Funktion unterzeichnen.
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1.2.1.1. Art und Weise der vorvertraglichen
Informationen

In welcher Form genau die Verbraucherin oder der Verbrau-
3 Abs. 1 cher die vorvertraglichen Informationen erhalten
WBVG muss, legt der § 3 Absatz 1 WBVG nicht fest. Es
kann sich demnach z. B. um eine Broschure, ein
Informationsblatt oder eine Art Vertragsmuster mit den wesent-
lichen Inhalten handeln. Allerdings wurden im WBVG genaue
Vorgaben geschaffen, welche Form und welchen Inhalt die
vorvertraglichen Informationen des Unternehmers haben mus-
sen. Geregelt ist, dass die Information

* rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung,
* in Textform und
* in leicht verstandlicher Sprache

erfolgen muss. Informiert werden muss dabei Uber

* das allgemeine Leistungsangebot der Unternehmerin oder
des Unternehmers, sowie

* den wesentlichen Inhalt der Leistungen, die fur die Verbrau-
cherin oder den Verbraucher in Betracht kommen.

Entscheidend fur die jeweiligen Vertragsparteien ist, dass die
Angaben richtig, aktuell und umfassend
sind und rechtzeitig vor Vertragsschluss
ausgehandigt werden.

Rechtzeitig bedeutet hier so frih, dass die
Verbraucherin oder der Verbraucher sich
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in Ruhe Uberlegen kann, ob sie oder er den Vertrag abschlie-
Ren mochte. Die gleichzeitige Aushandigung mit dem Vertrag
selbst zur direkten Unterzeichnung entspricht daher nicht dem
Zweck dieser Regelung.

Die Erteilung in Textform meint,
dass die Informationen schriftlich
und leicht verstandlich abgefasst
sein mussen. Eine allgemeine
Darstellung auf der Homepage
beispielsweise reicht dazu nicht
aus. Eine Sprache ist leicht ver-
standlich, wenn ein Laie, der oder die
noch nie mit Vertragstexten oder be-
treuenden Wohnformen zu tun hatte,
versteht, was Inhalt der Information
ist. Es wird also auf den so genannten
,Empfangerhorizont” eines aufmerk-
samen und sorgfaltigen Verbrauchers
abgestellt. Nicht die Verwendung mdglichst vieler juristischer
Fachbegriffe ist daher das Ziel, sondern eine gut lesbare und
verstandliche Sprache, die keinen Interpretationsspielraum
zulasst. Dies wird z. B. erreicht durch kurze Satze, ein klares
Schriftbild und gliedernde Absatze.

Die vorvertraglichen Informationen werden spater bei Vertrags-
schluss Gegenstand des Vertrags. Die Verbraucherin oder der
Verbraucher kann sich dann auf den Inhalt der Informationen
berufen. Das bedeutet, dass bei Abfassung des Vertragsinhalts
keine von den vorvertraglichen Informationen abweichenden
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Vereinbarungen getroffen werden dirfen. Wenn abweichende
Vereinbarungen im Vertrag getroffen werden sollen, muss im
Einzelnen ausdrucklich darauf hingewiesen werden.

Herr H.s Betreuer hat sich nach vielen Gespréachen mit Herrn
H. dafiir entschieden, dass dieser in eine stationére Einrichtung
zieht. Er kann dort besser betreut werden, weil er einen ge-
stérten Tag-/Nachtrhythmus hat. Bei dem Vorgesprédch mit der
Einrichtungsleitung wurden ihm die vertraglichen Informationen
ausgehéndigt. Laut diesen Ausfiihrungen soll es im Unterge-
schoss auch ein ,Nachtcafé“ geben, das den Bewohnerinnen
und Bewohnern zur Verfligung steht. Aufgrund eines Wasser-
schadens muss dieser Gemeinschaftsraum nun fir ldngere
Zeit geschlossen werden und steht nicht mehr zur Verfligung.
In dem zu schlielienden Vertrag wird dies vermerkt: ,In Ab-
weichung von den vorvertraglichen Informationen, die am ....
2020 ausgehéndigt wurden, muss Folgendes vermerkt werden:
Der als ,,Nachtcafé“ genutzte Gemeinschaftsraum im Unterge-
schoss ist geschlossen, das Angebot entféllt”.

1.2.1.2. Das allgemeine Leistungsangebot

Um die Verbraucherinnen und Verbraucher als kinftige Be-
wohne-  rinnen und Bewohner umfassend zu informieren,
3 Abs.2 haben die Unternehmer in ihren vorvertraglichen
WBVG Informationen nach § 3 Absatz 2 WBVG das all-
gemeine Leistungsangebot darzustellen. Dazu
gehdren Angaben uber
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* die Lage des Gebaudes, in dem sich der zu beziehende
Wohnraum befindet,

* dessen Ausstattung,

* die Ausstattung und Lage der gemeinschaftlich genutzten
Anlagen und Einrichtungen, zu denen die Verbraucherin
oder der Verbraucher Zugang hat, sowie gegebenenfalls

* deren Nutzungsbedingungen, § 3 Absatz 2 Nr. 1 WBVG.
Weiterhin sind anzugeben:

* die mit der Wohnraumuiberlassung verbundenen Leistun-
gen nach Art, Inhalt und Umfang, § 3 Absatz 1 Nr. 2 WBVG,
sowie

* die Ergebnisse von Qualitatsprifungen nach dem Elf-
ten Buch Sozialgesetzbuch (Soziale Pflegeversicherung,
SGB Xl) oder nach den Vorschriften der Bundeslander,
soweit diese eine Veroffentlichung ihrer Prifberichte (z. B.
Heimaufsicht) vorsehen, § 3 Absatz 2 Nr. 3 WBVG.

Um die Lage des Gebaudes darzustellen, gentgt in der Regel
die Angabe der Adresse. Befinden sich unter dieser Anschrift
e . jedoch mehrere Gebaude, muss dies konkretisiert
H ' werden. Die Informationen Uber die Ausstattung
sollen den kiinftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern nahere Angaben Uber die Beschaffen-
heit der Raumlichkeiten ver-
mitteln. Dazu gehoren z. B.
Angaben daruber, wie viele
Zimmer vorhanden sind, ob es
sich um Doppel- oder Einzel-
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zimmer handelt, wie diese ausgestattet sind, die Anzahl der
Pflegebader, Fahrstuhle oder das Vorhandensein von Gemein-
schaftsraumen und Gartenanlagen. Uber die Nutzungsbedin-
gungen der gemeinschaftlich zu nutzenden Angebote, wie ein
Schwimmbad oder Versammlungsraum, mussen ebenfalls
Informationen enthalten sein, insbesondere wenn daflr ein zu-
satzliches Entgelt erhoben wird.

Frau J. hat eine grol3e Familie. Zu Geburtstagen treffen sich
die Familienmitglieder regelmé&Rig. Dies soll auch in Zukunft so
gehandhabt werden, wenn Frau J. in einem Pflegeheim leben
wird. Dazu kénnen ein Gemeinschaftsraum angemietet und
Kaffeegedecke bei der Hauswirtschaftsleitung bestellt werden.
Fir die Alleinnutzung des Raumes ist ein zusétzliches Entgelt
zu zahlen und der Raum muss danach wieder besenrein her-
gerichtet werden. Diese Nutzungsbedingen sind in den vorver-
traglichen Informationen darzustellen.

Die Beschreibung der mit der Wohnraumuberlassung verbun-
denen Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang kann unter
Bezugnahme auf den § 72 Absatz 1 Satz 2 SGB XI
erfolgen. In § 72 SGB Xl ist geregelt, dass Pflege-
SGB Xl kassen ambulante und stationare Pflege nur durch
Pflegeeinrichtungen gewahren durfen, mit denen ein
Versorgungsvertrag besteht. Diese Einrichtungen nennt man
,zugelassene Einrichtungen®. In diesem Versorgungsvertrag
sind dann die fir die Versicherten zu erbringenden allgemei-
nen Pflegeleistungen nach Art, Inhalt und Umfang festzulegen.
Darauf beziehen sich haufig die Angaben in den vorvertrag-

72
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lichen Informationen, wenn auf § 72 Absatz 1 SGB Xl ver-

wiesen wird. Die Verbraucherin oder der Verbraucher kbnnen
selbstverstandlich nach dem Inhalt des Versorgungsvertrags '
fragen, wenn sie genauere Informationen wiinschen.

Uber die Ergebnisse der
Begutachtungen durch den
Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK)
ist ebenfalls zu informieren.
Der MDK uUberprift unter an-
derem die Einrichtungen im
Hinblick auf die Qualitat ihrer
Leistungen. Diese Prufer-
gebnisse mussen veroffent-
licht werden. Allerdings muss diese Information nur soweit erfol-
gen, wie die Ergebnisse von Gesetzes wegen zu verdffentlichen
sind. Seit Oktober 2019 erheben Einrichtungen halbjahrlich intern
Qualitatsdaten hinsichtlich der Versorgung ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner. Zusatzlich gibt es seit November 2019 jahrlich ex-
terne Prufungen durch den MD Kauf Basis von festgelegten Qua-
litatsrichtlinien in Form von Stichproben, die begutachtet werden.
Liegen bereits Priifergebnisse nach den neuesten Richtlinien vor,
so erhalt die Verbraucherin oder der Verbraucher eine Ubersicht,
bestehend aus Angaben, ob in den einzelnen Prufbereichen De-
fizite in der Qualitat festgestellt wurden oder nicht bzw. wie stark
diese Defizite ausfallen.

Die Nachfolgeregelungen zum Heimgesetz (HeimG) auf
Landerebene sehen zumeist auch eine Veroffentlichung der
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> ‘...1.‘ Prufergebnisse der Aufsichts-
ST |beh6rden vor. Grundsatzlich

~Z#.~ [sind Prifergebnisse aber nur

dann beizufligen, wenn bereits
ein veroffentlichungspflichtiger
Prufbericht vorliegt. Ist dies der
Fall, mUssen die Prufergebnis-
se den Verbraucherinnen und
\erbrauchern zur Kenntnis ge-
geben werden. Da die allgemeinen Informationspflichten den
Zweck haben, den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen
Uberblick Uiber das Leistungsangebot zu geben, kénnen die-
se Informationen beispielsweise in einem Flyer oder in einem
Prospekt erfolgen. Diese Informationstrager konnen aber nur
dann als geeignet angesehen werden, wenn sie die sehr um-
fangreichen und detaillierten gesetzlichen Voraussetzungen
des WBVG erfullen.

=
o

1.2.1.3. Das konkrete Leistungsangebot

Nach § 3 Absatz 3 WBVG mussen die Unternehmer neben
dem allgemeinen Leistungsangebot auch Gber das
§ 3 Abs. 3 speziell fur die Verbraucherin oder den Verbraucher
WBVG  in Betracht kommende Leistungsangebot informie-
ren. Hierzu zahlen Aussagen uber

* den konkret zu mietenden Wohnraum, § 3 Absatz 3 Nr. 1
WBVG,

* die Pflege- oder Betreuungsleistungen, § 3 Absatz3 Nr.1
WBVG, gegebenenfalls
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* die Verpflegung, § 3 Absatz 3 Nr. 1 WBVG, und

* die weiteren Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang, § 3
Absatz 3 Nr. 1 WBVG, '

* das den Pflege- oder Betreuungsleistungen zugrundeliegen-
de Leistungskonzept, § 3 Absatz 3 Nr. 2 WBVG,

* die daflr jeweils zu zahlenden Entgelte, § 3 Absatz 3 Nr. 3
WBVG

* die Investitionskosten, § 3 Absatz 3 Nr. 3 WBVG und
* das zu zahlende Gesamtentgelt, § 3 Absatz 3 Nr. 3 WBVG

* die Voraussetzungen flr Leistungs- und Entgeltveranderun-
gen, § 3 Absatz 3 Nr. 4 WBVG

* den Umfang und die Folgen eines Ausschlusses der An-
gebotspflicht, wobei dieser Ausschluss im Informationstext
hervorgehoben sein muss, § 3 Absatz 3 Nr. 5 WBVG.

Uber § 3 Absatz 3 WBVG hinaus kénnen sich gemaR Absatz 5
aus den jeweiligen landesrechtlichen Gesetzen zu

3 Abs. 5
Wohn- und Betreuungsformen oder aus Bundesge- §
WBVG

setzen weitergehende Informationspflichten ergeben.

Der Absatz 3 verpflichtet die Unterneh-
merinnen und Unternehmer dazu, die
Verbraucherinnen und Verbraucher tiber

die in Frage kommenden individuellen
Leistungen personenbezogen und
konkretisiert zu informieren. Da dies
mittels einer vorgefertigten Broschire — “.=
oder eines Hausprospekts kaum mdg-

lich sein durfte, werden haufig Licken-
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texte oder Ankreuzoptionen verwendet. Oftmals wird auch ein
Vertragsmuster hinzugezogen, um anhand dessen die Konkre-
tisierung darzustellen. Diese Informationen sollen die Interes-
sentinnen und Interessenten in die Lage versetzen, Preis-/Leis-
tungspakete von Einrichtungen miteinander zu vergleichen.

Zu den nach Absatz 3 Nr. 1 WBVG geschuldeten Informatio-
nen gehoren unter anderem Angaben Uber den konkret anzu-
mietenden Wohnraum: Handelt es sich bei dem zugesagten

3 Abs. 3Nr. 1 Platz um ein Einzel- oder Doppelzimmer sowie
Angaben zu Lage, Grole und Ausstattung,
etwa der sanitaren Anlagen.

WBVG

Die individuell in Anspruch zu nehmenden Pflege- und Be-
treuungsleistungen, die vom Unternehmer erbracht bzw.
vorgehalten werden, sind nach Art, Inhalt und Umfang darzu-
stellen. In der Regel erfolgt dies unter Bezugnahme auf den
Pflegegrad durch Verweis auf die Landesrahmenvertrage
nach § 75 SGB XI. Eine konkrete Pflegeplanung wird hier
noch nicht vorgenommen, sondern erfolgt in der Praxis nach
Vertragsschluss, da erst dann eine nahere Betrachtung der
pflegebedurftigen Person stattfindet.

Frau J. méchte das Zimmer 21 im ersten Obergeschoss be-
ziehen. Es ist ein Einzelzimmer, 15 Quadratmeter grol3 und hat
eine Nasszelle. Soweit es (teilweise) mit Mébeln ausgestattet
ist, sind diese zu benennen. Da Frau J. aulRerdem bestimmte
Therapie- und Betreuungsangebote benétigt, sind auch diese
genau nach Art und Umfang (Héaufigkeit) zu beschreiben.
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Die Verpflegung ist z. B. hinsichtlich der Anzahl der Mahl-

zeiten und der Art (z.B. die Darreichungsform als Menus zur

Auswahl oder Buffet) darzustellen. Die Angaben sind so aus- '
fuhrlich zu treffen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher

genau wissen, welche Leistungen sie erwarten durfen.

Die weiteren Leistungen umfassen vor allem die 88
Zusatzleistungen nach § 88 SGB Xl, die nach eige- SGB XI §
nem Ermessen zusatzlich buchbar sind.

Ebenso wichtig ist nach Absatz 3 Nr. 2 die Beschreibung des
Konzepts, das dem Leistungsangebot zugrunde liegt. Mit dem
Konzept beschreiben die Unternehmer, mit

welcher Zielrichtung und in welchem Rahmen 3 Abs. 3 Nr. 2 §
sie die einzelnen Leistungen erbringen. Meist WBVG
werden die Grundsatze und Leitlinien aufge-

zeigt, da das gesamte Konzept zu umfassend ware. Dadurch

ist es den Verbraucherinnen und Verbrauchern maoglich, zu
Uberblicken, ob das ins Auge gefasste Angebot dem person-

lichen Bedarf und den Winschen und Vorstellungen tber-

haupt entspricht. Bei
Einrichtungen, die einen
Versorgungsvertrag

mit den Kostentragern
abgeschlossen haben,
ergibt sich das Konzept
in der Regel aus dem
Versorgungsvertrag. Ein
solcher Versorgungsver-
trag wird zwischen den
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Einrichtungstragern, den Pflegekassen und den Tragern der
Sozialhilfe geschlossen. In ihm sind Art, Inhalt und Umfang der
Pflegeleistungen festgelegt, die von der Pflegeeinrichtung er-
bracht oder vorgehalten werden mussen. Die Konzeption wird
spater bei Vertragsschluss auch mit zum Vertragsinhalt mit der
Folge, dass die Verbraucherin oder der Verbrau-

cher die darin beschriebenen Leistungen auch ver-, s. Kap. Il.2. +
langen und bei Nichterflllung eine Entgeltklirzung ¥ § 10 WBVG
vornehmen kann.

Herr K. ist in den friihen 1960er Jahren als einer der ers-

ten ,Gastarbeiter” aus dem o6stlichen Mittelmeerraum nach
Deutschland gekommen. Wéhrend seiner Erwerbstéatigkeit
hat er gut Deutsch gelernt und gesprochen, im Alter hat aber
der Gebrauch seiner Heimatsprache wieder zugenommen.
Seinen islamischen Glauben hat er immer gepflegt. Herr K.
ist an Alzheimer erkrankt, kognitiv stark eingeschrénkt und
zeigt Verhaltensweisen, die es seiner Familie unméglich
machen, ihn zu Hause zu versorgen. Sie haben sich daher
fiir eine anbieterverantwortete Demenz-WG entschieden, in
der er versorgt werden soll. Die WG-Anbieter bekunden in
ihrem Konzept, dass sie kultursensibel pflegen und die be-
sonderen Bed!irfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner
berticksichtigen. Fir Herrn K. bedeutet dies auch, dass er

z. B. schweinefleischfrei verpflegt wird. Seine Bevollméchtig-
ten oder Betreuer kbnnten danach entsprechende Anspriiche
geltend machen, auch wenn sich diese nur aus dem Konzept
ergeben.
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Besonders wichtig fur die
Verbraucherinnen und Ver-
braucher ist die Angabe der
individuell zu entrichtenden
Entgelte, aufgeschlisselt
fur die einzelnen Leistun-
gen, die in Absatz 3 Nr. 1
genannt sind. Die Hohe des
tatsachlich zu zahlenden
Entgelts — insbesondere
unter Berucksichtigung eventueller Zahlungen der Pflegever-
sicherung — ist fur die finanzielle Planung entscheidend und
ermdglicht den Vergleich unter den verschiedenen Anbietern.

Das bedeutet, dass die vorvertraglichen

Informationen nach § 3 Absatz 3 Nr. 3 einer- 3 Abs. 3 Nr. 143 §
seits das insgesamt taglich/monatlich zu WBVG
zahlende Entgelt fur das Leben in der Ein-

richtung ausweisen mussen. Andererseits mussen sie aufzei-

gen, welche Entgeltbestandteile (Betrage) im Einzelnen fur die
verschiedenen Leistungen taglich/monatlich zu zahlen sind.

Dabei fallen auch die Investitionskosten in der Regel mit einem
nicht unerheblichen Betrag ins Gewicht, so dass auch hierzu
genaue Informationen wichtig sind.

Werden die Entgelte mit den Kostentragern vereinbart, findet
man in der Regel Angaben zu Kosten fur

* die Pflege * die Unterkunft
* die Verpflegung * die Ausbildungsumlage sowie zu
* den Investitionskosten.
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Den Kosten fur die Pflegeleistungen werden meist die jewei-
ligen Zuschusse der Pflegeversicherung nach dem vorlie-
genden Pflegegrad der Verbraucherin oder des Verbrauchers
gegenubergestellt. Dadurch wird klar, wie viel tatsachlich
Lunter dem Strich® flr die Pflege zu zahlen ist. Handelt es sich
bei der kuinftigen Wohnform um eine stationare Einrichtung, so
benennen die Unternehmer auch den einrichtungseinheitlichen
Eigenanteil (EEE). Das ist der Beitrag, den jede Bewohnerin
und jeder Bewohner als Eigenanteil fur die Pflege in der Ein-
richtung zahlen muss, unabhangig vom Pflegegrad.

Investitionskosten sind
- Kosten, die seitens der
R Unternehmerin bzw. des

| Unternehmers fiir das
% Einrichtungsgebaude

l aufgewendet werden
41U missen. Sie dirfen auf
die zu zahlenden Kosten

- & der Bewohnerinnen und
—_" 5

- Bewohner umgelegt bzw.
besonders berechnet

werden — sofern sie nicht 6ffentlich geférdert sind. Dies sind

z. B. Kosten flr die Erstellung des Gebaudes, Miete, Pacht,

Instandhaltung und -setzung sowie Anschaffungen.

In den vorvertraglichen Informationen sind die Tageswerte der
jeweiligen Kosten zu benennen. Fur den Monatsbetrag rech-
net man mittlerweile in allen Einrichtungen mit einem Satz von
30,42 Tagen (365 Tage: 12 Monate = 30,42). Damit erspart
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man sich schwankende monatliche Kosten. Daraus ergibt sich

dann das zu nennende Gesamtentgelt. Bei Anwendung des

EEE nach Abzug der Zuschusse der Pflegeversicherung ergibt '
sich daraus dann der zu zahlende Eigenanteil der Verbrauche-

rin oder des Verbrauchers.

Beispiel *
Betrag tdglich  Betrag monatl.
(30,42 Tage)
Pflegeleistungen im Sinne des 56,85 €| 1.729,38 €
§ 43 SGB XI, Pflegegrad 2
Unterkunft 20,97 € 637,91 €
Verpflegung 16,15 € 491,28 €
Betriebsnotwendige Investitions- 33,00 € 1.003,86 €

kosten (§ 82 Absatz 3 SGB Xl);
Einzelzimmer
Ausbildungsumlage 4,32 € 131,41 €

Insgesamt 131,29 € 3.993,84 €

Davon (bernimmt die gesetzliche Pflegeversicherung bei Pfle-
gegrad 2 in der Regel monatlich 770,00 €.

Als einrichtungseinheitlicher Eigenanteil wurde 959,26 € (Basis
30,42 Tage) ermittelt. Dieser Betrag beziffert den von lhnen zu
leistenden, in allen Pflegegraden gleich hohen Zuzahlungsbe-
trag fiir die Pflegeleistungen.

1 Bei den hier genannten Zahlen handelt es sich um fiktive Zahlen
zum Zweck der Veranschaulichung, wie eine derartige Information
aussehen kann.
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Ferner mussen nach § 3 Absatz 3 Nr. 4 WBVG die Vorausset-
zungen fur mdgliche Leistungs- und Entgeltveranderungen
aufgezeigt werden. Hierzu gehort auch der Hinweis auf das
Vorgehen bei einer notwendigen Leistungsanpassung bei ver-
andertem Pflege- oder Betreuungsbedarf. Diese verpflichtende
Benennung der Veranderungsmaoglichkeiten dient dem Ver-
braucherschutz, denn die Verbraucherinnen und Verbraucher
gehen ein Dauerschuldverhaltnis ein. So kdnnen sie bereits
vor Vertragsschluss ersehen, wie sich die Rahmenbedingun-
gen moglicherweise in Zukunft verandern werden — und ent-
sprechend reagieren.

Wenn eine Anpassung der pflegerischen Ver-
sorgung in bestimmten Fallen ausgeschlossen
werden soll, muss hierauf nach § 3 Absatz

3 Nr. 5 bereits in den vorvertraglichen Infor-
mationen in hervorgehobener Form gesondert hingewiesen
werden. Der Hinweis muss in hervorgehobener Form erfolgen,
damit sich die oder der potentielle Vertragspartner/-in darauf
einstellen kann, dass eine Versorgung

bei bestimmten Krankheitsbildern ausge- —}
schlossen werden kann.

§ 3Abs.3Nr.5
WBVG

s. Kap. 1.3.3.
§ 8 Abs. 4 WBVG

Beispiel

Frau L. wohnt in einem Pflegeheim. In Ihrem Vertrag wurde
auf einer gesondert zu unterschreibenden Anlage dargestellt,
dass eine Versorgung nicht méglich ist und die Einrichtung
ein Recht zur Kiindigung des Vertrags hat, wenn die Verbrau-
cherin oder der Verbraucher beatmungspflichtig wird. Dies vor
dem Hintergrund, dass die Einrichtung weder das Personal
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noch die Ausstattung fir eine derart aufwendige Versorgung
vorhélt. Die Information dazu bereits in den vorvertraglichen
Informationen zu liefern, ist wichtig, weil Frau L. sich dann vor
Vertragsunterzeichnung entscheiden kann, ob der Vertrags-
schluss fiir sie in Frage kommt. Sollte Frau L. z. B. bereits eine
Lungenerkrankung haben, die zu einer spateren Beatmungs-
pflicht fiihren kbnnte, wére dies sicherlich nicht der Fall.

1.2.2. Missachtung der vorvertraglichen
Informationspflichten

Ist die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer seinen vorvertraglichen Informa-
tionspflichten nicht oder nur unzureichend
nachgekommen und kommt es zum Ver-
tragsabschluss, besteht fur die Verbrauche-
rin oder den Verbraucher nach § 3 Absatz

4 WBVG ein jederzeitiges Kundigungs-
recht (siehe unter § 6 Absatz 2 Satz 2 und 3,
auf den Absatz 4 verweist). Sie kbnnen den
Vertrag also jederzeit ohne Einhaltung einer
Frist kindigen. Dieses Versaumnis kann aber unter

bestimmten Umstanden geheilt werden, wenn die 3 Abs. 4 §
Unternehmerin oder der Unternehmer die Informa- WBVG
tionen zu einem spateren Zeitpunkt nachholt.

Beispiel
Herr M. ist von Geburt an behindert und dadurch stark einge-

schrénkt. Bisher lebte er in einer kleinen Einliegerwohnung im
Haus seiner Mutter. Seine Mutter kiimmert sich seit je her als
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Bevollméchtigte um ihn. Da sie nun einen Schlaganfall erlitten
hat und selbst pflegebedlirftig geworden ist, seine Schwester
aber 600 km entfernt lebt, muss schnellstméglich eine ander-
weitige Versorgung sichergestellt werden. Seine (unterbevoll-
maéchtigte) Schwester konnte einen Platz in einer Einrichtung
der Eingliederungshilfe am Ort finden. Da die Versorgung des
Bruders schnellstméglich organisiert werden muss, schliel3t sie
unmittelbar beim ersten Besichtigungstermin den Wohn- und
Betreuungsvertrag, da sie befiirchtet, dass der Platz sonst an-
derweitig vergeben wird. Eine vorvertragliche Information hat
sie zuvor nicht erhalten.

Falls die Unternehmerin oder der Unternehmer seinen vorver-
traglichen Informationen nicht hinreichend nachkommen konn-
te, weil z. B. Eilbedurftigkeit vorlag, reicht es aus, dass die
Informationen unverzuglich nachgeholt werden.

Beispiel
Die Verbraucherin oder der Verbraucher ist nach einem Kran-

kenhausaufenthalt pflegebed!irftig geworden und brauchte
schnell eine Unterkunft in einer stationédren Einrichtung.

Das aulerordentliche Kiindigungs-
recht greift dann nicht mehr. Sollte
die Verbraucherin oder der Ver-
braucher dann aber feststellen, dass
ihnen die stationare Einrichtung und
das Leistungsangebot nicht zusa-
gen, kdnnen sie innerhalb einer Frist
von zwei Wochen nach Aushandi-
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gung der (vorvertraglichen) Informationen den Vertrag kindi-
gen.

Die Einrichtungsleitung in der Eingliederungshilfeeinrichtung
tibergibt Herrn M.s Schwester am Tag des Einzugs eine Aus-
fertigung des Vertrags sowie die vorvertraglichen Informatio-
nen fir ihre Unterlagen. Sie kbnnte nun den Vertrag innerhalb
von zwei Wochen fiir ihren Bruder wieder kiindigen.

Ein VerstoB gegen die gesetzlich festgelegten vorvertragli-
chen Informationspflichten liegt vor, wenn

* keine vorvertraglichen Informationen ausgehandigt werden,
* die vorvertraglichen Informationen unvollstandig sind,

¢ die vorvertraglichen Informationen nicht schriftlich und in
leicht verstandlicher Sprache abgefasst sind (z. B. mit vielen
Fremdwortern oder komplizierten Satzen),

* die vorvertraglichen Informationen nicht rechtzeitig ausge-
handigt wurden und

* auch kein Ausnahmefall, wie z. B. eine Eilentscheidung, vor-
liegt.

Daruber hinaus kann die Verbraucherin oder der Verbraucher
auch zivilrechtliche Anspriiche, wie beispielsweise Scha-
densersatzanspruche, geltend machen. Das gilt vor allem bei
schuldhaft irrefiihrenden Informationen Uber das Leistungsan-
gebot durch die Unternehmer.
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Vor Abschluss eines Wohn- und Betreuungsvertrages ist den
Verbraucherinnen und Verbrauchern eine vorvertragliche Infor-
mation in

e Textform und in
* leicht verstandlicher Sprache zu Ubergeben, die

* das allgemeine Leistungsangebot hinsichtlich Gebaude,
Anlagen, Einrichtungen und Leistungen nach Art, Inhalt und
Umfang sowie Ergebnisse von Qualitatsprafungen enthalt.

Daneben muss die vorvertragliche Information

* die konkret fur die Verbraucherinnen und Verbraucher in
Betracht kommenden Leistungen des Wohnraums und der
Pflege oder Betreuung nach Art, Inhalt und Umfang benen-
nen, sowie

* die jeweiligen dafur zu entrichtenden Entgelte nebst Investi-
tionskosten und das Gesamtentgelt,

* die Voraussetzungen flir mdgliche Leistungs- und Entgelt-
veranderungen sowie

* Umfang und Folgen eines Anpassungsausschlusses.
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Sobald sich eine Verbrauche-
rin oder ein Verbraucher fir
eine Einrichtung, eine Wohn-
gemeinschaft oder sonstige
Wohnform, die unter das
Wohn- und Betreuungsver-
tragsgesetz (WBVG) fallt,
entschieden und die vor-
vertraglichen Informationen
erhalten hat, steht die Vertragsunterzeichnung bevor. Der
Wohn- und Betreuungsvertrag regelt alle Einzelheiten des Ver-
tragsverhaltnisses verbindlich und sichert die darin vereinbar-
ten Leistungen der Unternehmerin oder des Unternehmers zu.
Altere, hilfe- oder pflegebedirftige Menschen sind in der Regel
der schwachere Teil der beiden Vertragsparteien — Unterneh-
merin/Unternehmer und Verbraucherin/Verbraucher. Deshalb
legt das WBVG zu ihrem Schutz bestimmte Vorgaben an den
Abschluss eines Wohn- und Betreuungsvertrages fest. Um
Rechtsunsicherheiten auf beiden Seiten zu vermeiden, ent-
halt die Mehrzahl der Vertrage meist ausfuhrliche Regelungen
zu allen Themenbereichen, die das Leben in der Einrichtung
betreffen. Das fuhrt haufig dazu, dass man es mit einem sehr
umfangreichen Vertragswerk zu tun hat.

1.3.1. Vertragsbeginn und Vertragsdauer

Wird ein Wohn- und Betreuungsvertrag geschlossen, so richtet
sich der Vertragsbeginn nach dem im Vertragstext genann-
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ten Datum. Ab diesem Tag bestehen gegenseitige Rechte und
Pflichten. Daher sollte der Vertragsbeginn genau bezeichnet
werden, im Idealfall mit einem konkreten Datum. Dabei muss
der Tag des Vertragsbeginns nicht zwingend auf den Tag des
Einzugs fallen. Schlie3t jemand z. B. einen Vertrag ab dem
01. Oktober 20XX ab, zieht aber erst zum 05. Oktober ein,

so beginnt der Vertrag dennoch zum vereinbarten Ersten des
Monats zu laufen. Da die Leistungen der Unternehmerin oder
des Unternehmers bereitgestellt werden mussen, besteht auch
eine Zahlungspflicht seitens der Verbraucherin oder Verbrau-
chers. Ist ein deutlich spaterer Einzug geplant, der Platz in der
Einrichtung soll aber sichergestellt werden, so bietet es sich
an, dass die Vertragsparteien dies in einer gesonderten Ver-
einbarung berucksichtigen.

Ein Wohn- und Betreuungsvertrag wird gemaf}
4Abs.1S5.1 &4 Absatz 1 Satz 1 WBVG grundsatzlich auf
WBVG unbestimmte Zeit geschlossen. Dieser Grund-

satz tragt der Tatsache Rechnung, dass die
Verbraucherinnen und Verbraucher, die aufgrund eines Hilfebe-
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darfs in einer betreuten Wohnform leben, Sicherheit brauchen.
Die Regelung gibt aber durchaus beiden Vertragsseiten Rechts-
sicherheit. Sollte sich z. B. nach Vertragsschluss herausstellen,
dass die Verbraucherin oder der Verbraucher gar nicht ge-
schaftsfahig war, bleiben die gegenseitigen Anspriiche zunachst
bestehen: Die Verbraucherin oder der Verbraucher kann weiter
versorgt werden und die Unternehmerin oder der Unternehmer
hat weiterhin einen Vergltungsanspruch. Grundsatzlich haben
die Verbraucherinnen und Verbraucher also

einen Anspruch auf einen Vertrag, der auf un- s. Kap. 1.3.2.
befristete Zeit geschlossen wird.

Eine Befristung kann durchaus auch sinnvoll sein. Sie ist
aber nach § 4 Absatz 1 Satz 2 nur zulassig, wenn dies den
Interessen der Verbraucherin oder des Ver-
brauchers nicht widerspricht. Sie muss also fur
sie oder ihn vorteilhaft sein. Maglicherweise WBVG
erfordert z. B. eine Krankenhausbehandlung,

dass jemand flr eine Ubergangszeit nach dem Klinikaufent-
halt in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung versorgt werden soll,

bis er wieder in die eigene Wohnung zuruckkehren kann. Fur
solche Falle ist es wichtig und nach der Regelung im WBVG
auch madglich, den Vertrag zeitlich befristet zu schlie3en. Die
Befristung widerspricht hier auch nicht den Interessen der Ver-
braucherin oder des Verbrauchers. Sie ist, im Gegenteil, sogar
gunstig, denn andernfalls musste der Vertrag unter Einhaltung
der Klindigungsfrist gekiindigt werden. Der Grund flr eine Be-
fristung im Interesse der Verbraucherin oder des Verbrauchers
ist vollkommen frei, es gibt dazu keine Vorschriften.

4Abs.1S.2
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Beispiel

Frau N. hélt sich nach einem Klinikaufenthalt in einer Einrich-
tung der Kurzzeitpflege auf. Danach méchte sie zu ihrem Sohn
in dessen neu gebautes Haus umziehen. Da der Neubau sich
verzégert, schlie3t Frau N. einen Dauerpflegevertrag, befristet
diesen jedoch auf zwélf Wochen. Dies ist wirksam, weil es den
Interessen von Frau N. entspricht.

Liegt eine Befristung nicht im Interesse der Verbraucherin oder
des Verbrauchers, so ist sie ungultig, und der Vertrag gilt gemaf
§ 4 Absatz 1 Satz 3 als auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Beispiel

Im vorgenannten Beispiel widerspricht die Befristung den
Interessen von Frau N. nicht. Bietet aber eine Einrichtung
einen freien Platz zuné&chst nur fiir zwei Monate an, um zu er-
proben, ob die Verbraucherin oder der Verbraucher als neue
Bewohnerin oder Bewohner zusagen, so ist diese Befristung
unwirksam. Da der befristete Vertrag hier den Interessen der
Verbraucherin oder des Verbrauchers widerspricht, wird er wie
ein unbefristeter Vertrag behandelt. Die zeitliche Begrenzung
ist damit gegenstandslos.

Nur weil die vorherige Befristung nicht den Verbraucherinter-
essen entsprach und der urspringlich befristete Vertrag sich in
einen unbefristeten wandelt, bedeutet dies aber nicht, dass die
Verbraucherin oder der Verbraucher zwingend
in der Einrichtung verbleiben muss. Von Ver-
WBVG braucherseite aus besteht entsprechend § 4
Absatz 1 Satz 3 vielmehr die Mdglichkeit, inner-

4Abs.1S.3
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halb von zwei Wochen nach dem Ende der ursprunglichen
Befristung zu erklaren, dass an der Befristung festgehalten
werden soll.

Zusammenfassung

Ein Vertrag zur Versorgung in einer Einrichtung, die unter das
WBVG fallt,

* wird grundsatzlich auf unbestimmte Zeit geschlossen,

* kann aber befristet werden, wenn die Befristung den Interes-
sen und Belangen des Verbrauchers entspricht.

* Bei einer den Interessen entgegenstehenden Befristung gilt
der Vertrag als unbefristet,

e die Verbraucherin oder der Verbraucher kann aber an der
Befristung festhalten.

1.3.2. Geschaftsunfahigkeit

In der Regel ziehen Men-
schen deshalb in eine be-
treute Wohnform, weil sie
einen Hilfebedarf haben.
Das bedeutet, dass vor
allen Dingen den Menschen
Schutz geboten werden soll,
die sich nicht mehr selbst
um die Einhaltung ihrer
Rechte kimmern kdnnen.
Bei der vom WBVG er-
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fassten Verbrauchergruppe kann es daher mdglich sein, dass
der Einzelne bei Umzug in eine Einrichtung nicht (mehr) ge-
schaftsfahig ist. Geschaftsunfahigkeit bedeutet,
104 Nr. 2 4ass die Verbraucherinnen und Verbraucher die
BGB rechtliche Tragweite, die mit einem Vertragsschluss
verbunden ist, insbesondere auch die Reichweite
und Folgen einer rechtsverbindlichen Erklarung, nicht mehr
verstehen und einschatzen kdnnen. Nach § 104 Nr. 2 BGB ist
geschaftsunfahig, ,wer sich in einem die freie Willensbildung
ausschliefenden Zustand krankhafter Stérung der Geistesta-
tigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein
vorubergehender ist”. In diesen Fallen sieht das WBVG zum
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor, dass ihre
Vertragserklarungen zunachst ,,schwebend unwirksam“ sind.

War die Verbraucherin oder der Verbraucher
4 Abs.2S.1+3  bei Abschluss des Vertrages geschaftsunfa-
WBVG hig, so hangt die Wirksamkeit des Vertrages

nach § 4 Absatz 2 Satz 1 WBVG von der
Genehmigung ihres bzw. seines Bevollmachtigten oder Be-
treuers ab. Erst mit der erteilten Genehmigung wird die schwe-
bende Unwirksamkeit beseitigt und der geschlossene Vertrag
entfaltet seine volle Wirksamkeit, § 4 Absatz 2 Satz 3. Die
Genehmigung unterliegt keiner besonderen Form.

Exkurs

Eine Bevollmachtigte oder ein Bevollmachtigter ist eine Per-
son, die die Verbraucherin oder der Verbraucher zu ihrer/seiner
Stellvertretung in bestimmten Angelegenheiten eingesetzt hat.
Eine Bevollmachtigung kann beispielsweise auch vorsorgend
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durch eine Vorsorgevollmacht
ausgesprochen werden. Diese

so bevollmachtigte Person wird
vorsorglich benannt fir den Fall,
dass man selbst nicht mehr in der
Lage ist, seine Angelegenheiten
zu regeln.

" Vollmacht

‘ Ich,

Name, Vorname

Wenn keine Vollmacht erteilt wur-

l Geburtsdatum

de oder keine Vorsorgevollmacht
vorliegt, kann das Gericht eine rechtliche Betreuerin oder einen
rechtlichen Betreuerin bestellen, wenn der Betroffene nicht

mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln.

Der durch die geschaftsunfahige Person zunachst ,,schwebend
unwirksam® abgeschlossene Vertrag wird nun von der Betreue-
rin bzw. dem Betreuer oder der/dem Bevollmachtigten geneh-
migt. Diese Genehmigung sollte aus Grinden der Rechtssicher-
heit nicht allein der oder dem Geschaftsunfahigen gegentiber
erklart werden, sondern auch gegenuber der Unternehmerin
oder dem Unternehmer. Erst dadurch entsteht Rechtsklarheit.
Erklart die bevollmachtigte Per-
son oder die Betreuerin bzw. der
Betreuer dies namlich nicht von
selbst, kann die Unternehmerin
oder der Unternehmer ihn auf-
fordern, den Vertragsschluss zu
genehmigen. Zu beachten ist hier
der § 108 Absatz 2 BGB, auf den
der § 4 Absatz 2 Satz 2 WBVG
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verweist: Fordert die Unternehmerin oder der Unternehmer die

bevollmachtigte Person oder die Betreuerin bzw. den Betreuer

dazu auf, den geschlossenen Vertrag im Falle der Geschafts-

unfahigkeit zu genehmigen, so kann die Genehmigung nur bis
zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang

108 Abs. 2 der Aufforderung gegentiiber der Unternehmerin

BGB oder dem Unternehmer erfolgen. Andernfalls gilt
die Genehmigung als verweigert.

Herr O. ist kognitiv eingeschrénkt, insbesondere kann er seine
finanziellen Verhéltnisse nicht mehr liberschauen bzw. eine
Uberschuldung erkennen. Aus diesem Grund wurde bereits
vor einiger Zeit sein Cousin als Betreuer u.a. mit den Aufga-
benbereichen Aufenthaltsbestimmung und finanzielle Angele-
genheiten eingesetzt. Da Herr O. anderen Menschen gegen-
liber sehr zugewandt ist und eloquent auftritt, ist es auch zu
einem Gespréch in einer Seniorenresidenz gekommen, nach
dessen Abschluss er einen Residenzvertrag unterschrieben
hat. Mit dem Einzug von Herrn O. féllt auf, dass die finanziel-
len Méglichkeiten ungeklart geblieben und nicht sichergestellt
sind. In diesem Zusammenhang wird auch das Bestehen einer
Betreuung festgestellt. Die Einrichtungsleitung fordert darauf-
hin den Betreuer von Herrn O. auf, den Vertragsschluss zu
genehmigen. Dieser reagiert gar nicht, in der Auffassung, dass
Herr O. ohnehin kein Geld hat und woanders wohnen muss.
Nach Ablauf der zwei Wochen qilt die Genehmigung des Ver-
trags als verweigert, Herr O. muss ausziehen.
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Wird ein Vertrag wie in dem vorgenannten Beispiel
nicht genehmigt, kann er aber nicht einfach rackab-
gewickelt werden. Vielmehr bleiben die erbrachten
Leistungen sowie der Anspruch darauf, Zahlungen zu
erhalten (sofern nicht bereits geschehen), bestehen.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer konnen
auch nicht einfach unmittelbar die Versorgungsleis-
tungen einstellen, da sie die Verbraucherin oder den
Verbraucher in ihre Obhut genommen und damit eine
Garantenstellung eingenommen haben. Das bedeu-
tet, dass sie im Rahmen ihrer Tatigkeit dafir Sorge
zu tragen haben, dass den ihnen anvertrauten Verbraucherinnen
und Verbrauchern nichts geschieht. In diesem Fall heif3t das z. B.,
dass notwendige Pflegemalinahmen nicht unterbleiben durfen.
Die Unternehmerin oder der Unternehmer haben aber einen An-
spruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen sowie auf Raumung.

Nun gibt es viele Falle, in denen die oder der Geschaftsun-
fahige weder eine bevollmachtigte Person benannt hat, noch
bereits eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt ist. Der oben
dargestellte Schwebezustand kann also einige Zeit andauern,
bis das Gericht eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt hat.
Leistungen (in der Regel Wohnraumuberlassung, Verpflegung,
Betreuung, Pflege) und Gegenleistungen (in der Regel das
Entgelt fur die erhaltenen Leistungen), die in der Schwebe-
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zeit erbracht werden, gelten als mit Rechtsgrund erbracht.

Das bedeutet, die Leistungen kénnen nicht wegen fehlender
Rechtsgrundlage zurtuckgefordert oder hierfur Schadensersatz
gefordert werden. Dadurch kann die geschaftsunfahige Ver-
braucherin oder der geschaftsunfahige Verbraucher in der Ein-
richtung verbleiben. Das WBVG gewahrt durch diese Regelun-
gen der oder dem Geschaftsunfahigen den gebotenen Schutz.

In der Praxis wird es kaum vorkommen, dass ein recht aufwan-
diges und kostentrachtiges Betreuungsverfahren allein deshalb
in Gang gesetzt wird, um einen Vertrag zu genehmigen. Zudem
musste eine Geschaftsunfahigkeit erst einmal gutachterlich fest-
gestellt werden. Das gilt umso mehr, wenn Verwandte engen
Kontakt zu der oder dem Betroffenen halten und sich in deren
oder dessen Interesse um die tatsachlichen und rechtlichen
Angelegenheiten als vollmachtlose Vertreterin oder Vertreter
kiimmern. In diesen Fallen wird der Schwebezustand tatsach-
lich zum Dauerzustand. Solange der Vertrag nicht wirksam
geschlossen worden ist, d. h. also wahrend des
Schwebezustandes, kann der Unternehmer das
,vertragsverhaltnis® gemal § 4 Absatz 2 Satz 4

nur aus wichtigem Grund fur gelost erklaren. Auf
4Abs.2S.4  (jese Auflésung sind die Kiindigungsregelungen
WBVG in den §§ 12 und 13 Absatz 2 und 4 WBVG ent-

sprechend anzuwenden

Ein mit einer geschaftsunfahigen Person geschlossener Vertrag

gilt als schwebend unwirksam
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* bis er von einer oder einem Bevollmachtigten oder einer Be-
treuerin bzw. einem Betreuer genehmigt wird.
* Die geschaftsunfahige Person wird wahrend des Schwebe-

zustands geschutzt und kann in der Versorgung verbleiben,
es sei denn,

* die oder der Bevollmachtigte bzw. die oder der Betreuer
genehmigt den Vertrag nicht oder reagiert auf eine Aufforde-
rung zur Genehmigung nicht innerhalb von zwei Wochen.

1.3.3. Form und Inhalt des Vertrages

Eine Verbraucherin oder
ein Verbraucher zieht nicht
nur in eine Einrichtung, weil :

sie/er einen Hilfebedarf Helmvertrag
hat. Haufig ist ihr/ihm auch
bewusst, dass dies ihr/

sein letzter oder zumindest
langfristiger Wohnsitz ist.
Insofern besteht ein Sicher-
heitsbedurfnis hinsichtlich
der Vereinbarungen, die vor
dem Einzug getroffen und
durch die vorvertraglichen
Informationen kommuni-
ziert wurden. Der Wohn-
und Betreuungsvertrag
regelt verbindlich, welche Leistungen die Verbraucherin oder
der Verbraucher von dem Betreibenden der Einrichtung bean-
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spruchen kann und in welcher Qualitat diese erbracht werden
mussen. Die Betroffenen werden vermutlich ihr weiteres Leben
in der Einrichtung verbringen und auch bei Eintritt von Pflege-
bedurftigkeit bzw. bei Erhéhung des Pflege- und Betreuungs-
bedarfs dort wohnen bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass der
Vertrag die wechselseitigen Rechte und Pflichten genau und
ausfuhrlich festlegt. Das fuhrt dazu, dass das Vertragswerk
haufig recht umfangreich ausfallt, weil es eine Vielzahl von
Regelungen enthalt.

Das WBVG schreibt bereits verbindlich vor, welche Form und
Inhalte ein Wohn- und Betreuungsvertrag aufweisen muss. Um
von Anfang an Klarheit fur die beteiligten Vertragsparteien zu
schaffen, werden daher in der Praxis samtliche Vereinbarun-
gen, die das Leben in der Einrichtung betreffen, in den Vertrag
aufgenommen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben
damit die Mdglichkeit, sich in dem Ubergebenen Vertrag, der bis
zur Annahme als Entwurf zu verstehen ist, umfassend tber ihre
Rechte und Pflichten zu informieren, ohne den Gesetzestext
hinzuziehen zu mussen. Neben allgemeinen Regelungen enthalt
der Wohn- und Betreuungsvertrag aber auch Regelungen, die
nur bzw. gerade mit der einzelnen Verbraucherin oder dem ein-
zelnen Verbraucher vereinbart werden. Der Vertrag soll schliel3-
lich die individuellen Rechte und Pflichten bei einem Einzug in
die Einrichtung regeln. Aus diesem Grund sind in dem Vertrag
die konkreten Leistungen darzustellen, zu denen sich
6 der Unternehmer verpflichtet. Wenn Vereinbarungen
WBVG getroffen werden, die das Gesetz zwar zulasst, aber
nicht zwingend vorschreibt, sind diese dennoch in den
Vertrag aufzunehmen. Das gilt naturlich auch, wenn die Verein-
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barungen ausdrtcklich von den gesetzlichen Vorschriften abwei-
chen. In diesem Fall ist eine Abweichung aber nur zu Gunsten
der Verbraucherin oder des Verbrauchers moglich; sonst sind
diese unwirksam, da das WBVG ein Schutzgesetz ist.

Aus diesem Grund regelt § 6 WBVG, dass ein Wohn- und Be-
treuungsvertrag grundsatzlich

* schriftlich zu schlieRen ist, § 6 Absatz 1 Satz 1,

* die Verbraucherin oder der Verbraucher eine Ausfertigung
des Vertrags zu erhalten hat, § 6 Absatz 1 Satz 3,

* in dem Vertrag die einzelnen Leistungen der Unternehmerin
oder des Unternehmers zu beschreiben sind, § 6 Absatz 3
Nr. 1,

* die dafur zu zahlenden Entgelte, § 6 Absatz 3 Nr. 2,

* Abweichungen von den vorvertraglichen Informationen, § 6
Absatz 3 Nr. 3 sowie

* einen Hinweis auf die Teilnahme an einem Schlichtungsver-
fahren, § 6 Absatz 3 Nr. 4.

1.3.3.1. Schriftform

Das WBVG sieht in § 6 Absatz 1 aus-
drucklich vor, dass der Wohn- und Be-
treuungsvertrag schriftlich geschlossen
und der Verbraucherin bzw. dem Ver-
braucher ein Vertragsexemplar in Schrift-
form ausgehandigt wird. Es ist daher
nach Absatz 1 Satz 2 nicht zulassig,
einen Vertragsschluss in elektronischer
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Form (E-Mail) vorzunehmen. Ferner muss der Verbraucherin
oder dem Verbraucher eine Ausfertigung des Vertrages aus-
gehandigt werden. Dies ermdglicht es ihnen, die vereinbarten
Leistungen beziehungsweise Vertragsinhalte genau zu prifen
und bei Unsicherheiten Uber vereinbarte Leistungen jederzeit im
Vertrag nachlesen zu kdnnen.

Der Vertrag ist von beiden Parteien zu unterzeichnen. Die
Schriftform erfordert die eigenhandige Unterschrift der Ver-
tragspartner mit dem jeweiligen Namen unter den Vereinba-
rungen am Ende der Vertragsurkunde. Diese Schriftform ist
auch bei spateren Anderungen oder Erganzungen des Ver-
tragsinhalts (z.B. bei Entgelterhdhungen) einzuhalten.

Unterschreibt eine Bevollmachtig-
te/ein Bevollmachtigter oder eine
Betreuerin/ein Betreuer fir einen
geschaftsunfahigen Verbraucher,
ist dies durch den Zusatz ,,in Ver-
tretung” kenntlich zu machen.
Viele Vertrage enthalten bereits
unter den Personalangaben der
Verbraucherin oder des Verbrau-
chers den Zusatz ,vertreten durch
den Bevollmachtigten/Betreuer
...". Diese Eindeutigkeit ist auch
fur die Bevollmachtigten bzw. Betreuer wichtig, da diese sonst
Gefahr laufen, den Vertrag im eigenen Namen zu Gunsten der
Verbraucherin oder des Verbrauchers abzuschlie3en und damit
zahlungsverpflichtet zu sein. Gibt es auf der Gegenseite meh-

70 |. Vor dem Vertragsschluss



rere Personen (z.B. eine Vermietergemeinschaft) gilt nattrlich
auch hier, dass entweder alle unterschreiben mussen oder aber
eine Person ,in Vertretung® fur die Ubrigen.

Das Gesetz selbst sagt nichts Uber den Zeitpunkt von Ver-
tragsschluss und Vertragsaushandigung aus. Nach dem
Sinn der Norm muss der Vertrag jedoch vor Einzug der Ver-
braucherin oder des Verbrauchers schriftlich geschlossen
werden und auch zu diesem Zeitpunkt in dieser Form aus-
gehandigt werden. Es gibt jedoch Falle, in denen der recht-
zeitige schriftliche Vertragsschluss aus Griinden unterbleibt,
die in den Verantwortungsbereich der Verbraucherin oder des
Verbrauchers fallen. Dies trifft zum Beispiel zu, wenn sich die
Parteien zwar Uber alle wichtigen Details geeinigt haben, aber
wegen eines Ubereilten Einzugs in das Pflegeheim — etwa
nach einer vorzeitigen Krankenhausentlassung — noch keine
Gelegenheit zur Vertragsunterzeichnung bestand. Oder aber,
wenn die Verbraucherin bzw. der Verbraucher aus sonstigen
Grunden an der rechtzeitigen Vertragsunterzeichnung gehin-
dert war, und die Aufnahme in die Pflegeeinrichtung auch ohne
vorherige Vertragsunterzeichnung im Interesse der Verbrau-
cherin/des Verbrauchers lag. Unterbleibt in solchen Fallen der
schriftliche Vertragsschluss, so muss er unverziglich nachge-
holt werden. Der Schriftformverstol3 wird dadurch geheilt.

Die zwingend vorgeschriebene Schriftform und die Aushandigung
der Vertragsausfertigung sichern die Mdglichkeit, den Vertragsin-
halt in Ruhe und genau zur Kenntnis zu nehmen, Transparenz zwi-
schen Leistung und Preis herzustellen und im Streitfall die eigene
Rechtsposition besser durchsetzen und beweisen zu kdnnen.
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1.3.3.2. Leistungen
Der Wohn- und Betreuungsvertrag ist das Dokument, M: } J

das verbindlich regelt, welche Leistungen die &-Rechte
Verbraucherinnen und Verbraucher vom Betrei-
benden der Einrichtung beanspruchen konnen
und in welcher Qualitat diese erbracht werden
mussen. Daher ist es wichtig, dass der Vertrag die
wechselseitigen Rechte und Pflichten genau und aus- @
fuhrlich festlegt. Das fuhrt dazu, dass das Vertragswerk
haufig recht umfangreich ausfallt, weil es eine Vielzahl
von Regelungen enthalt. § 6 Absatz 3 Nr. 1 WBVG
schreibt daher u.a. vor, dass die einzelnen Leistungen
der Unternehmerinnen und Unternehmer zu beschrei-
ben sind. Um den Verbraucherinnen und Verbrauchern
eine gréRtmogliche Sicherheit Uber die vertraglich vereinbarten

Leistungen zu gewahren,

SN (AN W72

* maussen diese detailliert beschrieben werden und sogar

* die vorvertraglich bereits informatorisch vorgelegten Anga-
ben nochmals im Vertrag selbst niedergelegt und als Ver-
tragsgrundlage benannt werden, § 6 Absatz 3 Nr. 3 WBVG.

* Fur den Fall, dass diese von den im Vertrag vereinbarten
Leistungen abweichen, muss dies gesondert kenntlich ge-
macht werden.

* Der Vertrag muss die Leistungen des Unternehmers nach
Art, Inhalt und Umfang einzeln beschreiben.

Eine genaue Ubersicht tiber das Leistungsangebot erhalt man
nur, wenn die vereinbarten Leistungen im Einzelnen genau
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aufgeschlUsselt sind und transparent dargestellt werden. Des-

halb missen die vereinbarten Leistungen nach Art, Inhalt und

Umfang beschrieben sein, wie dies bereits bei den vorvertrag-

lichen Informationen dargestellt wurde. Wenn die '
zu erbringenden Leistungen klar und nachvollzieh-
bar formuliert werden, wissen die Verbraucherin-
nen und Verbraucher, welche Leistungen Sie von
den Unternehmerinnen und Unternehmern verlangen konnen.
Gleichzeitig sind sie in der Lage, zu Uberprifen, ob diese auch
ordnungsgemal erbracht werden. Beim Wohnraum z. B. sollte

eine Zimmernummer oder auch ein Lageplan vorliegen. Aller-

dings muss die Darstellung auch nicht zu detailliert erfolgen.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer verweisen bei den

zu erbringenden Leistungen auf die jeweils aktuellen

Rahmenvertrage nach § 75 SGB XI, die zwischen 75 §
den Anbietern und den Kostentragern vereinbart SGB Xl
werden. Diese Rahmenvertrage sind sehr detailliert

ausformuliert und regeln den standardisierten Rahmen fir die
pflegerische Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Sie legen z. B. genau fest, welche Regelleistungen Einrichtun-

gen auf jeden Fall erbringen missen, wenn der Bedarf bei den
einzelnen Verbraucherinnen und Verbrauchern gegeben ist.

s. Kap. |.2.

Frau P. ist pflegebed!irftig und méchte einen Wohn- und Be-
treuungsvertrag abschliel3en. Dort ist u.a. geregelt:

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Auf der Grundlage dieses Vertrages erhélt die Bewohnerin
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vollstationédre Pflegeleistungen, Leistungen der medizinischen
Behandlungspflege, soziale Betreuung und Leistungen der
Unterkunft und Verpflegung.

2. Art, Inhalt und Umfang der in Absatz 1 genannten Leistun-
gen .... ergeben sich flir die Parteien dieses Vertrages aus

dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz,
dem 7. Und 8. Kapitel des Sozialgesetzbuches X,

den Regelungen des Rahmenvertrages fir vollstationére
Pflege gem. § 75 SGB Xl fiir das Land ...,

den fiir die Einrichtung abgeschlossenen Pflegesatzver-
handlungen gem. § 85 SGB XI und dem Versorgungsvertrag
nach § 72 SGB Xl in der jeweils gliltigen Fassung.

Haufig findet man in den Anlagen zum Vertrag Auszlge aus
diesen Rahmenvertragen. Ein Beispiel dazu befindet sich im
Anhang dieses Leitfadens.

Mochte eine pflegeversicherte Person Zusatzleistungen wie
besondere Komfortleistungen bei der Unterkunft, Verpflegung
oder zusatzliche pflegerische-betreuerische Leistungen in An-
spruch nehmen, so sind diese detailliert zu beschreiben und
gesondert zu vereinbaren.

Die vorvertraglichen Informationen werden nicht automa-
tisch Vertragsbestandteil und damit bindend fur die Unter-
nehmerin oder den Unternehmer, sondern mussen in den
abzuschlie3enden Wohn- und Betreuungsvertrag ibernom-
men werden. Wichtig ist daher, dass die detaillierten vorver-
traglichen Informationen tber die angebotenen Leistungen in
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den Vertrag aufgenommen werden — zumindest aber, dass auf
diese verwiesen wird. Erst dadurch werden sie zur Geschafts-
grundlage fur den Vertrag und damit Vertragsbestandteil,

so dass deren Einhaltung von der Unternehmerin oder dem
Unternehmer eingefordert werden kann.

Im Vertragstext ist festgeschrieben: ,Die vorvertraglichen Infor-
mationen nach § 3 WBVG sind Grundlage dieses Vertrages.*

Soll von den vorvertraglich gegebenen Informationen abge-
wichen werden, muss im schriftlichen Vertrag ausdricklich
darauf hingewiesen und die Abweichungen missen gesondert
kenntlich gemacht werden. Nur so kdnnen die Verbraucherin-
nen und Verbraucher vor plétzlichen Uberraschungen durch
abweichende Vertragsvereinbarungen geschutzt werden. Man
sollte sich daher unbedingt die Zeit nehmen, den Vertragstext
im Hinblick auf die Gberreichten vorvertraglichen Informa-

tionen zu uberpriifen.

Die vorvertraglichen Informa-
tionen des Herrn R. enthielten
als Leistungsbestandteil, dass
das Haus einen ,Heimarzt”
beschéftigt. Das war fiir Herrn
R. ein wichtiges Kriterium fiir
seine Entscheidung. Da das
befristete Heimarztprojekt nicht i
weitergefiihrt wurde, konnte der | '
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Arzt auch nicht weiter beschéftigt werden, so dass es einen
solchen fest angestellten Arzt in der Einrichtung nicht mehr
gibt. Auf diese Anderung muss im Vertrag ausdrticklich hin-
gewiesen werden. So kann sich Herr R. (iberlegen, ob er den
Vertrag trotzdem unterschreibt.

In seinen Vertragstext wurde eingetragen: ,Gegendiiber der
vorvertraglichen Information vom ... hat sich die Anderung
ergeben, dass unsere Einrichtung aufgrund der Beendigung
des ,Heimarztprojektes XY*“ nicht mehr lber einen angestellten
Hausarzt verfligt. Es obliegt den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, im Rahmen der freien Arztwahl einen eigenen Hausarzt
zu benennen.”

Aufgrund dieses Hinweises besteht zusammen mit der Dar-
stellung der allgemeinen und konkreten Leistungen aus der
vorvertraglichen Information und den Hinweisen auf die Rah-
menvertrage fur die Verbraucherinnen und Verbraucher Klar-
heit Uber das Leistungsangebot. Bleiben genaue Angaben
dagegen offen, ist zu empfehlen, dass vor Vertragsschluss um
eine Konkretisierung gebeten wird.

Im Vertrag von Frau P. ist Folgendes geregelt: ,Die Einrichtung
bietet der Bewohnerin eine Unterkunft in einem Einzelzimmer
mit Dusche und WC*. Leider fehlt hier die konkrete Angabe,
auf welches Zimmer Frau P. einen Anspruch hat. Sie sollte da-
her nachfordern, dass eine Zimmernummer eingetragen wird,
um den Anspruch zu konkretisieren.
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1.3.3.3. Entgelte
Nach § 6 Absatz 3 Nr. 2 WBVG sind in dem Vertrag

* die zu zahlenden Entgelte anzugeben.
¢ Ferner mussen die Investitionskosten und

* das sich aus allen Einzelposten ergebende Gesamtentgelt
ausgewiesen werden.

Um Angebote realistisch ver-
gleichen zu kdnnen und Rechts-
sicherheit zu haben, missen
neben den Leistungen die zu ENTGELTE
zahlenden Entgelte flir das
Wohnen, die Pflege- oder Be- z,vfgfl;mgen

treuungsleistungen, die Verpfle- Betreuungsleistungen
gung sowie die in vielen Fallen epiegune

. Investitionskosten
zu zahlenden Investitionskos- Ausbildungspauschale

ten, die eventuell zu zahlende g e e T,

Ausbildungspauschale/Ausbil-
dungsplatzumlage und eventuell
weitere vereinbarte (Zusatz-)
Leistungen jeweils einzeln aus-
gewiesen werden.

Die Pflicht zur Aufsplittung des Entgelts besteht fur Vertrage mit
allen Verbrauchern, das heil3t sowohl flr sogenannte Selbstzah-
ler als auch fur Empfanger von Sozialhilfeleistungen und fur Emp-
fanger von Leistungen aus der Pflegeversicherung. Einrichtungen
der Eingliederungshilfe nach dem Zwolften Buch Sozialgesetz-
buch (im Folgenden SGB XIll) missen die Entgelte nach Unter-
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kunft, Fachleistungen, mitunter hauswirtschaftlichen Leistungen
und ggf. Kosten fur Sachaufwendungen getrennt im Vertrag
ausweisen. Haufig wird das Entgelt in der Eingliederungshilfe auf
Basis von Rahmenvertragen und Vergutungsvereinbarungen nur
in Grund-, MaRnahmen- und Investitionspauschalen untergliedert,
ohne dass sich eine konkrete Zuordnung vornehmen lasst.

Herr R. beschliel3t in ein Seniorenzentrum zu ziehen. In sei-
nem Vertrag sind die Entgelte festgeschrieben. Der téagliche

Vergltungssatz setzt sich wie folgt zusammen:

Pflegeleistungen fur den Pflegegrad 3 XX, XX €
Entgelt fur Unterkunft + XX XX €
Entgelt fur Verpflegung + XX, XX €
Entgelt fur nicht geférderte Investitionskosten + XX, XX €
Entgelt fur Ausbildungsumlage + XX, XX €
Der tagliche Vergutungssatz betragt derzeit insge- [ XX, XX €
samt

Das monatliche Entgelt belauft sich bei 30,42 Tagen [ XX, XX €
auf

Davon ubernimmt die gesetzliche Pflegeversiche- - XX, XX €
rung monatlich

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil der Einrichtung [ XX, XX €
Ihr monatlicher Eigenanteil belauft sich auf XX, XX €

Frau S. méchte aufgrund ihrer Suchterkrankung in eine sozial-
therapeutische Wohngruppe ziehen. In ihrem Vertrag sind die

Entgelte geregelt:
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Entgelt fur Leistungen der Eingliederungshilfe XX, XX €
(Fachleistungen) taglich

Entgelt fur Leistungen des Wohnraums inkl. Be-
triebskosten taglich

Entgelt fur Hauswirtschaftsmittel und Lebensmittel [+ XX, XX €

taglich
Gesamtentgelt taglich XX, XX €
Gesamtentgelt monatlich XX, XX €

Soweit das Entgelt fiir Leistungen der Eingliederungshilfe nach
Ziffer .. vom Anbieter direkt mit dem Trager der Eingliederungs-
hilfe abgerechnet werden kann, verringert sich die Zahlungsver-
pflichtung des Klienten. Die Vertragspartner werden im Ubrigen
bestméglich daran mitwirken, dass Zahlungen eines Sozial-
hilfetragers fiir die existenzsichernden Leistungen unmittelbar
an den Anbieter angewiesen werden. Soweit dies der Fall ist,
verringert sich die Zahlungsverpflichtung des Klienten um die
Zahlungen des Sozialhilfetrdgers an den Anbieter. Soweit der
Klient Selbstzahler ist bzw. soweit das Entgelt nicht vollstandig
dem zusténdigen Trager der Eingliederungshilfe gegentiber ab-
rechnen kann, hat der Klient das Entgelt selbst zu zahlen.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher verpflichten sich mit
Unterzeichnung des Vertrages, das vereinbarte Entgelt zu
zahlen. Daher ist es wichtig, dass sie Uber die fur die Einzel-
leistungen zu zahlenden Entgelte — wie oben dargestellt — um-
fassend aufgeklart und diese anschliel3end im Vertrag festge-
halten wurden. Es kommt vor, dass die seinerzeit genannten
Entgelte von denen im nunmehr vorgelegten Vertrag abwei-
chen — insbesondere wenn die Einholung der vorvertraglichen
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§

Informationen schon etwas langer zurtickliegt. Ursache hierfur
sind meist zwischenzeitlich erfolgte Pflegesatzverhandlungen
mit den Pflegekassen, die zur Neufestsetzung der Pflegesatze
gefuhrt haben, oder der Anstieg der gesondert berechenbaren
Investitionskosten. Hier ist die Darstellung der Einzelleistungen
im Vertrag besonders wichtig, um Fehlvorstellungen zu ver-
meiden.

Es kann immer wieder vorkommen, dass sich Verbraucherin-
nen und Verbraucher voribergehend nicht in der Einrichtung
aufhalten, z. B. wegen eines Krankenhausaufenthalts oder
Urlaubs. Aus diesem Grund enthalten Wohn- und Betreuungs-
vertrage in der Regel Vereinbarungen, wieweit bei Abwesen-
heit der Verbraucherinnen und Verbraucher das volle Entgelt
zu zahlen ist. Da die Verbraucherinnen und Verbraucher die
Leistungen des Unternehmers in dieser Zeit nicht in An-
spruch nehmen kdnnen, ist die Vergutung entsprechend zu
kurzen. Dies gilt insbesondere fur die Verpflegung, die Kosten
der Unterkunft sowie der Pflegeleistungen. Im Einzelfall ist
es schwierig, diese Kostenersparnis individuell zu erfassen.
Daher enthalten die Vertrage oftmals Pauschalbetrage, die ab
einer Abwesenheit von mehr als drei Tagen anzurechnen
oder zu erstatten sind. Bei allen Verbrauchern, die
7 Abs. 5 Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch
WBVG nehmen, ergibt sich die HOhe der Pauschalierung
aus den Vereinbarungen nach § 87 a Absatz 1 Satz
7 SGB XI, § 7 Absatz 5 WBVG. Diese betragt mindestens 25
Prozent.
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.3.3.4. Hinweis auf das Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz (VSBG)

Neben den Angaben zu den Leistungen, den zu zahlenden '
Entgelten und den Hinweisen auf die vorvertraglichen Informa-

tionen muss der Wohn- und Betreuungsvertrag nach § 6 Ab-

satz 3 Nr. 4 WBVG auch eine Information nach § 36 Absatz 1
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) enthalten. Das
Verbraucherstreitbeilegungsverfahren, auch Verbraucher-
schlichtung genannt, ist ein Verfahren zur aulergerichtlichen
Streitbeilegung, das im Verbraucherstreitbei-
legungsgesetz geregelt ist. Das VSBG eroffnet
jeder Verbraucherin und jedem Verbraucher
die Mdglichkeit, ein Streitschlichtungsverfah-
ren mit einer Unternehmerin oder einem Unternehmer zu fuh-
ren, wenn sich ein Konflikt nicht anderweitig |6sen lasst. Nahe-

6 Abs. 3 Nr. 4
WBVG
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res dazu wird in Kapitel 111.2.4. besprochen. _} s. Kap. l1.2.4.

Die Verbraucherschlichtung ist im Gegensatz
zu einem Gerichtsverfahren ein weniger aufwandiges und fir
die Verbraucherinnen und Verbraucher kostenfreies Verfahren.
Da es zudem zu einem verbindlichen Ergebnis fuhren kann,
stellt es gerade fir Menschen in einer Abhangigkeitssituation
eine gute Option dar. In § 36 Absatz 1 VSBG ist daher gere-
gelt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer die
§ 36 Abs. 1 verpraucherinnen und Verbraucher leicht zugang-
VSBG lich, klar und verstandlich informieren miissen,
inwieweit sie als Tragerin oder Trager der Ein-
richtung und Vertragspartner/-in bereit oder verpflichtet sind,
an Streitbeilegungsverfahren vor einer Schlichtungsstelle
teilzunehmen. Weiterhin muss ein Hinweis auf die zustandige
Schlichtungsstelle erfolgen. Diese Angaben sind in den Wohn-
und Betreuungsvertrag aufzunehmen.

Beispiel (e
In dem Vertrag von Herrn R. aus

dem vorbenannten Beispiel findet
sich folgende Regelung:

,Das Heim ist jederzeit bemiiht,
Streitigkeiten mit dem Bewohner,
seinen Angehérigen oder Betreuern
einvernehmlich und in direktem Austausch beizu-
legen. Selbstverstandlich steht dem Bewohner auch
der ordentliche Rechtsweg offen. Das Heim sieht
davon ab und ist auch nicht verpflichtet, an Streit-
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beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
nach dem VSBG teilzunehmen.”

Bei Frau S. sieht die Information anders aus:

LAn dem Verfahren zur aulBergerichtlichen Streitbeilegung
nach dem VSBG bei zivilrechtlichen Streitigkeiten aus diesem
Vertrag nimmt die Einrichtung teil.“

1.3.4. Missachtung der Formvorschriften

Unterbleibt ein schriftlicher Vertragsabschluss, so hat der
mundlich geschlossene Vertrag grundsatzlich auch Bestand
und ist nicht wegen Formmangels nichtig. Das ist wichtig,
damit Sie als Verbraucher Ihren Anspruch auf den Wohnraum
und eine gesicherte Versorgung behalten.

Jedoch sind mundliche — aber auch schriftliche — Vereinba-
rungen unwirksam, soweit sie von den gesetzlichen Mindest-
vorgaben im WBVG abweichen und damit nachteilig fur die
Verbraucherin oder den Verbraucher sind. An die Stelle der
unwirksamen Vereinbarungen treten dann jeweils die gesetz-
lichen Regelungen. Der Vertrag bleibt somit bis auf die unwirk-
samen Einzelregelungen wirksam. Soweit die abweichenden
Vereinbarungen den Verbraucher aber nicht schlechter stellen
oder sogar begunstigen, sind sie wirksam.

Wird kein schriftlicher Vertrag geschlossen, sondern basiert
das Vertragsverhaltnis auf mundlichen Vereinbarungen, hat die
Verbraucherin oder der Verbraucher die Moglichkeit, das Ver-
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§

§

6 Abs.2S.2 tragsverhaltnis (das zunachst wirksam bleibt,
s. 0.) jederzeit fristlos zu kindigen, vgl. § 6 Ab-
satz 2 Satz 2 WBVG.

WBVG

Wird der schriftliche Vertrag nicht wie erforderlich vor Ver-
tragsbeginn ausgehandigt, sondern erst danach, so kann der
Verbraucher bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Aushan-
digung des Vertrages fristlos kiindigen. Die Kiindigung muss
schriftlich erfolgen, vgl. § 11 Absatz 2 Satz 2 WBVG. Fur den
Fall, dass der Vertrag Uberhaupt nicht ausge-
handigt wird, kann eine Aushandigung einge-
WBVG fordert und gegebenenfalls eingeklagt wer-

den. Das WBVG enthalt keine diesbezugliche
ausdruckliche Regelung. Ist der schriftliche Vertragsschluss
nur im Interesse des Verbrauchers unterblieben, weil er etwa
zu einer schriftlichen Vertragserklarung vor Einzug nicht in der
Lage war, so ist der schriftliche Vertragsschluss unverzuglich
nachzuholen.

11 Abs. 2 S. 2

FUr den Fall, dass in dem Vertrag nicht auf die von den vorver-
traglichen Informationen abweichenden Vereinbarungen hin-
gewiesen wird, enthalt das WBVG keine unmittelbare Rechts-
folgenregelung. Entsprechendes gilt, wenn falsche Angaben

in dem Vertrag, zum Beispiel Uber den Leistungsumfang,
gemacht werden. Sollten in dem Vertrag nicht alle Leistungen
oder Entgelte, wie gesetzlich gefordert, im Einzelnen auf-
gefuhrt sein, kann insofern eine ,Nachbesserung“ gefordert
werden.

Liegen VerstoRe des Unternehmers nicht im Bereich der
Vertragsformulierung, sondern in der Umsetzung der vertrag-
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lichen Vereinbarungen, also in der Umsetzung in der Praxis,

sieht das WBVG hierflr keine Sanktion vor. Die Rechtsdurch-

setzung bestimmt sich in diesen Fallen nach den Regeln des
allgemeinen Zivilrechts. '

Zusammenfassung

der miindliche Vertrag hat
/ trotzdem Bestand
Kein schriftlicher
Vertrag
Verbraucher haben Méglichkeit

der jederzeitigen Kiindigung

Zum Vorteil d. _} Abweichungen wirksam
Verbrauchers

Vertragsver-
einbarungen

weichen vom
WBVG ab

Abweichungen nichtig
Zum Nachteil d. _} es treten die Regelungen
Verbrauchers des WBVG an diese Stelle

Vertrag nicht Kindigungsmaoglichkeit bis zwei
ausgehandigt ' Wochen nach Aushéandigung
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Il. Das Vertragsverhaltnis — Ver-
tragsdurchfuhrung, Storungen
und mogliche Veranderungen

Der zwischen der Verbraucherin bzw. dem Verbraucher und
der Einrichtung geschlossene Wohn- und Betreuungsvertrag
regelt das Vertragsverhaltnis detailliert, damit zwischen den
Parteien Rechtssicherheit Uber den Inhalt besteht. Allerdings
ist ein Wohn- und Betreuungsvertrag aber haufig fur eine Viel-
zahl von Rechtsverhaltnissen vorformuliert. Er kann also Uber
die Mindestangaben hinaus gar nicht alle Einzelfalle erfassen.
Daruber hinaus verandern sich Umstande auch fortlaufend.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher begrianden in den Ein-
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richtungen ihren Lebensmittelpunkt in dem Ansinnen, mog-
lichst lange dort versorgt zu werden. In dieser Zeit kdnnen sich
einige Veranderungen ergeben, die sich in den gesetzlichen
Regelungen widerspiegeln missen. Das WBVG enthalt daher
Vorschriften flr die Vorgehensweise in typischen Situationen,
die Veranderungen darstellen oder auch bei Stérungen des
Vertragsverhaltnisses.

Der Wohn- und Betreuungsvertrag ist ein so genannter gegen-
seitiger Vertrag. Gegenseitige Vertrage werden auch als Aus-
tauschvertrage bezeichnet, da Leistung und Gegenleistung
ausgetauscht werden. Die gegenseitigen Leistungen

-

von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Unter- §
. . WBVG

nehmerinnen und Unternehmern ergeben sich aus

§ 7 WBVG.

I1.1.1. Leistungspflichten der Unternehme-
rinnen und Unternehmer

FUr die Verbraucherin oder den Verbraucher ist es zunachst
besonders wichtig zu wissen, welche Leistungen man mit dem
Einzug in die Einrichtung erwarten kann. Nach § 7 WBVG sind
die Unternehmerinnen und Unternehmer verpflichtet,

* den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Wohnraum in
einem zum vertragsgemafien Gebrauch geeigneten Zustand
zu Uberlassen, § 7 Absatz 1 Satz 1, 1. HS und
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* diesen wahrend der vereinbarten Vertragslaufzeit in diesem
Zustand zu erhalten, § 7 Absatz 1 Satz 1, 2. HS, sowie

» die vertraglich vereinbarten Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher
Erkenntnisse zu erbringen, § 7 Absatz 1 Satz 1, 3. HS.

Daneben haben die Unternehmerinnen und Unternehmer

* die Entgeltbestandteile nach einheitlichen Grundsatzen zu
bemessen, § 7 Absatz 3 WBVG

e die Verbraucherinnen und Verbraucher tiber die Kostenan-
teile zu informieren, § 7 Absatz 4 WBVG, sowie

e bei Abwesenheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ab
dem vierten vollen Tag Abschlage vorzunehmen, § 7 Absatz
5 WBVG.

Eine genaue Ubersicht iiber das Leistungsangebot kann
man nur erhalten, wenn die vereinbarten Leistungen im Einzel-
nen aufgeschlisselt sind und transparent dargestellt werden
(s. 1.2. und 1.3.3.2.). Deshalb mussen die vereinbarten Leistun-
gen nach Art, Inhalt und Umfang beschrieben sein. Wenn die
zu erbringenden Leistungen klar und nachvollziehbar formu-
liert werden, wissen die Verbraucherinnen und Verbraucher,
welche Leistungen ihnen zustehen und kdnnen Uberprufen, ob
diese auch ordnungsgemalf erbracht werden.

Der vertragsgemaRe Zustand eines Wohnraumes nach
Satz 1, 1. HS richtet sich nach dem vereinbarten Gebrauch.
Das bedeutet, es genugt nicht allein, dass ein Raum bezugs-
fertig ist, sondern es muss darauf abgestellt werden, wozu der
Raum genutzt werden soll. Dazu kann z. B. auch die Mob-
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lierung gehoren. Die
Anforderungen werden
daher bei stark pflege-
bedurftigen Menschen
sicherlich anders sein,
als bei ristigen Alteren
oder jungeren Men-
schen mit einer Be-
hinderung, die sie nur
leicht kdrperlich ein-
schrankt. Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat diesen
vertragsgemalien Gebrauch zu ermdglichen.

Beispiel

Herr T. ist aufgrund eines Schlaganfalls halbseitig gelahmt
und kann die Verrichtungen des téglichen Lebens nicht alleine
bewiéltigen und auch kaum dabei mithelfen. Er wird in seinem
Zimmer im Pflegeheim sicherlich ein Pflegebett brauchen, das
seinen Bedlirfnissen entgegenkommt und auch den Pflege-
kréften die Versorgung erleichtert.

Frau U. wohnt dagegen in einer Einrichtung der Eingliede-
rungshilfe. Sie ist mit Trisomie 21 geboren, arbeitet in einem
hauseigenen Café und lebt in einer betreuten Wohnform ein
relativ eigensténdiges Leben. Frau U.s Wohnraum braucht kei-
ne besondere Mbblierung, allerdings ist es wichtig, dass dieser
liber eine funktionierende Kiicheneinrichtung verfiigt. Denn es
gehért zum Konzept, dass die Bewohnerinnen und Bewohner
einen Haushaltsplan erstellen und sich gegenseitig selbst ver-
sorgen.
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Unternehmerin oder der
Unternehmer dieses
vertragsgemale Gebrau-
chen nach Satz 1, 2. HS
auch wahrend der Dauer
des Vertrags zu erhalten.
Hierzu gehort z. B. die
Instandsetzung, wenn

N B etwas nicht mehr funk-
tioniert oder beschadigt wird. Besteht objektiv Renovierungs-
bedarf, sind von der Unternehmerin oder dem Unternehmer
Schonheitsreparaturen vorzunehmen. Die Verbraucherinnen
und Verbraucher schulden diese nicht und sie durfen auch
nicht durch Vertragsklauseln auf sie abwalzt werden. Der § 16
WBVG regelt namlich, dass Vertragsklauseln, die zum Nachteil
der Verbraucherinnen und Verbraucher von den gesetzlichen
Regelungen des WBVG abweichen, unwirksam sind. Anders
kann dies bei Ubermaligem Gebrauch aussehen, allerdings
nur, wenn ein personliches Verschulden vorliegt und die Abnut-
zung nicht Folge von typischem Krankheitsverhalten ist.

’ ﬁ \ Daneben haben die
’ .

Herr V. lebt seit zehn Jahren in einer Einrichtung. Sein Wohn-
raum mdisste dringend neu tapeziert werden, weil die Tapete
gerade dort, wo Mbbel platziert sind, bereits stark beansprucht
ist. Diese Arbeiten obliegen der Einrichtung, weil die Instand-
setzung und Schénheitsreparaturen zu ihren Leistungspflich-
ten z&hlen.
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Eine weitere Hauptleistungspflicht des Unternehmers ist nach
Satz 1, 3. HS, die vertraglich vereinbarten Pflege- oder Be-
treuungsleistungen nach dem allgemein anerkannten Stand
fachlicher Erkenntnisse zu erbringen. Dies ist gegeben,
wenn die in der Fachoéffentlichkeit anerkannten MaRnahmen
durchgefuihrt und festgeschriebene fachliche Standards ein-
gehalten werden. Dazu kdnnen z. B. bestimmte Techniken und
Handgriffe bei der Pflege gehdren, aber auch Standards bei
der Versorgung bestimmter Probleme oder anerkannte pada-
gogische Begleitungen.

Die Vorgaben einer detaillierten Darstellung der geschulde-
ten Leistungen im Vertrag gelten gleichermal3en auch fir die
Entgelte. Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind nicht
nur verpflichtet, diese jeweils getrennt
s. Kap. 1.2 nach Leistungen darzustellen, sondern
+1.3.3.3. nach § 7 Absatz 3 auch, die Entgeltbe-
standteile nach einheitlichen Grundsat-
zen zu bemessen. Das bedeutet, dass grundsatzlich nicht
zwischen den einzelnen Verbraucherinnen und Verbrauchern
differenziert werden darf. Die z. B. im Rahmen von Pflege-
satzverhandlungen vereinbarten Entgelte sind bei allen Ver-
braucherinnen und Verbrauchern in der Einrichtung gleicher-
malfden anzuwenden.

Frau W. ist die Betreuerin ihrer Tante und méchte diese in
einer stationédren Einrichtung unterbringen. Bei Durchsicht der
vorvertraglichen Informationen sieht sie, dass die Leistungen
fur die Verpflegung XX, XX € taglich kosten. Da ihre Betreute
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aufgrund ihrer Erkrankung stark abgenommen hat, unter 50 kg
wiegt und schon immer sehr schlecht gegessen hat, fragt sie
an, ob sie dennoch den Tagessatz zahlen muss; denn Frau

W. wird wesentlich weniger essen als andere und gewdhn-
lich auch nur zwei Mahlzeiten am Tag. Die Einrichtungsleitung
muss dies bejahen, da die Verpflegungssétze nach einheit-
lichen Grundsétzen bemessen und abgerechnet werden.
Sondervereinbarungen gibt es nur fiir Menschen, die (ber
eine Sonde ernahrt werden und von der normalen Verpflegung
ausgenommen sind.

Das Gesetz sieht lediglich zwei Ausnahmen vom Differen-
zierungsverbot vor: Im Rahmen von Investitionskosten, wenn
diese sich nur auf einen Teil der Einrichtung beziehen und bei
Investitionskosten, die mit den Sozialhilfetragern vereinbart
wurden. Im ersten Fall kdnnte eine Einrichtung z. B. eine Diffe-
renzierung vornehmen, wenn nur ein Teil der Einrichtung reno-
viert wurde und somit nur einige Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in den Genuss der verbesserten Wohnsituation kommen
oder z. B. nur fur einen Teil der Einrichtung eine o&ffentliche
Forderung gegeben ist. Im zweiten Fall ware eine Differen-
zierung moglich, wenn mit den Sozialhilfetragern besondere
Vereinbarungen getroffen wurden, so dass den Selbstzahlern
héhere Investitionskostenbeitrage in Rechnung gestellt wer-

=

geleistet \, o ﬁ:vs;t,:nden den.
n
> c?" “soriche al Die Mehrzahl der Menschen
‘-__‘_ == K hlnderuhg s ’
4 “"5 _ °Seregeit  die in einer Wohn- und Be-
S treuungseinrichtung leben,

erhalten zumindest Zuschiisse
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von Sozialleistungstragern. Dies sind z. B. die Pflegekassen,
Krankenkassen oder Sozialhilfetrager. Das bedeutet, dass
zumindest ein Teil der Leistungen zu Lasten dieser Sozial-
leistungstrager erbracht werden, was sich in der Abrechnung
widerspiegeln muss. Unabhangig davon haben die Unterneh-
merinnen und Unternehmer die Verbraucherinnen
und Verbraucher aber nach § 7 Absatz 4 WBVG auf
diesen Kostenanteil hinzuweisen. Dies dient der WBVG
Transparenz und Information der Verbraucherinnen

und Verbraucher.

7 Abs. 4

Nach § 7 Absatz 5 WBVG sind die Unternehmerin-
nen und Unternehmer des Weiteren verpflichtet, bei 7 Abs. 5 §
einer Abwesenheit einer Verbraucherin oder eines ~ WBVG
Verbrauchers sich den Wert der dadurch ersparten

Aufwendungen anrechnen zu lassen.

_} s. Kap. 1.3.3.3. Wie b(_areits _in Kapitgl 1.3.3.3. darges_tellt,
geschieht dies bei einer Abwesenheit von
mehr als drei vollen Tagen, wobei An-

kunfts- und Abreisetag (z.B. der Tag, an dem die oder der Ver-
braucher ins Krankenhaus gekommen und wiedergekehrt ist),
als Anwesenheitstage gezahlt werden. In der Regel werden
dazu in den Vertragen Pauschalen von mindestens 25 Prozent
der Entgelte fur Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung
vereinbart, da es den Verbraucherinnen und Verbrauchern
andernfalls kaum moglich sein durfte, die tatsachlich angefal-
lenen Einsparungen konkret auszurechnen. Diese Regelungen
werden fur Verbraucherinnen und Verbraucher, die Leistungen
nach dem SGB XI (Leistungen der Pflegeversicherung) in
Anspruch nehmen, zusatzlich in den Landesrahmenvertragen
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getroffen; Personen, die keine Pflegeversicherungsleistungen
erhalten, kdnnten theoretisch individuelle Vereinbarungen
treffen. In der tatsachlichen Umsetzung hingegen arbeiten die
Unternehmerinnen und Unternehmer in der Regel fur alle Be-
troffenen mit denselben Pauschalen.

In Herrn V.s Vertrag ist folgendes geregelt: ,Soweit vertrag-
liche Leistungen z. B. aufgrund eines Krankenhausaufenthal-
tes oder wegen Urlaubs nicht in Anspruch genommen werden
kénnen, wird der Einrichtungsplatz freigehalten. Die Verglitung
bei voriibergehender Abwesenheit bestimmt sich nach den
Regelungen des jeweils gliltigen Rahmenvertrags nach § 75
SGB XI. Fiir Abwesenheitszeitrdume von mehr als drei Kalen-
dertagen werden Abschlége von mindestens 25 Prozent der
Vergltung flr Unterkunft und Verpflegung und der Pflegever-
gltung vereinbart”.

I.1.2. Leistungspflichten der Verbrauche-
rin bzw. des Verbrauchers

Die Leistungspflicht der Verbraucherin bzw. des Verbrauchers
besteht nach § 7 Absatz 2 WBVG in erster Linie darin,

das vereinbarte Entgelt zu zahlen.

Daher ist es wichtig, dass Sie Uber die fur die Einzelleistungen
zu zahlenden Entgelte — wie oben dargestellt — im Einzelnen
aufgeklart und diese anschlielend im Vertrag festgehalten
wurden.
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Daneben kann die Unternehmerin bzw. der Unternehmer die
Verbraucherin oder den Verbraucher gemal} § 14 Absatz 1
WBVG in dem Vertrag zur

Zahlung einer Sicherheitsleistung verpflichten.

Die Hauptleistungspflicht der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher ist es, das vereinbarte Entgelt zu zahlen. Kommen sie
dieser Pflicht nicht nach, kann eine Einrichtung Zahlungsklage
erheben oder auch eine Kundigung wegen Zahlungsverzugs
aussprechen, wenn keine anderen Grinde (wie z. B. eine be-
rechtigte Entgeltklirzung) dagegen stehen.

Voraussetzung fur die Zahlungspflicht der Ver-
braucherinnen und Verbraucher ist aber nach § 7
Absatz 2 Satz 1, dass das Entgelt angemessen WBVG
ist. Entscheidend daftir ist, welche Leistungen er-

bracht werden. Dabei gibt es aber keine feststehenden Vorgaben,
sondern die Angemessenheit ist nach objektiven Mal3staben zu
bestimmen. Dabei richtet man sich z. B. nach den Gestehungs-
kosten der Unternehmen fur die Herstellung oder den Erwerb der
Immobilie, Vergleichen mit anderen Anbietern und den Entgelten,
die die Sozialhilfetrager fur vergleichbare Leistungen vereinbaren.
Es ist also eine Gesamtschau vorzunehmen, die den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern, deren Betreuerinnen und Betreuern
sowie Bevollmachtigten mangels Fach- und Branchenkenntnis
sicherlich kaum maglich ist. Insofern bestimmt Absatz 2 Satz 2,
dass bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Leistungen der
Pflegeversicherung nach SGB Xl erhalten, die Ergebnisse der
Pflegesatzverhandlungen zwischen den Einrichtungen und den
Kostentragern als angemessen gelten. Vereinbaren diese Par-

7Abs.28S.1
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teien also Entgelte im Rahmen von Pflegesatzverhandlungen,
die dann fur die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung
gelten und abgerechnet werden, so sind diese Entgelte als ange-
messen anzusehen und die Verbraucherinnen und Verbraucher

haben diese zu zahlen. Dasselbe gilt nach § 7
3+4 Absatz 2 Satz 3 und 4 fur Verbraucherinnen
WBVG und Verbraucher, die Leistungen der Sozial-

hilfe erhalten sowie bei dem Bezug von Leis-

tungen der Eingliederungshilfe.

7Abs. 2 S.

Neben der Pflicht der Verbraucherinnen und Verbraucher, die
angemessenen Entgelte zu bezahlen, kann nach § 14 Ab-
satz 1 WBVG auch bei Einzug in die Einrichtung
eine Sicherheitsleistung verlangt werden, wenn
WBVG dies vertraglich vereinbart ist und keine sonstigen
Hinderungsgrinde dagegen stehen.

14 Abs. 1

Es ist in der Regel (iblich, fur die Uberlassung von Wohnraum
Sicherheiten zu fordern. Bekannt ist z. B. die Mietkaution aus
dem Mietrecht. Wenn eine Verbraucherin oder ein Verbraucher
einen Vertrag uber Wohnraum verbunden mit Pflege- oder Be-
treuungsleistungen schlief3t, kann der Unternehmer grundsatz-
lich auch von diesen eine Sicherheitsleistung verlangen. Um
die Verbraucherinnen und Verbraucher vor einer nicht sach-
gerechten Verwendung der Sicherheiten zu schiitzen und eine
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uberzogene Hohe derartiger Leistungen zu verhindern, enthalt
das WBVG aber Vorgaben fur Sicherheitsleistungen. Diese
durfen nur verlangt werden,

* wenn dies im Vertrag vereinbart ist, § 14 Absatz 1 Satz 1
WBVG,

* sie das Doppelte des auf einen Monat entfallenden Entgelts '
nicht Gbersteigen, § 14 Absatz 1 Satz 2 WBVG,

* sie sich grundsatzlich nur am Entgelt flr den Uberlassenen
Wohnraum orientieren, § 14 Absatz 2 WBVG, und

 die Verbraucherinnen und Verbraucher keine Leistungen
nach SGB Xl oder SGB XIlI erhalten, § 14 Absatz 4 WBVG.

Liegen diese Voraussetzungen vor, mochte oder kann die
Verbraucherin oder der Verbraucher die Sicherheit aber nicht
bar bezahlen, so kdnnen sie die Sicherheit
nach § 14 Abs 1 Satz 3 WBVG beispielsweise
auch durch eine Garantie oder ein Zahlungs- WBVG
versprechen eines Kreditinstituts erbringen.

Der Unternehmer darf diesen Wunsch nicht ablehnen. Zu-
dem ist es moglich, ein Kautionssparbuch zu hinterlegen.

Im Falle einer Barzahlung der Kaution hat die
Verbraucherin oder der Verbraucher nach § 14
Absatz 3 WBVG Anspruch darauf, den Betrag in WBVG
drei gleichen Monatsraten bezahlen zu durfen.

Dabei kann die erste Rate erst bei Vertragsbeginn verlangt
werden und nicht bereits bei Vertragsunterzeichnung, wenn
dieser Zeitpunkt vor dem Einzug liegt. Dem Unternehmer

ist es allerdings nicht verwehrt, die Zahlung in mehr als drei
Monatsraten einzurdumen; die erste Rate darf aber auf jeden

14 Abs.1S.3 §

14 Abs. 3 §
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Fall erst zu Vertragsbeginn
verlangt werden. Wurde eine
Kaution gezahlt, haben die
Verbraucherinnen und Ver-
braucher einen Anspruch
darauf, dass Ihr Geld ge-
trennt von den Kautionen
anderer Verbraucherinnen
und Verbraucher und vor
allem getrennt vom Vermdgen des Unternehmers bei einem
Kreditinstitut angelegt wird, und zwar zu den fur Spareinlagen
mit dreimonatiger Kindigungsfrist geltenden Konditionen. Die
dadurch erzielten Zinsen stehen auf jeden Fall den Sicher-
heitsgeberinnen und -gebern zu. Sind die Leistungspflichten
fur den Wohnraum und die Pflege oder Betreuung in zwei
getrennten Vertragen geregelt, darf die Sicherheit nur fir die
Wohnraumuberlassung verlangt werden. Die Hohe der Kauti-
on beschrankt sich in diesem Fall ebenfalls auf das Doppelte
des Entgelts fur die Wohnraumuberlassung. Damit wird ver-
hindert, dass fur Pflege- oder Betreuungsleistungen Sicher-
heiten verlangt werden. Dies wirde namlich nicht dem Sinn
einer Sicherheitsleistung entsprechen, die dem Unternehmer
ein ,Pfand” fur die Nutzung seines Eigentums oder Besitzes
bieten soll. Diese Falle konnen z. B. eintreten, wenn jemand
einen Vertrag fur ,Rustige ohne Pflegeleistungen® abschliel3t
oder ambulante Pflegeleistungen bezieht.

Sind die Verbraucherinnen und Verbraucher pflegebedurftig
und erhalten Leistungen aus der Pflegeversicherung fur eine
vollstationare Versorgung oder soll ein Vertrag fur eine Kurz-
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zeitpflege geschlossen werden, darf die Unternehmerin bzw.

der Unternehmer nach § 14 Absatz 4 Satz 1

keine Sicherheitsleistung verlangen. Entspre- 14 Abs. 4 S. 1 §
chendes gilt fir den Fall der (Teil-)Finanzierung WBVG

des Heimplatzes durch die Sozialhilfebehorde.
Sicherheitsleistungen konnen demnach nicht gefordert werden

bei

* Kurzzeitpflege gemaf § 42 SGB XI,
* vollstationarer Pflege gemal § 43 SGB Xl sowie
* bei Verbrauchern, die Sozialhilfe in Einrichtungen erhalten.

Werden Verbraucherinnen und Verbraucher dagegen in einer
Wohnform ambulant gepflegt und erhalten daflr Leistungen

von der Pflegeversicherung, darf eine Sicherheitsleistung nach

§ 14 Absatz 4 Satz 3 nur fur das Wohnen

verlangt werden. 14 Abs. 4 S. 2+3 §

: . WBVG
Anders sieht dies nach § 14 Absatz 4 Satz 2

aus, wenn Verbraucherinnen und Verbrau-

cher Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB Xll oder Grund-
sicherung erhalten und in einer besonderen Wohnform nach

§ 42a Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 SGB XII leben. Hier
ware zwar theoretisch die Erhebung einer Sicherheit auf den
Wohnraum maglich, ist aber nach Satz 2 untersagt, wenn das
fur die Uberlassung von Wohnraum geschuldete Entgelt direkt
vom Sozialhilfetrager an die Unternehmerin bzw. den Unterneh-
mer geleistet wird. Dies kdnnen z. B. Wohnungen im Bereich
der Eingliederungshilfe sein oder auch Wohngemeinschaften.
Hier durfte keine Sicherheit verlangt werden durfen.
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Frau W. wohnt in einer Seniorenwohnanlage. Der Eigentiimer
des Hauses vermietet ihr in einem Mietvertrag den Wohnraum
und erbringt — geregelt in einem zweiten Vertrag — auch die
Pflege- und Betreuungsleistungen durch seinen ambulanten
Pflegedienst. Frau W. erhélt Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung entsprechend dem Pflegegrad 2. In diesem Fall darf
der Unternehmer eine Sicherheitsleistung nur fiir den (iberlas-
senen Wohnraum verlangen.

1.1.3. Missachtung der gesetzlichen
Vorschriften

Vereinbarungen, die von den Schutzvorschriften des WBVG zu
Lasten der Verbraucher abweichen, sind gemal} § 16 grund-
satzlich unwirksam. Fur Sicherheitsleistungen bedeutet das,
dass beispielsweise eine vertragliche Vereinbarung, wonach
die Sicherheit vor Vertragsbeginn fallig ist, unwirksam ware.

Eine Ausnahme besteht nur, wenn eine Abweichung zu Gunsten
des Verbrauchers getroffen wird, so etwa wenn nicht nur drei,
sondern mehr Raten zu kleineren Betragen bewilligt werden.
Liegen Verstdlie des Unternehmers nicht im Bereich der Ver-
tragsformulierung, sondern in der Umsetzung in der Praxis —

z. B. wenn die Sicherheitsleistungen nicht ordnungsgemaf bei
einem Kreditinstitut angelegt werden —, sieht das WBVG hierfur
keine Sanktion vor. Die Rechtsdurchsetzung bestimmt sich in
diesen Fallen nach den Regeln des allgemeinen Zivilrechts.
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[1.2. Mangel

Auch wenn vertraglich alles korrekt geregelt zu sein scheint,
kann es in der Umsetzung zu Problemen kommen. So z. B.,
wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer die ihr bzw.
ihm obliegenden Leistungen nicht so erbringt, wie dies vertrag-
lich vereinbart oder zugesagt wurde. Das ist der Fall, wenn die
Unternehmerin oder der Unternehmer ihren bzw. seinen Leis-
tungspflichten nur unvollstandig nachkommt oder bestimmte
Leistungen Mangel aufweisen. Man spricht hier auch von
Nicht- oder Schlechtleistungen. Derartige Situationen kon-
nen von vornherein gegeben sein, wenn beispielsweise die im
Vertrag zugesagte regelmafige Gymnastik zur Sturzprophy-
laxe nicht stattfindet. Oder aber schleichend, wenn beispiels-
weise die vertraglich zuge-
sagte kostenlose Nutzung
des Internetraumes immer
mehr eingeschrankt wird.
Solche Situationen kon-
nen auch akut auftreten,
Beispiel: Die hauseigene
Waschmaschine, in der
man bisher die personliche
Wasche selbst waschen
konnte, ist ausgefallen und
es wird erst nach meh-
reren Wochen eine neue
Maschine angeschafft.
Mangel konnen sich aber
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auch bei Pflegeleistungen ergeben, wenn diese beispielsweise
nicht erbracht werden oder derart mangelhaft sind, dass es zu
schmerzhaften Auswirkungen fur die zu Pflegenden kommit.
Den Verbraucherinnen und Verbrauchern stehen in solchen
oder vergleichbaren Fallen die Moglichkeit zu, Leistungen
nach dem WBVG zu kirzen.

Erbringt der Unternehmer die vertraglich vereinbarten Leistun-
gen

* ganz oder teilweise nicht oder
* weisen sie Mangel auf, die nicht unerheblich sind,

dann sieht das Gesetz nach § 10 Absatz 1 WBVG vor, dass
die Verbraucherinnen und Verbraucher verlangen konnen,
dass das vereinbarte Entgelt in bestimmten Fallen bis zu
sechs Monaten ruckwirkend gekulrzt wird.

Nichtleistung bedeutet die teilweise oder vollstandige Nicht-
erbringung geschuldeter Leistungen durch die Unternehmerin
oder den Unternehmer. Dabei kann es sich um eine Haupt-
oder Nebenleistungspflicht handeln.

Eine Schlechtleistung oder mangelbehaftete Leistung liegt
vor, wenn die Leistung nicht in der Qualitat erbracht wird, die
vereinbart wurde. Allerdings muss diese Abweichung erheb-
lich sein. Dies ist der Fall, wenn der Mangel grof3en Einfluss
auf die Verbraucherin oder den Verbraucher hat. Lediglich Un-
erheblichkeit lage z. B. vor, wenn der Mangel leicht erkennbar
ware und mit geringen Kosten beseitigt werden kann.
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Die Verbraucherinnen und Ver-
braucher haben demnach die
Maglichkeit, in den Fallen, in
denen Leistungen nicht wie ver-
traglich vereinbart erbracht wer-
den, im Gegenzug das Entgelt
zu kurzen. Das bedeutet, dass
Sie ein Recht auf Minderung
haben.

Unterschieden wird dabei, ob ein Mangel

e am Wohnraum oder

* hinsichtlich der zu erbringenden Pflege- oder Betreuungs-
leistungen vorliegt.

§ 10 WBVG kann in samtlichen Wohnformen An-

wendung finden, die unter das WBVG fallen. Eine 10 §
Minderung kommt beispielsweise in Betracht, wenn WBVG
ein Zimmer mit Balkon angemietet wurde, der Balkon

aber aus Sicherheitsgriinden nicht betreten werden darf. Oder
wenn beispielsweise nach dem Betreuungskonzept, welches
Vertragsbestandteil ist, eine bestimmte Therapie geschuldet ist,
die aber nicht durchgefuihrt wird. In diesem Fall kann das Entgelt
gemindert werden. Dasselbe gilt, wenn z. B. statt der vertrag-

lich vereinbarten funf Mahlzeiten nur vier gereicht werden oder
Getranke nicht in ausreichendem Male — wie vereinbart — zur
jederzeitigen Verflgung stehen. Diese Beispiele sind genau-

so ein Grund fur eine Minderung des Entgelts wie z. B. eine nur
nachlassig durchgefuhrte Reinigung des Appartements.
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§

§ 10 Absatz 1 WBVG ist aber nicht abschlie3end.
10Abs. T Fir die Verbraucherinnen und Verbraucher kénnen
WBVG sich neben den Minderungsanspruchen aus der

Nicht- oder Schlechtleistung auch noch weiterge-
hende zivilrechtliche Anspriiche ergeben wie z. B. Erflllungs-
anspruche, Schadensersatzanspruche, Zuruckbehaltungsrech-
te, Kindigungsrechte etc.

Um den Anspruch auf Minderung wirksam durchsetzen zu
konnen, gilt es einige Regelungen zu beachten, um Fehler zu
vermeiden. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um einen
Mangel handelt, der den Wohnraum betrifft oder um einen
Mangel, der in den Bereich der Pflege und Betreuung fallt. Auf
jeden Fall muss ein Mangel aber angezeigt werden, wenn man
daraus Folgen ableiten will.

Die Mangelanzeige unterliegt keiner bestimmten Form, kann
also formlos gegentber der Unternehmerin oder dem Unter-
nehmer erfolgen. Da es keine Willenserklarung ist, kann die
Anzeige auch von einer nicht (mehr) geschaftsfahigen Person
vorgenommen werden. Es ist jedoch ratsam, die Mangelanzeige
schriftlich abzufassen und den Zugang sicherzustellen.

Soll im Anschluss daran gemindert werden, ist es ratsam, eine
eventuell erteilte Einzugsermachtigung zu widerrufen bzw. ab-
zuandern. Die Kirzung des Entgelts muss angemessen sein
und in einem adaquaten Verhaltnis zur Leistungsbeeintrachti-
gung stehen. Wenn eine Leistung gar nicht erbracht wird oder
vollig untauglich ist, kann auch eine vollige Befreiung von der
Zahlungspflicht geboten sein. Je nach Art und Schwere des
Mangels kann das Entgelt also sogar komplett einbehalten und
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nicht nur anteilig gekiirzt werden. Larm in der Nacht

Wie hoch die Kiirzungsbetrage in 10 bis 40 -

den einzelnen Fallen ausfallen, Ungezieferbefall

kann nicht allgemein beantwortet IISSW-
werden, da immer der einzelne Fall UngenieBbares Essen

zu betrachten ist. Entscheidend ist 5 bis 30 %

dabei, wie stark die Verbraucherin

oder der Verbraucher durch die JFrankfurter Tabelle" (Auszug) '

mangelhafte oder fehlende Leistung
in der Nutzung des Wohnraums oder in ihrer Lebensfuhrung in
der Einrichtung eingeschrankt werden. Rechtsprechung Uber
Minderungsrechte fir den Bereich der stationaren Betreuung
gibt es kaum. Erste Anhaltspunkte fir die Héhe der Kirzungs-
betrage kdnnen die Werte sein, die in der sog. ,Frankfurter
Tabelle “ erfasst sind. Bei dieser Tabelle handelt es sich um eine
Sammlung des Landgerichts Frankfurt zu Reisepreisminderun-
gen. Ahnliche Tabellen gibt es auch fiir die Nutzungsentschadi-
gung bei Autounfallen oder fur Schmerzensgeldzahlungen bei
Korperverletzungen. Auszuge aus der ,Frankfurter Tabelle® sind
im Anhang wiedergegeben. Eine solche Tabelle kann naturlich
nur Anhaltspunkte bieten und keine verbindlichen Zahlen fir die
Minderungsrechte nach dem Wohn- und Betreuungsvertrag ent-
halten. Letztlich kommt es immer auf Art und Umfang der Aus-
wirkungen des Mangels in dem individuellen Fall an.

Sollte es wegen der Hohe der vorgenommenen Minderung
zum Streit mit der Unternehmerin oder dem Unternehmer
kommen und eine Einigkeit zwischen den Parteien nicht erzielt
werden kdnnen, muss die Meinungsverschiedenheit unter Um-
standen gerichtlich geklart werden.
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§

Bevor eine Verbraucherin oder ein Verbraucher
bzw. deren Vertreterinnen und Vertreter mindern,
ist jedoch § 10 Absatz 4 und 5 WBVG zu beach-
ten. Erhalten die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher namlich Leistungen der Pflegeversicherung und/oder dem
Sozialhilfetrager, ist zu beachten, dass hier auf Seiten der Kos-
tentrager ein vorrangiges Minderungsrecht bestehen konnte.

10 Abs. 4+5
WBVG

Nach § 10 Absatz 4 kann eine Verbraucherin oder ein Verbrau-
cher nur dann mindern, wenn nicht bereits die Pflegekasse
wegen desselben Sachverhalts einen Kirzungsbetrag ver-
einbart hat. Diese ist nach § 115 Absatz 3 SGB X| berechtigt,
eine Klrzung vorzunehmen, wenn die Pflegeeinrichtung ihre
gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere
ihre Verpflichtungen zu einer qualitdtsgerechten Leistungser-
bringung aus dem Versorgungsvertrag (§ 72 SGB XI), ganz
oder teilweise nicht einhalt. Bezieht jemand also Leistungen
aus der Pflegeversicherung, steht der oder dem Betroffenen
nach § 10 Absatz 5 Satz 2 WBVG der Klrzungsbetrag nur bis
zur Hohe des Eigenanteils zu. Der dartuber hinausgehende
Betrag ist an die Pflegeversicherung abzufuhren. Hat die Pfle-
geversicherung das Entgelt
aber schon von sich aus ge-
Y karzt, weil die Unternehmerin
o oder der Unternehmer die im
» \Versorgungsvertag verein-
barten Leistungen nicht oder
nicht vollstandig erbracht hat,
steht den Verbraucherinnen
il und Verbrauchern kein weiter-
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gehendes Minderungsrecht zu, wenn es sich dabei um den-
selben Mangel handelt. Man sollte sich also nicht scheuen, bei
der Pflegekasse nachzufragen, ob und evtl. weshalb bereits
eine Klrzung vorgenommen wurde.

Wird der Aufenthalt in der Einrichtung vom

Sozialhilfetrager finanziert, so steht diesem 10 Abs. 5S.1+3 §
nach § 10 Absatz 5 Satz 1 der Klrzungsbe- WBVG
trag bis zur Hohe der erbrachten Leistungen

vorrangig zu. Das Gleiche gilt nach § 10 Absatz 5 Satz 3 fur Ver-
braucherinnen und Verbraucher, die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in Anspruch nehmen. Hier steht der Klirzungsbetrag
vorrangig dem Trager der Eingliederungshilfe zu.

Frau A. lebt in einer Pflegeeinrichtung und erhélt Leistungen aus
der Pflegeversicherung. In dem Versorgungsvertrag zwischen
Pflegeeinrichtung und Pflegekasse ist das Vorhalten von be-
stimmten Therapieeinrichtungen vereinbart. Diese waren zu-
néchst auch vorhanden, wurden dann aber abgeschafit. Hat die
Pflegekasse wegen der nicht mehr vorgehaltenen Therapieein-
richtungen bereits eine Pflegesatzklirzung vorgenommen, steht
Frau A. wegen desselben Mangels eine Minderung nicht mehr
zu. Das gqilt allerdings nur fiir den Fall, dass aufgrund der Mén-
gel schon eine geminderte Pflegevergitung durch die Pflege-
kasse erfolgt ist und es sich um dieselben Méngel handelt.

Herr B. lebt in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe und
erhéalt Leistungen nach dem SGB IX. Weil der urspriingliche
Anbieter ausgefallen ist, wurden auch hier bestimmte Thera-
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pien eingeschrénkt. Dem Trager der Eingliederungshilfe steht
in diesem Fall ein vorrangiges Klrzungsrecht zu.

I.2.1. Wohnraummangel — Definition,
Folgen und Durchsetzung

Fur Wohnraum enthalt § 10 Absatz 2 WBVG besondere Rege-
lungen. Diese umfassen nicht nur die persdnlichen Wohnrau-
me, sondern auch die zur Mitbenutzung Uberlassenen Ge-
meinschaftsraume. Liegt ein Mangel vor, so muss

¢ der Minderungsgrund der Unternehmerin bzw. dem Unter-
nehmer unverziglich angezeigt,

* und sie bzw. er aufgefordert werden,
* den Mangel abzustellen.

Ein Mangel bedeutet auch hier, dass die Raumlichkeiten nicht
die Beschaffenheit aufweisen, die sie flir den Gebrauch als
Wohn- oder Gemeinschaftsraum haben muissten. Man kann
sich hier gut am allgemeinen Mietrecht orientieren.

Anders als man dies z. B. aus dem Mietrecht kennt, tritt die
Entgeltkiirzung aber nicht kraft Gesetzes ein, sondern nur auf
Verlangen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Nur wenn
die Unternehmerin oder der Unternehmer davon Kenntnis ha-
ben, dass ein Mangel vorliegt, kann sie bzw. er diesen auch be-
seitigen. Aulderdem muss sie bzw. er wissen, dass eine Abhilfe
gewdunscht ist und sich die Verbraucherin oder der Verbraucher
nicht mit dem Zustand zufriedengibt. Wird die Anzeige und die
Aufforderung zur Abhilfe unterlassen, kdnnen die Betroffenen
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maoglicherweise ihren Kur-
zungsanspruch verlieren.

Ein Minderungsanspruch ist
namlich dann ausgeschlos-
sen, wenn es der Unterneh-
merin oder dem Unternehmer
nicht moglich war, den Man-
gel zu beseitigen, weil sie/er
keine Kenntnis davon hatte.
Tritt ein Mangel am Wohn-
raum auf, wie zum Beispiel
ein nicht zu 6ffnendes Fenster wegen eines defekten Schliel3-
mechanismus, Feuchtigkeit an der Aulienwand oder eine Uber
einen langeren Zeitraum nicht angemessene Raumtemperatur,
mussen die Unternehmerinnen und Unternehmer also um-
gehend davon in Kenntnis gesetzt werden. Insofern trifft die
Verbraucherinnen und Verbraucher eine unverzigliche Anzei-
gepflicht. Unverzuglich bedeutet, dass die Meldung sofort nach
Kenntnis von dem Mangel erfolgen muss, sobald dies mdglich
ist. Die Anzeigepflicht entfallt, wenn der Mangel der Unterneh-
merin oder dem Unternehmer bekannt oder offensichtlich ist.

Das gleiche gilt, wenn eine Malnahme zum Schutz des
Wohnraums gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr er-
forderlich ist. Dies ist z. B. der Fall, wenn man Wasser tropfen
sieht oder hort und ein Rohrbruch bzw. Leck in der Wasserzu-
leitung zu beflrchten ist. Unterlasst die Verbraucherin oder der
Verbraucher diese Anzeige schuldhaft (d. h. vorsatzlich oder
fahrlassig) und konnte deswegen keine Abhilfe geschaffen wer-
den, so kann kein Minderungsrecht geltend gemacht werden.
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Wird der Mangel der Unternehmerin oder dem Unternehmer
unverzuglich angezeigt, muss keine Frist zur Beseitigung
gesetzt werden, bevor man das Entgelt kirzen kann. Die
Kirzung kann also ab dem Tag, an dem die Anzeige erfolgt
ist, geltend gemacht werden. Ruckwirkend ist die Kurzung ab
Beseitigung des Mangels bis zum Tag der Information maoglich.
Ohne vorherige Anzeige des Wohnraummangels ist aber eine
riickwirkende Minderung nicht moglich.

Frau C. kann die Balkonttir in ihrem Appartement nicht wind-
dicht schlieBen, da sich der Rahmen verzogen hat. Dies fiihrt
dazu, dass ein standiger Luftzug herrscht, der die Raum-
temperatur trotz voll aufgedrehter Heizung erheblich abkiihlt.
Frau C. informiert den Unternehmer, der eine neue Balkontlir
bestellt, die vier Wochen spéter eingebaut wird. Seit dem Tag
des Einbaus herrscht kein Luftzug mehr und es wird eine an-
gemessene Raumtemperatur erreicht. Frau C. kann das Ent-
gelt fiir den Wohnraum mit dem Tag der Information bis zum
Einbau der Balkontlir mindern.

Wird der Wohnraummangel dagegen nicht angezeigt, obwohl
die Verbraucherin oder der Verbraucher dies hatte tun kdnnen,
und konnte die Unternehmerin oder der Unter-
§ 10Abs. 3 nehmer deshalb keine Abhilfe schaffen, so kénnen
WBVG die Betroffenen auch keine Minderung geltend
machen. Nach § 10 Absatz 3 WBVG sind die Ver-
braucherinnen und Verbraucher in diesem Fall nicht berechtigt
von ihrem Kirzungsrecht Gebrauch zu machen.
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Die Mangelanzeige unterliegt keiner bestimmten Form, kann
also formlos erfolgen. Da es keine Willenserklarung ist, kann die
Anzeige auch von einer nicht (mehr) geschaftsfahigen Person
vorgenommen werden. Es ist jedoch ratsam, die Mangelanzeige
schriftlich abzufassen und den Zugang sicherzustellen.

I.2.2. Mangel bei Pflege- und Betreuungs-
leistungen — Definition, Folgen und
Durchsetzung

Sollten die vereinbarten Pflege- und Betreuungsleistungen
nicht vollstandig oder fehlerhaft erbracht worden sein, haben
die Verbraucherinnen und Verbraucher ebenfalls das Recht,
das hierfir vereinbarte Entgelt zu kiirzen.

Eine Nicht- oder Schlechtleistung
kann z. B. gegeben sein, wenn die
Korperpflege nicht durchgefuhrt

wird, Vorlagen nicht gewechselt _ A. Maief =
werden, Wunden falsch behandelt %J ar
werden, immer wieder Druckge- . May

schwiure entstehen, falsche Medi-
kamente gegeben werden, aber
auch wenn z. B. das Zimmer nicht
gereinigt wird, das Essen unzureichende Qualitat aufweist
oder der Umgangston unangemessen ist.

Die Minderung des Entgelts ist hier gerade wegen dieser mit-
unter gravierenden Folgen sogar bis zu sechs Monate riick-
wirkend moglich.
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FUr derartige Mangel bei Pflege- oder Betreuungsleistungen
gibt es im Gegensatz zu Wohnraummangeln keine gesetzlich
geregelten zwingenden Anzeigepflichten. Aber auch hier ist es
ratsam, der Unternehmerin oder dem Unternehmer den Mangel
unverzuglich aufzuzeigen und Abhilfe zu fordern, da Mangel
bei Pflege- oder Betreuungsleistungen unmittelbare nachteilige
Auswirkungen auf die pflegebedurftigen Menschen haben.

Mangel sollten der Unternehmerin oder dem Unternehmer also
am besten

* sofort angezeigt werden,

* verbunden mit der Aufforderung, umgehend Abhilfe zu
schaffen sowie

* der Ankindigung, dass ansonsten das Entgelt gekurzt wer-
de.

Die Minderung des Entgelts ist gegenuber der Unternehmerin
oder dem Unternehmer als Vertragspartner zu erklaren. Dies
ist wichtig, da eine Minderung wegen Mangeln bei den Dienst-
leistungen nur sechs Monate ruckwirkend geltend gemacht
werden kann. Das heildt, wenn der Mangel schon langere

Zeit besteht, man diesen Mangel aber nicht gertgt und keine
Minderung verlangt hat, dann kann man diese uber den ge-
nannten Zeitraum hinaus auch nicht mehr rickwirkend bean-
spruchen. In die Zukunft gerichtet kann man aber weiterhin bis
zur Behebung des Mangels mindern.

Mangel am Wohnraum sind oftmals mit blolem Auge zu er-
kennen oder anderweitig zu messen (z.B. Raumtemperatur).
Bei Pflege- oder Betreuungsleistungen ist dies nicht immer
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so leicht nachweisbar.

Bei einem ungereinigten
Zimmer mag dies noch
gelingen, aber bereits beim
Essen kommen schon per-
sonlicher Geschmack und
Vorlieben dazu. Da man als
angehdorige Person oder
Betreuerin bzw. Betreuer
nicht immer anwesend ist,
kann der Nachweis aber

z. B. bei dem Vorwurf, Vor-
lagen wurden nicht haufig
genug gewechselt oder man miusse nach dem Klingeln immer
sehr lange warten, schon schwierig sein. Wenn man also der
Auffassung ist, dass die Einrichtung ihre Leistung schlecht
oder sogar gar nicht erfullt, sollte man die Mangel unbedingt
dokumentieren. Dazu kann man sich Notizen machen, ein
Tagebuch fuhren oder Freunde als Zeugen dazu holen. Fotos
und/oder Videoaufnahmen kénnen auch eine gute Mdglichkeit
sein, um Mangelzustande zu dokumentieren (solange man
nicht fremde Menschen filmt, die man vorher nicht gefragt hat).

AuRerdem durfen die Verbraucherinnen und Verbraucher, de-
ren Bevollmachtigte oder gesetzliche Betreuer Einsicht in die
Pflegedokumentation verlangen.

Der Unternehmerin bzw. dem Unternehmer gegenuber muss
man im Fall der Minderung mitteilen, weshalb und in welcher
Hohe das Entgelt gemindert werden soll. Dabei kann man
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auch z. B. Prozentangaben machen. Aus Grinden der Klarheit
sollte auch die eventuelle Ruckwirkung genannt werden, damit
die Unternehmerin oder der Unternehmer weil3, fur welchen
Zeitraum man mindern mochte bzw. seit wann der Mangel vor-
liegt. Werden Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch
genommen oder ist man auf Hilfe zum Lebensunterhalt ange-
wiesen, steht einem ein Minderungsbetrag nur zu, soweit der
Eigenanteil betroffen ist (s.0.).

Beispiel

Herr D. lebt in einer Wohngemeinschaft und ist aufgrund sei-
ner L&hmung nicht in der Lage, sich selbst umzubetten. Seine
Betreuerin hat bereits mehrfach festgestellt, dass er in seinem
Bett mit einem hochgestellten Kopfteil runterrutscht und regel-
recht zusammengekriimmt am unteren Bettende liegt. Dies
fihrt wiederum zu diversen Druckstellen an seinem Kérper,
weil er auch nicht regelméaf3ig wieder aufgerichtet wird. Die
Betreuerin dokumentiert dies durch Fotos und die Aussage
einer Freundin, die sie be-
gleitet hat. Sie wendet sich
direkt an die in der Wohn-
gemeinschaft tatige Fach-
kraft und fordert, dass man
das Kopfteil runterldsst
und die Position von Herrn
D. regelméBig kontrolliert
und wechselt. Andernfalls
droht sie mit Kiirzung des
Entgelts.
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11.3. Anderung des Pflege- und
Betreuungsbedarfs

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich fur ein Le-
ben in einer Einrichtung entschieden haben, mochten dort bis
an ihr Lebensende verbleiben und auch nicht mehr umziehen.
Manche kdnnen dies auch gar nicht mehr. Nun ist der Gesund-
heitszustand aber immer wieder Veranderungen unterworfen.
Der Vertrag, der zwischen Verbraucherinnen und Verbrau-
chern und Unternehmerinnen und Unternehmern geschlossen
wird, muss daher auch diesen moglichen Veranderungen des
Gesundheitszustands und den damit verbundenen Anderun-
gen im Pflege- und Betreuungsbedarf Rechnung tragen. Das
gilt insbesondere dann, wenn man bereits auf Hilfe angewie-
sen ist oder Pflege bendtigt. In diesen Fallen wird es haufig
dazu kommen, dass man im Laufe der Zeit mehr Hilfestellung
und Pflege bendtigen wird. Aber auch der umgekehrte Fall
kann eintreten, wenn sich z. B. aufgrund neuer Therapien oder
verstarkter Mobilisierung der Hilfebedarf so verandert, dass
weniger Hilfestellung oder Pflege bendtigt wird. In beiden Fal-
len muss der Vertrag an den veranderten Pflege- und Betreu-
ungsbedarf angepasst werden kdnnen, damit die Leistungen
auf das individuell Notwendige zugeschnitten sind. Das Wohn-
und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) enthalt fur diese Falle
Vorgaben, die den Unternehmer ausdriicklich verpflichten,
eine Anpassung des Vertrags an den veranderten Pflege- und
Betreuungsbedarf anzubieten. Dadurch erhalten die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher genau die Leistungen, die sie tat-
sachlich bendtigen.
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Wenn sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf andert, haben
die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel ein In-
teresse daran, dass die Leistungen dem veranderten Bedarf
angepasst werden. Dadurch andert sich auch das zu entrich-
tende Entgelt. Beides erfordert eine Vertragsanpassung. Das
WBVG sieht daher vor, dass die Verbraucherinnen und Ver-
braucher einen Anspruch darauf haben, ein Angebot zur Leis-
tungsanpassung zu erhalten. Das bedeutet umgekehrt, dass
die Unternehmerinnen und Unternehmer eine entsprechende
Anpassung der Leistungen anbieten mussen. Diese Anpas-
sungspflicht besteht nicht nur im Rahmen der

Maoglichkeiten der Unternehmerinnen und Unter-

nehmer, sondern zunachst unbeschrankt. Man

spricht auch von einer Versorgungsgarantie.

Andert sich also der Pflege- oder Betreuungsbedarf der Ver-
braucherin oder des Verbrauchers, muss ihr oder ihm grund-
satzlich

* eine Anpassung der Leistungen angeboten werden, § 8 Ab-
satz 1 Satz 1,

* die sie oder er ganz oder teilweise annehmen kann, § 8 Ab-
satz 1 Satz 2.

1.3.1. Anpassung des Leistungsangebotes

Im Falle einer notwendigen Angebotsanpassung haben die
Unternehmerinnen und Unternehmer grundsatzlich ein ent-
sprechend angepasstes Angebot zu unterbreiten. Damit dies
fur die Verbraucherinnen und Verbraucher gut nachvollziehbar
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ist und sie eine Entscheidungsmoglichkeit bekom-

men, sind bestimmte Formalien einzuhalten. Nach 8 Abs. 3 §
§ 8 Absatz 3 WBVG haben die Unternehmerinnen WBVG

und Unternehmer das Angebot

* schriftlich zu erstellen und
* zu begrinden.

Es muss also dargestellt werden, wie sich der Hilfebedarf ge-
andert hat. Zum besseren Verstandnis sind

* die bisherigen und jetzt angebotenen Leistungen nach Art,
Inhalt und Umfang vergleichbar gegenuiberzustellen, sowie

¢ die hierfir jeweils zu zahlenden Entgelte.

Auf diese Weise bekommen die Verbraucherinnen und Ver-
braucher einen Uberblick, welche Leistungen sie zukiinftig
erhalten sollen, welche Veranderungen vorzunehmen sind
und wie sich das auf das zu zahlende Entgelt auswirkt. Damit
die Verbraucherinnen und Verbraucher tber die angebotene
Leistungsanpassung in S
Ruhe nachdenken und ihre 7
Entscheidung treffen kon-
nen, muss das Angebot zur
Vertragsanpassung schrift-
lich vorgelegt werden. Das
Angebot der Leistungsan-
passung muss begrindet
werden, damit man die
Notwendigkeit nachvollzie-
hen und eine Entscheidung
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treffen kann, ob man das Angebot annehmen moéchte oder
nicht. Nur so ist ein Vergleich von alten und neuen Leistungen
und Preisen mdglich sowie die Angemessenheit der neuen
Entgelte Uberprifbar. Aus der Begriindung muss ersichtlich
werden, warum ein Mehr oder Weniger an Leistung erforder-
lich ist. Sie hat individuell fir die oder den Einzelnen anhand
der Pflegedokumentation zu erfolgen.

Beispiel

Als Frau E. in die Einrichtung, in der sie lebt, eingezogen ist,
konnte sie noch viele Dinge selbststéndig erledigen, wie z. B.
das Waschen des Oberkérpers, Essen und Trinken etc. Mittler-
weile kann sie ihre Hande durch eine fortschreitende Arthritis
kaum noch bewegen, so dass sie bei fast allen Tétigkeiten des
Alltags Unterstiitzung benétigt. Die Pflegedienstleitung miisste
hier anhand der Pflegedokumentation aufzeigen, dass sie im
Vergleich zu friiher mehr Unterstiitzung durch Pflegekréfte und
Zeit bei der Versorgung bendtigt. AuBerdem miissen zuneh-
mend mehr Tétigkeiten vollstédndig von Dritten tibernommen
werden. Die Unternehmerin oder der Unternehmer erstellt
daher ein schriftliches und begriindetes Angebot zur Leis-
tungsanpassung, das auch die dafiir zu entrichtenden Entgelte
ausweist.

11.3.1.1. Moglichkeiten der Annahme einer
Anpassung

Nach Uberpriifung des Angebots und der Begriindung der
Unternehmerin bzw. des Unternehmers dirfen die betroffenen
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Diese Regelung wurde
getroffen, damit der Ver-
braucherin oder dem Ver-
braucher nicht eine Leistung
aufgedrangt werden kann,
die sie oder er bei Vertrags-
schluss nicht vereinbart
hatte oder nicht zwingend
bendtigt. Auch wenn bei-
spielsweise die Pflege-
dienstleitung sehr viel mehr
Erfahrung in der Einschat-
zung des Hilfebedarfs hat,
sollten die Verbraucherinnen
und Verbraucher dennoch

— evtl. mit Hilfe ihrer Angehdrigen — Uberlegen, welche Leistun-
gen sie tatsachlich bendtigen und winschen. Sie haben das
Recht, das veranderte Leistungsangebot vollstandig, teilweise
oder gar nicht anzunehmen. Dies ist Ausdruck ihrer Vertrags-
freiheit. Allerdings kann der Unternehmer fur den Fall, dass
die Verbraucherin oder der Verbraucher das Angebot nicht
annimmt, unter sehr eng eingegrenzten Voraussetzungen den
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Vertrag klindigen, weil dann eine ausreichende Pflege und
Betreuung nicht mehr sichergestellt werden kann. Diese Kin-
digungsmoglichkeit des Unternehmers aus wichtigem Grund
istin § 12 Absatz 1 Nr. 2a WBVG geregelt, setzt aber eine ent-
sprechend fundierte Begriindung voraus.

Nimmt die Verbraucherin oder der Verbraucher das Angebot
zur Leistungsanpassung an, so erhdhen oder verringern sich

die fur die einzelnen Leistungen zu zahlenden
8Abs.15.3  Entgelte, § 8 Absatz 1 Satz 3 WBVG. Diese
WBVG mussen — genau wie die urspriinglich verein-

barten Entgelte — angemessen sein. Das heil3t,
sie mussen einem Vergleich mit den Preisen fur vergleichbare
Leistungen anderer vergleichbarer Anbieter Stand halten. Um
dies Uberprifen zu kdnnen, muss das Angebot der Unterneh-
merin bzw. des Unternehmers die bisherigen und die kinftig zu
zahlenden Entgelte gegenubergestellt auffihren.

Seit 2017 gibt es in allen stationaren Einrichtungen den so
genannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE).
Das bedeutet, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher
nach Abzug des jeweiligen Zuschusses der Pflegekasse ent-
sprechend ihrem Pflegegrad den gleichen Eigenanteil fur die
Pflegeleistungen bezahlen. Die Versorgung von einer Verbrau-
cherin oder einem Verbraucher mit Pflegegrad 5 zum Beispiel
kostet natlrlich mehr an Arbeitskraft und Arbeitszeit als die
Versorgung einer Person, die Pflegegrad 2 hat. Mit Pflegegrad
5 erhalt man aber auch einen hoheren Zuschuss der Pflege-
versicherung als bei Pflegegrad 2. Mittels einer mathemati-
schen Formel, die gesetzlich festgelegt ist, bilden die Einrich-
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Pflege- Pflege- Pflege- Pflege-
grad 2 grad 3 grad 4 grad 5
| Einrichtungseinheitlicher
| Pflegeaufwand Eigenanteil (EEE)

Tatsachlich geleisteter

tungen — vereinfacht ausgedruckt — einen Mittelwert, der den
einrichtungseinheitlichen Eigenanteil darstellt. Je nach Pfle-
gegrad ist dieser Mittelwert dann immer das Ergebnis, wenn
man von den Kosten fir diesen Pflegegrad den Zuschuss der
Pflegeversicherung abzieht. Bendtigt danach eine Verbrauche-
rin oder ein Verbraucher eine umfassendere Versorgung und
will diese auch annehmen, sollte man eine Uberpriifung des
Pflegegrades bei der Pflegekasse beantragen, damit eine H6-
herstufung vorgenommen werden kann. Andernfalls erhalt die
betroffene Person keinen hoheren Zuschuss von der Pflege-
kasse und muss trotz EEE mehr bezahlen.

Beispiel

Herr F. hat Pflegegrad 2 und zahlt derzeit fiir die Pflege ein
tagliches Entgelt von 52,80 €. Bei durchschnittlich 30,42 Tagen
im Monat errechnet sich ein Entgelt von 1.606,18 €. Die Pfle-
gekasse libernimmt entsprechend dem Pflegegrad 2 einen Zu-
schuss in Héhe von 770,- €. Da sich sein Gesundheitszustand
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verschlechtert hat, erhélt Herr F. ein Angebot zur Anpassung
der Leistungen, verbunden mit der Bitte, einen Hbherstufungs-
antrag bei seiner Kasse zu stellen. Die Einrichtung selbst geht
kiinftig von Pflegegrad 3 aus. Er méchte diese Leistungen
auch in Anspruch nehmen. In diesem Fall miisste er im Monat
2.098,07 € bezahlen. Der Zuschuss der Pflegekasse betrégt in
diesem Fall 1.262,- €. Zwar kostet der Pflegeplatz von Herrn

F. kiinftig mehr, aber durch den ebenfalls hbheren Zuschuss
der Kasse wiirde er jeweils einen EEE von 836,25 € bezahlen.
Unterlésst Herr F. den Antrag auf Héherstufung, wird es fiir ihn
teurer, da die Kasse weiterhin 770,- € zahlen wiirde, obwohl er
Leistungen fiir Pflegegrad 3 erhéilt.

FUr die Annahme der angebotenen Leistungen enthalt das
WBVG keine Formvorschriften. Sie kann formlos oder auch
durch konkludentes Handeln, also schlussiges Verhalten erfol-
gen, wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer daraus
erkennen kann, dass das Angebot (teilweise) angenommen
werden soll.

1.3.1.2. Folgen einer Anpassungserklarung
durch den Unternehmer

Erhalt eine Verbraucherin oder ein Verbraucher Leistungen der
Pflegeversicherung oder der Sozialhilfe, kann die Unternehme-
rin oder der Unternehmer die Anpassung der Leistungen und
des Entgelts durch einseitige Erklarung vornehmen. Das ent-
spricht moglicherweise nicht den Erwartungen an den Grund-
satz der Vertragsfreiheit, tragt aber dem Umstand Rechnung,
dass das Elfte und Zwolfte Buch Sozialgesetzbuch (Soziale
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Pflegeversicherung, SGB Xl und
Sozialhilfe, SGB XlI) fur diese
Falle eigene Regeln

enthalten, auf die das 8 Abs. 2 §
WBVG in § 8 Absatz 2 WBVG
WBVG verweist. Die
Vertragsvereinbarungen mussen
gemal § 15 WBVG grundsatzlich
den Vorschriften des SGB XI und
SGB Xll entsprechen, anderen-
falls waren sie nichtig. Die Rege-

Vorrang

WBVG SGB

lungen des SGB Xl und Xl sind in diesem Fall also vorrangig.

Erhalt die Verbraucherin oder der Verbraucher Leistungen
der Pflegeversicherung oder des Sozialhilfetragers,

hat sie/er auch in diesen Fallen einen Anspruch auf ein An-
gebot,

welches die neuen Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang
den bisherigen Leistungen gegenuberstellt und

die Auswirkungen auf die Hohe des Entgelts darlegt sowie
die Anpassung begrindet.

Diese Gegenuberstellung muss fiir alle Verbraucherinnen und
Verbraucher erfolgen, unabhangig davon, ob sie das Entgelt
fur den Wohnraum und die Pflege oder Betreuung selbst auf-
bringen oder Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten
oder Sozialhilfe beziehen. Verbraucherinnen und Verbraucher,
die Leistungen aus der Pflegeversicherung oder Sozialleistun-
gen erhalten, haben ebenfalls einen Anspruch auf gegenuber-
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stellende Darstellung des Angebots zur Leistungsanpassung
nach Art, Inhalt und Umfang sowie auf die entsprechende An-
passung des Entgelts. Die Absatze 1 und 3 wie oben erlautert,
gelten also in allen Fallen.

Genugt die Anpassung dieser Form nicht, ist die einseitige Erkla-
rung des Unternehmers unwirksam. Nach der schriftlichen Be-
grindung wird die Unternehmerin oder der Unternehmer die Be-
troffenen in aller Regel auffordern, einen Hoherstufungsantrag bei
der Pflegeversicherung zu stellen. Bei Leistungsempfangerinnen
und -empfangern der Pflegeversicherung oder
der Sozialhilfe gilt das Entgelt als angemessen, —} s. Kap. I1.3.1.
das in den Vergutungsvereinbarungen zwischen
Kostentragerinnen und -tragern (Pflegekassen und Sozialhilfetra-
ger) und Unternehmerinnen und Unternehmern nach
§ 7Abs. 2 gGB Xl und SGB XII festgelegt worden ist. Dies ergibt
WBVG  sich aus § 7 Absatz 2 WBVG. In der Praxis ist haufig
die Unternehmerin oder der Unternehmer bzw. die
Pflegedienstleitung der Auffas-
Antrag auf sung, dass der
Hoéherstufung Pflegebedarf
gestiegen ist. =P s. Kap. I1.4.1.2.
Deshalb drangt
sie/er auf eine entsprechende
Begutachtung durch den Medi-
zinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK), um von
der Mdglichkeit der einseitigen
Vertragsanpassung Gebrauch
zu machen.
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Die/der Einrichtungsbetreibende wird die Verbraucherin
oder den Verbraucher in so einem Fall auffordern, einen
entsprechenden Antrag bei der Pflegekasse zu stellen. Die
Betroffenen kénnen sich dem nicht verschlieRen. Lehnen sie
diese ,Mitarbeit* ab, werden ihnen unter Umstanden mehr
Leistungen bereitgestellt und entsprechend ab dem zweiten
Monat nach der Aufforderung vorlaufig der Pflegesatz fur
den nachst héheren Pflegegrad berechnet — ohne offiziell
erfolgte Hoherstufung. Der Vorteil des EEE wirde damit aus-
gehebelt. Allerdings tragt die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer das Risiko, dass der MDK ihre bzw. seine Auffas-
sung auf ein notwendiges Mehr an Leistungen nicht teilt und
die Einstufung in einen héheren Pflegegrad ablehnt. Das zu
viel gezahlte Entgelt ist dann zzgl. Zinsen zurtckzuzahlen.
Bei Bezieherinnen und Beziehern von Eingliederungshilfe
nach SGB XIll kann eine notwendige Anpassung ebenfalls
einseitig durch die Unternehmerin oder den Unternehmer
vorgenommen werden. Geht dagegen die Bewohnerin oder
der Bewohner davon aus, dass sie bzw. er weniger Hilfe
bendtigt, kann sie/er von der Einrichtung eine Anpassung
des Vertrags an den geringeren Bedarf verlangen oder sich
direkt an die Pflegekasse wenden und eine neue Begutach-
tung beantragen.

[1.3.2. Ausschluss der Anpassung

So vielfaltig und individuell wie die Bewohnerinnen und Be-
wohner einer Einrichtung sind, so vielfaltig kbnnen auch die
Pflegemalinahmen sein, die sie erhalten missen. Selbstver-
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standlich kann man, gerade wenn
eine Verbraucherin oder ein Ver-
braucher erst wenig Hilfebedarf hat,
als sie/er in die Einrichtung einzog,
nicht voraussehen, welche Mal3-
nahmen einmal notwendig werden.
Allerdings ist es fur die Unterneh-
merinnen und den Unternehmer
wichtig, dass sie nicht gezwun-
gen sind, unter allen Umstanden
ein entsprechendes Angebot zur
Vertragsanpassung abzugeben.
Maoglicherweise sind die Raumlich-
keiten der Einrichtung nicht geeignet fir Menschen mit schwe-
rer korperlicher Behinderung oder Beatmungspatientinnen und
-patienten kdnnen pflegefachlich nicht angemessen versorgt
werden. In solchen und vergleichbaren Fallen kann von einer
Unternehmerin oder einem Unternehmer nicht verlangt werden,
beispielsweise Umbauarbeiten vorzunehmen oder Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit besonderer Qualifikation einzustellen,
um Einzelne zu pflegen. Daher muss das Recht eingeraumt
sein, keine Vertragsanpassung anzubieten und sich unter eng
begrenzten Voraussetzungen vom Vertrag zu l6sen. Es muss
also eine Moglichkeit bestehen, die Versorgungsgarantie einzu-
grenzen und einen Leistungsausschluss vorzunehmen.

8 Abs. 4 Ein solcher Ausschluss eines Angebots zur Leistungs-
anpassung darf aber nach § 8 Absatz 4 WBVG nur er-

WwBvG folgen, wenn die Unternehmerin bzw. der Unternehmer
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* unter Berucksichtigung des dem Vertrag zugrunde gelegten
Leistungskonzeptes

* ein berechtigtes Interesse an diesem Ausschluss hat und
* dies in der Vereinbarung auch begriindet.

Die Belange von Menschen mit Behinderung sind hier beson-
ders zu berucksichtigen.

Eine Unternehmerin mit Angeboten der Eingliederungshilfe hat
aufgrund der baulichen Ausstattung ihrer Immobilie nicht die
Méglichkeit, Menschen mit kérperlicher Behinderung aufzu-
nehmen, weil es an der Barrierefreiheit fehlt. Diese ist in einem
Altbau mit vier Etagen mitten im ,Kiez" auch nur schwer her-
zustellen. Deshalb beschrankt die Unternehmerin ihr Konzept
und Angebot auf junge Erwachsene mit geistiger Behinderung,
die durch ein besonderes Konzept und das Wohnen mitten im
Stadftteil eine gré3tmégliche Inklusion erfahren sollen.

Die Kriterien, welche die Unternehmerinnen und Unternehmer
dem Ausschluss zugrunde legen, missen

* objektiver Natur sein,

* fur eine Mehrheit entsprechend betroffener Personen gelten
und

* bereits bei Vertragsschluss
* in hervorgehobener Form vereinbart werden.

Somit kann die Angebotspflicht nicht fur eine bestimmte Per-
son in einem Einzelfall ausgeschlossen werden, sondern nur
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fur alle Personen, die die vordefinierten und festgelegten Aus-
schlusskriterien erflllen.

Der Ausschluss potentiell in Frage
kommender MaRnahmen muss aber
bereits beim ersten Vertragsschluss
ausdrucklich vereinbart bzw. in den
schriftlichen Vertrag mit aufgenom-
men werden. Nur so wissen die Ver-
braucherinnen und Verbraucher von
Ausschluss van Manahmen vorneherein, dass sie in bestimmten
_— Fallen nicht in der Einrichtung ver-
bleiben kdnnen. Der Ausschluss des
Angebots zur Leistungsanpassung
muss in hervorgehobener Form er-
folgen und darf nicht im Vertrag ,ver-
steckt” werden. Hervorhebung meint, dass der Ausschluss
der Vertragsanpassung durch ein deutliches Absetzen im Text
durch eine grofiere Schrift, eine andere Farbe oder Fettdruck
kenntlich gemacht wird. Der Vertragspassus muss sich in nicht
zu Ubersehender Weise aus dem Ubrigen Text hervorheben.
Der Ausschluss ist aul3erdem vom Verbraucher gesondert zu
unterschreiben.

Wichtig ist, dass eine derartige Vereinbarung auch nur beim
(ersten) Vertragsschluss getroffen werden kann. Es ist nicht
zulassig, sie bei spateren Vertragsanderungen noch einzufu-
gen. In der Praxis hat diese Ausschlussmaoglichkeit vor allem
bei stationaren Einrichtungen nur eine geringe Bedeutung.
Wegen des in diesen Fallen mit den Pflegekassen geschlosse-
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nen Versorgungsvertrages nach § 72 SGB Xl ist eine 79
Nichtanpassung der Leistungen nur moglich, wenn dies SGB
zuvor im Versorgungsvertrag gestattet wurde.

Beispiel

Ein Unternehmer fiihrt eine klassische Pflegeeinrichtung der
Altenhilfe. In seinen Vertrdgen findet man die folgende Verein-
barung (auszugsweise) als gesonderte Anlage:

»Folgende Leistungen werden durch die Einrichtung nicht an-
geboten:

* Versorgung von Beatmungspatienten
Die Versorgung von Beatmungspatienten setzt eine Verein-
barung mit den Kostentragern Uber die Vorhaltung einer ge-
eigneten Infrastruktur und die Vergitung voraus. Eine solche
Vereinbarung haben wir nicht abgeschlossen.

* Pflege und Betreuung von Personen mit schweren Ver-
haltensauffalligkeiten, die zu einer erheblichen Gefahr-
dung fur sich selbst oder andere Personen fiihren, die
mit den Mitteln der Einrichtung nicht abgewendet wer-
den kann.

Personen mit schweren Verhaltensauffélligkeiten, die zu einer
erheblichen Gefahrdung fiir sich oder andere Personen flihren,
bedlirfen spezieller Betreuung und Aufsicht, die nach dem Ver-
sorgungsprofil dieser Einrichtung nicht leistbar sind.

Eine Verpflichtung der Einrichtung, dem Bewohner bei einem
geédnderten Pflege- oder Betreuungsbedarf eine entsprechen-
de Anpassung der Leistungen anzubieten, wird insoweit aus-
geschlossen.*
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Gerade in alternativen Wohnformen mit niedrigschwelligen und
gruppenspezifischen Angeboten ist die Mdglichkeit, eine Leis-
tungsanpassung auszuschlielen von Bedeutung.

Beispiel

Ein Unternehmer méchte in seinem Haus ausschliel3lich
Menschen mit Demenz betreuen. Er arbeitet auf der Ba-

sis von Konzepten, die den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Methoden entsprechen und folgt dem
wissenschaftlich begriindeten Ansatz, ausschliel3lich diese
Menschen zu versorgen. Aufgrund des besonderen Konzepts
schliel3t er in seinen Vertrdgen die Verpflichtung zu einem
Angebot zur Vertragsanpassung aus, wenn zu einer Demenz
schwere psychische Erkrankungen oder schwere kérperliche
Behinderungen hinzukommen und sich dadurch der Pflege-
oder Betreuungsbedarf &ndert. Die Belange von Menschen mit
Behinderung sind besonders zu berticksichtigen. Daher hat ein
Unternehmer hier weitreichende Anstrengungen zu unterneh-
men, um diesen Personenkreis zu versorgen.
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ll.4. Entgeltveranderung

Das Leiten und Organisieren einer stationaren Einrichtung ist
mit zahlreichen Kosten verbunden. Auf der Basis dieser Kos-
ten berechnen die Unternehmerinnen und Unternehmer die
Entgelte, die in den Vertragen ausgewiesen sind. Mit Vertrags-
schluss verpflichten sich die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, bzw. deren Bevolimachtigte sowie Betreuerinnen und
Betreuer fur sie, diese Entgelte zu zahlen. Allgemeine Ver-
teuerung und Kostensteigerungen konnen aber dazu fuhren,
dass Unternehmen mit den bisher kalkulierten Entgelten nicht
mehr kostendeckend arbeiten kdnnen. Haufigste Ursache flr
Entgelterhdhungen im Bereich der Pflege- und Betreuungs-
leistungen sind gestiegene Personal- und Lohnkosten, z. B.
aufgrund neuer Tarifabschlisse. Aber auch Steigerungen bei
den Sachkosten kénnen zu erhéhtem Aufwand fuhren. Bei
den sogenannten ,Hotelkosten® fir Wohnen und Verpflegung
sind es haufig gestiegene Energie- oder Lebensmittelkosten,
die zu einer Verteuerung fuhren. Steigen die aufzuwendenden
Kosten flr einzelne Positionen, sind die Unternehmerinnen
und Unternehmer berechtigt, diese Kostensteigerung an die
Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung weiterzugeben.
In solchen Fallen durfen die zu zahlenden Entgelte erhoht
werden. Ebenso verhalt es sich, wenn Investitionen,

z. B. wegen Sanierungen, getétigt werden miissen. 8+9
Anders, als nach § 8 WBVG, wo die Erhéhung des WBVG
Entgelts nur eine Folge der Anpassung des Pflege-

und Betreuungsbedarfs war, andert sich bei einer Entgelterh6-
hung nach § 9 WBVG das Entgelt selbst.
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I.4.1. Veranderung der Berechnungsgrundlage

Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 WBVG kdnnen die Unternehmerin-
nen und der Unternehmer eine Erhéhung des Entgelts grund-
satzlich nur verlangen,

* wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verandert.

Das WBVG unabdingbare Voraussetzungen fur Entgelterhé-
hungen bei einer Anderung der Berechnungsgrundlage fest-
gelegt, um die Verbraucherinnen und Verbraucher vor unbe-
rechtigten Forderungen zu schitzen, vor allem wenn sie zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht ersichtlich waren. Vor
Abschluss des Vertrags waren die Verbraucherinnen und Ver-
braucher Uber die einzelnen Entgelte sowie die Moglichkeit ei-
ner Veranderung zu informieren. Einmal getroffene vertragliche
Vereinbarungen kdonnen daher nicht ohne Weiteres geandert
werden. Eine Entgelterh6hung ist demnach nur erlaubt, wenn
tatsachlich Veranderungen bei der Berechnungsgrundlage ein-
getreten sind. Das bedeutet, dass die Unternehmerinnen und
Unternehmer kein willkirliches Ermessen haben. Sie kdnnen
z. B. nicht einfach mehr Geld
~verlangen, um den eigenen
Gewinn zu steigern, sondern
nur, wenn sich nach Abschluss
des mit den Verbraucherinnen
und Verbrauchern geschlos-
senen Vertrages eine nach-
weisbare Kostensteigerung
ergeben hat. Nur dieser Stei-
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gerungsbetrag darf dann an die Verbraucherinnen und Ver-
braucher weitergegeben werden. Von einer gesetzlich festge-
legten Kappungsgrenze, wie man dies z. B. aus dem Mietrecht
kennt, hat der Gesetzgeber abgesehen. Tatsachlich sind die
Regelungen des § 9 WBVG sogar strenger, weil nur 9
dann die Entgelte erhdht werden darfen, wenn sich WBVG §
auch die Berechnungsgrundlage verandert hat und

nicht pauschal z. B. nach Prozentsatzen.

Hat der Unternehmer mit den Pflegekassen und dem Sozial-
hilfetrager einen Versorgungsvertrag abgeschlossen, kann er
das erhohte Entgelt nur in dem Umfang verlangen, wie dies in
den entsprechenden aktuellen Pflegesatzvereinbarungen fest-
gelegt wurde. Dies gilt auch fir Bewohnerinnen und Bewohner
von Wohngemeinschaften der Behindertenhilfe. Nur wenn
neue Grund- und MalRnahmenpauschalen vereinbart wurden,
ist eine entsprechende Erhohung maoglich.

1.4.2. Doppelte Angemessenheitspriifung

Soll eine Entgelterh6hung vorgenommen werden, weil sich die
zugrunde liegenden Kosten und damit die Berechnungsgrundla-
ge geandert haben, darf diese Erhéhung nicht willkurlich erfol-
gen, sondern muss angemessen sein. Es darf nicht sein, dass
die Unternehmerinnen und Unternehmer z. B. um weitere zu
erwartende Kostensteigerungen in den nachsten Jahren gleich
mit abzufangen, die zu zahlenden Entgelte starker erhdhen als
derzeit erforderlich. Dies wirde unter Umstanden zu einer nicht
tragbaren Kostenbelastung fur die oder den Einzelnen flhren,
die nicht im Sinne des gesetzlichen Verbraucherschutzes ware.
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Die Entgelterhdhung unterliegt nach § 9 Absatz 1 Satz 2
WBVG daher einer doppelten Angemessenheitsprifung:

* Sowohl das erhohte Entgelt muss angemessen sein, als
auch

* die Erh6hung selbst muss angemessen sein.

Wie das ursprunglich vertraglich vereinbarte Entgelt, so muss
auch das neu berechnete Entgelt angemessen sein. Das
bedeutet, dass der Preis fur die in der Einrichtung erhalte-

nen Leistungen nicht Uberhoht sein darf, sondern dem Wert
der Leistungen entsprechen muss. Dies ist etwas, das man
als Verbraucherin oder Verbraucher in der Regel nur schwer
beurteilen kann. Die Angemessenheit der Erhéhung des Ge-
samtentgelts und der einzelnen Entgeltbestandteile kdnnen die
Verbraucherinnen und Verbraucher aber dadurch uberprufen,
indem sie sich die Kalkulation des Entgelts von der Unterneh-
merin oder dem Unternehmer anhand der entsprechenden
Unterlagen erlautern lassen und einen Vergleich zwischen den
Leistungen und Preisen des Unternehmers und den vergleich-
baren Leistungen und Preisen
anderer Unternehmer vor-
nehmen. Der Vergleich muss
sich auf Art, GroRe und Lage
des Wohnraums sowie des
sonstigen Leistungsangebo-
tes erstrecken. Allerdings sind
solche vergleichbaren An-
gebote nicht immer leicht zu
finden. In der Regel wird man
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daher davon ausgehen mussen, dass bei einem ursprunglich
angemessenen Entgelt und nachvollziehbaren Preissteige-
rungen auch das neue erhohte Entgelt angemessen ist. Eine
Uberprifung durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunter-
lagen und Heranziehen von Vergleichsangeboten ist dennoch
ratsam.

Daruber hinaus muss aber auch die Erhéhung selbst ange-
messen sein. Diese zweite Schranke, namlich die Angemes-
senheit der Entgelterh6hung selbst, soll die Verbraucherinnen
und Verbraucher vor Entgelterhdhungen bei minimalen Veran-
derungen in der Berechnungsgrundlage schutzen.

Dem Gesetzgeber des SGB Xl sowie des WBVG war bewusst,
dass die Preisgestaltung von Angeboten fir hilfebedurftige
Menschen sehr komplex ist. In einer stationaren Einrichtung
werden Finanzhaushalte von erheblichem Ausmal} gesteuert
und verwaltet und selbst kleinere Wohn- und Betreuungs-
angebote haben zahlreiche Kostenpositionen zu bedienen.
Werden hilfe- und pflegebedurftige Menschen betreut, bedarf
es einer Menge Personal und Sachmittel, Gebaude und Infra-
struktur. Verbraucherinnen und Verbraucher sowie deren Ver-
treterinnen und Vertreter kdnnen hier leicht Uberfordert sein,
die Angemessenheit einer Erhdhung zu Uberprifen, wenn sie
nicht selbst zufallig entsprechende berufliche Vorerfahrungen
haben. Daher, und auch zur Uberpriifung der Angebote, wur-
de bereits mit Schaffung der Pflegeversicherung das System
der Pflegesatzverhandlungen eingefuhrt. Dieses System hat
auch Auswirkungen auf das WBVG und damit die vertragliche
Beziehung zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern
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und Verbraucherinnen und
Verbrauchern.

Hat ein Unternehmen
einen Versorgungsver-
trag geschlossen, kann es
seine Entgelte bei einer
Veranderung der Berech-
nungsgrundlage nicht ein-
fach selbsttatig erhdhen,
sondern muss mit den so
genannten ,Kostentragern® Pflegesatzverhandlungen fihren.
Die Kostentrager sind Vertreterinnen und Vertreter der Pflege-
kassen und der Sozialhilfetrager. Im Rahmen der Verhandlun-
gen werden die Kostensteigerungen fur die Entgelte fur Pflege,
Unterkunft und Verpflegung verhandelt und vereinbart. Die
Kostentrager sind dabei als Sachwalter fir die Verbraucherin-
nen und Verbraucher tatig und prufen fur diese auch stellver-
tretend die doppelte Angemessenheit.

9Abs.1S.3 Vor diesem Hintergrund verweist § 9 Absatz
7 Abs. 2S.2-4 1Satz 3 auf § 7 Absatz 2 Satze 2-4 WBVG.
WBVG Dort ist geregelt, dass die Entgelte, die im

Rahmen von Pflegesatzverhandlungen ver-
einbart werden, im Ergebnis als angemessen gelten, wenn
die Verbraucherinnen und Verbraucher
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Hat die Unternehmerin oder der Unternehmer mit den Pfle-
gekassen und/oder den Sozialhilfetragern im Rahmen von
Pflegesatzverhandlungen nach dem SGB Xl und SGB Xl die
Pflegesatze ausgehandelt, gelten diese in der Regel automa-
tisch als angemessen. Die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer kann sich somit zum Nachweis der Angemessenheit bei
Leistungsempfangern der Pflegeversicherung oder der Sozial-
hilfe auf das Ergebnis der Pflegesatzverhandlungen berufen,
da eine unabhangige Prifinstanz die Angemessenheit bereits
Uberpruft hat. Solche Verhandlungen finden dann statt, wenn
sich die Berechnungsgrundlage verandert hat.

11.4.3. Veranderung der gesondert
berechenbaren Investitionskosten

Der Investitionskostenanteil, den die Bewohnerinnen und Be-

wohner einer Einrichtung zu zahlen haben, ist haufig nicht un-
erheblich. Eine Erhdhung des Investitionskostenanteils sollte

daher genau Uberpruft werden. Die Investitionskosten sind in

§ 82 SGB Xl definiert. Vereinfacht ausgedriickt handelt es sich

dabei um die Aufwendungen fur die Anschaffung, In- 82
standhaltung und Instandsetzung der Gebaude und SGB XI §
abschreibungsfahigen Guter, inklusive Kosten fur

Grundstticke, Miete, Pacht, Nutzungskosten etc.

Die Erhéhung dieser Investitionskosten stellt nach § 9 Absatz 1
Satz 4 WBVG einen Sonderfall dar. Sie ist nur zulassig, wenn sie

* nach Art des Betriebes notwendig ist,
* angemessen und
* nicht durch o6ffentliche Forderung gedeckt wird.
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Die gesondert berechenbaren Investitionskosten werden nicht
zwischen den Pflegekassen und den Unternehmerinnen und
Unternehmern verhandelt. Es findet also haufig im Vorfeld kei-
ne Prifung durch ein neutrales Gremium dahingehend statt,
ob eine Erhéhung gerechtfertigt ist. Lediglich dann, wenn auch
Empfangerinnen und Empfanger von Sozialhilfeleistungen von
der Kostenlast betroffen sind, muss die Erhéhung mit den So-
zialhilfetragern abgesprochen werden. Das bedeutet, dass bei
Einrichtungen, die einen Versorgungsvertrag mit den Sozialleis-
tungstragern geschlossen haben, die Erhdhung der Investitions-
kosten von der zustandigen Landesbehdrde zu genehmigen
ist. Genehmigt diese nicht den vollen geforderten Betrag, kann
dies dazu fuhren, dass von Bezieherinnen und Beziehern von
Sozialhilfe andere (niedrigere) Betrage gefordert werden als von
den ubrigen Bewohnerinnen und Bewohnern (Pflegeversicher-
te oder sogenannte Selbstzahler). Diese kdnnen sich nicht auf
den niedrigeren Investitionskostenbetrag berufen. Eine derartige
Differenzierung lasst das WBVG ausdrucklich zu. Sogenannte
Selbstzahler und Empfangerinnen sowie Empfanger von Leis-
tungen der Pflegeversicherung missen also selbst klaren, ob
die geforderte Erhdhung der Investitionskosten berechtigt und
angemessen ist; daher die Einschrankung nach
§ 9 Absatz 1 Satz 4 WBVG. Eine Erhohung der
WBVG Investitionskosten ist nur zulassig, soweit sie
nach Art des Betriebs notwendig, angemessen
und nicht durch eine 6ffentliche Forderung gedeckt ist. Bei einer
Erhdhung der Investitionskosten muss man also darauf achten,
ob diese tatsachlich betriebsnotwendig sind und nicht bereits
durch eine 6ffentliche Férderung finanziert wurden.

9Abs.1S.4
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Betriebsnotwendig sind Investitionen, die dazu gedacht sind,
den Betrieb der Einrichtung aufrecht zu erhalten oder zu ver-
bessern. Zudem konnen behdrdliche Auflagen ausschlagge-
bend fir Investitionskosten sein, da eine Einrichtung nur dann
betrieben werden darf, wenn sie auch den gesetzlichen An-
forderungen entspricht, die von den Aufsichtsbehorden Uber-
wacht werden. Um die Betriebsnotwendigkeit der geforderten
Investitionskosten erkennen zu kdnnen, sollten man zunachst
nachfragen, weshalb die Investitionen getatigt wurden. Wenn
es sich z. B. um eine ,Luxussanierung“ handelt, dirfen diese
Kosten nicht an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter-
gegeben werden. Diese sollen durch die Gesetzesformulierung
»nach Art des Betriebs notwendig“ ausgeschlossen werden.
Von einer Betriebsnot-
wendigkeit kann man zum
Beispiel ausgehen, wenn
ein Gebaude renoviert
wird, um es barrierefrei
zu gestalten, zusatzliche
Aufziige eingebaut oder
Fluchtwege nach neuen
Vorschriften oder behord-
lichen Auflagen verandert
werden.

Beispiel
Frau G. wohnt in einer Einrichtung in Nordrhein-Westfalen.

Dort hat der Landesgesetzgeber schon vor Jahren festgelegt,
dass 80 Prozent der Zimmer in Einrichtungen Einzelzimmer
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sein mussen. Viele Einrichtungen mussten daher in den letz-
ten Jahren An- und Umbauten tétigen, um diese Auflage zu
erfillen. Die anfallenden Investitionskosten, die auf die Bewoh-
nerinnen und Bewohner umgelegt werden dtirfen, sind daher
betriebsnotwendig.

Herr H. lebt dagegen in einer kleinen Wohneinrichtung, die
vor allem fiir Menschen konzipiert ist, die an fortschreitenden
kérperlichen Einschrénkungen leiden. Da zunehmend Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Rollstuhl sitzen, wird ein gré3eres
Fahrzeug zur Beférderung der Personen benétigt. Auch diese
Investition ist betriebsnotwendig.

Wie bereits dargestellt, muss jede Entgelterhdhung in doppel-
ter Hinsicht angemessen sein. Das bedeutet, dass zunachst
zu Uberprufen ist, ob die finanziellen Aufwendungen, die ge-
tatigt wurden, nicht Uberzogen sind. Dazu ist zu klaren, ob die
angesetzten Preise marktgerecht, d. h. nicht Gberhoht sind.
Dies wird im Einzelfall kaum gelingen. Aber jede Vertragspart-
nerin und jeder Vertragspartner hat von Gesetzes wegen das
Recht in die Kalkulationsunterlagen Einsicht zu nehmen. Dabei
wird man z. B. feststellen kdnnen, ob Vergleichsangebote ein-
geholt wurden. Der sich aus dieser Angemessenheitspriufung
ergebende Erhohungsbetrag muss aullerdem bei einem Ver-
gleich mit Investitionskosten anderer vergleichbarer Einrichtun-
gen als angemessen angesehen werden kdénnen (= doppelte
Angemessenheitspriafung).

Nur Investitionskosten, die nicht bereits durch eine offent-
liche Forderung gedeckt werden, durfen an die Bewohne-
rinnen und Bewohner weitergegeben und auf diese umgelegt
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werden. Dadurch sollen die —

Verbraucherinnen und Verbrau- f;/’"h\ /—-\\
cher vor Missbrauch geschutzt ; . 33 , “g
und gleichzeitig sichergestellt Ea‘\ ef dert Gefordert

werden, dass die Fordermittel s // \Qz /

auch bei den Verbraucherin- S—
nen und Verbrauchern ankommen. Werden die Investitionen
offentlich geférdert, dirfen die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher nicht nochmals zur Kasse gebeten werden. Allerdings
muss man beachten, dass gerade in stationaren Einrichtungen
Investitionen oft nur fur bestimmte Gebaudekomplexe oder
bestimmte Wohneinheiten getatigt werden, die moglicherwei-
se unterschiedliche Forderungen erhalten oder deren Forde-
rung beispielsweise zu unterschiedlichen Zeiten auslauft. Aus
diesem Grunde kénnen von Bewohnerinnen und Bewohnern
derselben Einrichtung, die in unterschiedlichen Wohnbereichen
leben, durchaus unterschiedlich hohe Investitionskosten gefor-
dert werden. Erhalt eine Einrichtung eine offentliche Férderung,
so muss den Kosten, die auf die Bewohnerinnen und Bewohner
umgelegt werden sollen, von der jeweils zustandigen Landes-
behorde zugestimmt werden. In der Regel geschieht dies durch
einen Bescheid. In diesem Fall findet zumindest eine gewisse
Uberpriifung der Kosten statt, so dass die Verbraucherinnen
und Verbraucher eine gewisse Sicherheit haben.

I.4.4. Wirksamwerden der Entgeltanpassung

Auch wenn eine Entgelterhdhung angemessen erfolgt ist und
durch die Sachwalter der Betroffenen vereinbart wurde, kann
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sie nicht einfach umgesetzt werden. Jede Entgelterhdhung
muss gegenuber den Verbraucherinnen und Verbrauchern
auch wirksam werden. Dies gelingt nur durch Information der
Vertragspartnerinnen und -partner und deren Zustimmung.
Eine Entgelterhdhung ist immer auch eine Vertragsanderung.
Diese kann bei gegenseitigen Vertragen nur einvernehmlich
erfolgen. Haben die Unternehmerinnen und Unternehmer alle
Vorgaben eingehalten, haben sie allerdings einen Anspruch
auf Zustimmung.

1.4.4.1. Verfahrensvorgaben

Um eine Entgelterhdhung durchzusetzen, mussen sich die
Unternehmerinnen und Unternehmer genau an das im WBVG

festgelegte Vorgehen halten. § 9 Absatz 2
9 Abs. 2 WBVG regelt das Verfahren und die Form
WBVG der Entgelterh6hung. Die Einhaltung dieser

gesetzlichen Vorgaben ist zum Schutz der
Verbraucher zwingend. Das Gesetz schreibt die Einhaltung
folgenden Vorgehens vor:

* Die Erhéhung muss schriftlich mitgeteilt und
* begrindet werden, § 9 Absatz 2 Satz 1 WBVG.

* Die Begrundung muss den Zeitpunkt, ab dem ein hoheres
Entgelt verlangt wird, enthalten, § 9 Absatz 2 Satz 2 WBVG,

* sowie die Positionen nennen, fur die sich durch eine veran-
derte Berechnungsgrundlage Kostensteigerungen erge-
ben, § 9 Absatz 2 Satz 3 WBVG.

* In der Begrundung mussen die bisherigen Entgeltbestand-
teile den geanderten zukunftigen Entgeltbestandteilen ge-
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genubergestellt werden. So erhalt man die Mdglichkeit des
direkten Vergleichs.

* Neben der Gegenulberstellung der einzelnen Entgeltpositio-
nen muss auch der UmlagemaRstab mitgeteilt werden, wie
die einzelnen Positionen, die sich durch die Kostensteige-
rung verandert haben, auf die Verbraucherinnen und Ver-
braucher umgelegt werden, § 9 Absatz 2 Satz 3 WBVG. Die
Wahl des Mal3stabs hangt dabei nattrlich davon ab, welche
Einzelpositionen eine Verteuerung erfahren haben. Umlage-
maldstab kann danach beispielsweise die Wohnflache des
individuellen Wohnraums (Verteilung nach Quadratmetern),
die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner (Verteilung nach
Kopfzahl) oder der Verbrauch (Verteilung nach verbrauchten
Messeinheiten) sein.

* Die Ankiindigung muss mindestens vier Wochen vor dem
Erhéhungszeitpunkt erfolgen, § 9 Absatz 2 Satz 4 WBVG.

Diese Formvorschriften gelten fur alle Verbraucherinnen und
Verbraucher gleichermalen. Es ist gleichgultig, ob man die
Kosten selbst tragt oder Leistungen aus der Pflegeversicherung
oder von der Sozialhilfe erhalt. Erhalt die Verbraucherin oder der
Verbraucher Leistungen aus der Pflegeversicherung oder be-
steht ein entsprechender Versorgungsvertrag zwischen Unter-
nehmen und Sozialleistungstragern, kann die Unternehmerin
bzw. der Unternehmer das Entgelt nur im Rahmen

von neu festgesetzten Pflegesatzen nach ent-

sprechenden Pflegesatzverhandlungen erhéhen.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher schulden das erhdhte
Entgelt frihestens vier Wochen nach dem Erhalt eines hin-
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reichend begriindeten Erhéhungsschreibens. Da die Pflege-
satzverhandlungen in der Regel eine langere Zeit, manchmal
sogar mehrere Wochen in Anspruch nehmen und das Ergeb-
nis nicht vorhersehbar ist, konnen die Unternehmerinnen und
Unternehmer die von ihnen in den Pflegesatzverhandlungen
angestrebten Entgelterhdhungen bereits vorab ankiindigen.
Aus ihren eigenen Kalkulationen wissen sie bereits, welche er-
hohten Entgelte sie anstreben. Damit mussen sie nicht warten,
bis sie den ausgehandelten Pflegesatz fordern kénnen, der
dann wieder erst vier Wochen spater verlangt werden kann.
Sollten die Pflegesatzverhandlungen zu dem angestrebten
Erhohungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen sein, wird das
Erhohungsverlangen trotzdem wirksam. Das Risiko, dass bei
den Pflegesatzvereinbarungen etwas anderes herauskommen
konnte, als die Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten
bzw. fordern, haben sie selbst zu tragen.

* Wird das kalkulierte und vorab angekundigte Entgelt bei
Abschluss der Pflegesatzverhandlungen bestatigt, ergeben
sich fur die Verbraucherinnen und Verbraucher keine nach-
traglichen Veranderungen.

* Wird ein niedrigerer Pflegesatz vereinbart, so korrigiert sich
das zukunftige Entgelt nach unten und ggf. bereits zu viel
gezahltes Entgelt muss erstattet werden.

* Wird ein hdherer Pflegesatz vereinbart, missen die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer das Erhéhungsverfahren
gegenuber den Bewohnerinnen und Bewohnern erneut
durchlaufen.
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Wenn alle Formalien einge-
halten werden, bekommen die
Bewohnerinnen und Bewohner
eine Menge Informationen an
die Hand, die erst einmal ge-
lesen, verstanden und nach-
gepruft werden mussen. Den
Verbraucherinnen und Verbrau-
chern muss daher gemaf § 9
Absatz 2 Satz 5 WBVG recht-
zeitig Gelegenheit eingeraumt werden, die
Kalkulationsunterlagen einzusehen und die 9Abs.28S.5
Angaben der Unternehmerinnen und Unterneh- SGB XI
mer zu Uberprufen. Dieser Einblick muss ihnen

rechtzeitig gewahrt werden. Das Gesetz selbst legt zwar keine
Frist fest, wann die Mdglichkeit der Einsichtnahme als ,recht-
zeitig“ anzusehen ist. Der Zeitraum muss aber so bemessen
sein, dass die Verbraucherin oder der Verbraucher die Moglich-
keit hat, zur Meinungsbildung gegebenenfalls weitere Erkundi-
gungen einzuziehen oder sich beraten zu lassen und dann erst
zu entscheiden. Daher wird eine Einsichtsmoglichkeit kurz vor
Ablauf der Vierwochenfrist nicht ausreichend sein. Die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sollten hier zunachst prafen, ob die
angegebene Kostensteigerung korrekt errechnet sowie umge-
legt wurde. Dann gilt es zu klaren, ob die angegebenen Kosten-
steigerungen den Ublichen Marktbedingungen entsprechen und
nicht lediglich Fehlkalkulationen der Unternehmerin bzw. des
Unternehmers auffangen sollen.

e
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§

Eine Entgelterndhung wegen Veranderung der Berechnungs-
grundlage wird erst dann wirksam, wenn der Unternehmer sich
an das vom Gesetz vorgesehene Verfahren gehalten hat.

Beispiel

Frau J. lebt in einer stationaren Einrichtung. Am 06. Februar
bekommt sie ein Schreiben der Einrichtungsleitung, dass wegen
gestiegener Lebenshaltungskosten eine Erhéhung der Entgelte
fiir die Positionen Wohnen und Verpflegung (der sog. ,,Hotelkos-
ten) vorgenommen werden miisse. Das Begrtindungsschreiben
ist ausfiihrlich und entspricht den gesetzlichen Anforderungen.
Insbesondere die Gegenliberstellung der bisherigen und der
zuklinftigen Kosten ist nachvollziehbar dargestellt worden.
Allerdings soll die Erhbhung zum 01. Mérz in Kraft treten. Dies
ist jedoch im Hinblick auf die gesetzliche Mindestfrist von vier
Wochen nicht méglich. Die Erhéhung kann allenfalls zum 06.
Mérz (bzw. 05. Mérz bei einem Schaltjahr) eintreten.

1.4.4.2. Missachtung der Verfahrensvorschriften

Die strengen Vorgaben des § 9 Absatz 2 WBVG an das Er-
hoéhungsschreiben sind zwingend einzuhalten. Ist das Er-
hoéhungsverlangen nicht schriftlich erfolgt oder
fehlen die Begrindung, die Gegenuberstellung
WBVG der Positionen, die Darstellung des neuen Ge-
samtentgelts, der Umlagemalstab oder die An-
gabe zum Zeitpunkt der Erhéhung, so ist die Entgelterhohung
schon wegen Formmangels nichtig. Das erhohte Entgelt
muss dann nicht gezahlt werden. Die Unternehmerin bzw. der

9 Abs. 2
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Unternehmer muss das Erhdhungsverfahren ordnungsgeman
wiederholen, wenn sie bzw. er die Entgelterhdhung durch-
setzen will.

Beispiel

Der Betreuer von Herrn K.,
der in einer Einrichtung lebt,
erhélt am 22. September eine
E-Mail von der Unternehme-
rin. Darin kiindigt sie eine
Erhéhung der Entgelte ftir
Pflege, Unterkunft und Ver-
pflegung zum 01. November
an und begriindet diese auch
ausfihrlich. Die Ankiindigung ist rechtzeitig eingegangen und
hinreichend mit gestiegenen Personalkosten um 1,5 Prozent
begriindet. Es wird dargestellt, wie sich die Personalkosten-
steigerungen auf die Entgelte niederschlagen, die Gegeniiber-
stellung der alten und neuen Entgelte ist erfolgt, sowie die
Benennung des Umlagemal3stabs. Dennoch ist diese Ankiin-
digung unwirksam, weil das Schriftformerfordernis nicht einge-
halten wurde. Eine E-Mail ohne Unterschrift der Unternehme-
rin bzw. des Unternehmers reicht nicht aus.

Betreff: Entgelterh6hung

Das Gesetz selbst schreibt nicht ausdrucklich vor, dass die
Verbraucherin oder der Verbraucher einer Entgelterhohung zu-
stimmen muss. Das WBVG legt folglich auch keine Frist fest,
innerhalb der man zustimmen oder ablehnen musste. Dies ist
aber dennoch Voraussetzung flur die Wirksamkeit und wurde
im Jahr 2016 vom Bundesgerichtshof entsprechend bestatigt.

4. Entgeltveranderungen 147



§

Um sich eine Meinung zu bilden, mussen die Verbraucherin-
nen und Verbraucher zunachst Einsicht in die Kalkulations-
unterlagen nehmen und die Angemessenheit des Erh6hungs-
begehrens prifen. Daher muss ihnen fir die Entscheidung,

ob sie zustimmen wollen oder nicht, die gesamte Zeit von vier
Wochen von der Ankindigung der Entgelterhdhung bis zur
Falligkeit des erhohten Entgelts zur Verfigung stehen. Die
Zustimmung kann aktiv, z. B. durch eine Unterschrift auf einer
vorbereiteten Erklarung, oder konkludent durch schlussiges
Handeln erfolgen. Dieses lage z. B. vor, wenn jemand ohne
Reaktion das erhohte Entgelt (mindestens zweimal) bezahlt
oder dessen Abbuchung kommentarlos hinnimmt. Verweigert
die Verbraucherin oder der Verbraucher die Zustimmung zur
Entgelterhdhung, muss die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer gegebenenfalls auf Zustimmung zum Erhohungsverlangen
klagen. Wurden die neuen Kostensatze im Rahmen von Pfle-
gesatzverhandlungen mit den Kostentragern vereinbart, ist das
Risiko eines solchen Prozesses flr die Verbraucherin oder den
Verbraucher sehr hoch. Ist der Verbraucherin
oder dem Verbraucher das erhohte Entgelt zu
hoch, weil dies beispielsweise nun die finan-
ziellen Moglichkeiten Ubersteigt, kann sie
bzw. er den Vertrag gemal § 11 Absatz 1 Satz 2 WBVG jeder-
zeit zum Zeitpunkt des Erhéhungsverlangens kiindigen.

11 Abs.1 S. 2
WBVG

[1.5. Wechsel der Vertragsparteien

Der Wohn- und Betreuungsvertrag, den man bei Einzug in die
Einrichtung geschlossen hat, nennt am Anfang der Vertrags-
urkunde in der Regel zwei Vertragsparteien: Die Unterneh-
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merin oder den Unternehmer auf der einen Seite und die Ver-
braucherin oder den Verbraucher auf der anderen. Eventuell
ist noch die Betreuerin, der Betreuer oder eine bevollmachtigte
Person benannt, diese steht aber ,auf Seiten“ der Verbrauche-
rin bzw. des Verbrauchers. Da der Vertrag
—} s. Kap. 1.3.1.  wie in Kapitel 1.3.1. erlautert, in der Regel auf
unbestimmte Zeit geschlossen ist, kdnnen im
Laufe der Zeit Veranderungen bei den Vertragsparteien ein-
treten. Auf Seiten der Unternehmerin oder des Unternehmers
kann das ein Tragerwechsel sein, auf Seiten der Verbraucherin
oder des Verbrauchers sein Versterben. Diese sich verandern-
den Konstellationen haben dann naturlich Auswirkungen auf
das Vertragsverhaltnis. Dies ist auf Seiten der Verbraucherin-
nen und Verbraucher vor allem flr die Personen relevant, die
zusammen mit einem Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. -part-
ner den Vertrag abgeschlossen und zusammengelebt haben.
Fur die oder den Hinterbliebenen ist es wichtig zu wissen, wie
sich der Tod der Partnerin oder des Partners auf das Ver-
tragsverhaltnis auswirkt und was zu beachten ist. Aber auch
wenn keine Partnerin bzw. kein
Partner vorhanden ist und man
alleine lebt, sollten zumindest
die Angehorigen wissen, was

im Falle des Todes zu tun ist ED ED
und welche Rechte sich aus ED D:l ED D:l

dem Wohn- und Betreuungs-
vertrag ergeben. Auf Seiten
der Unternehmerin oder des
Unternehmers konnen ebenso

mm, | [0

iiLLY,
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Veranderungen eintreten. Fur den Fall, dass die Partnerin bzw.
der Partner des Wohnraumvertrages oder des Pflege- oder
Betreuungsvertrages wechselt, muss fur die Verbraucherinnen
und Verbraucher Sicherheit und Kontinuitat im Vertragsverhalt-
nis gewahrleistet sein. Daflr enthalt das WBVG Regelungen
zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, um Unsi-
cherheiten zu vermeiden.

I1.5.1. Wechsel und Auswirkungen auf Seiten
der Verbraucherin oder des Verbrauchers

Je nach Versorgungsmodell und Einrichtung ziehen Ehe- oder
Lebenspartner vielleicht zusammen in eine Einrichtung ein,

um dort gemeinsam den Lebensabend zu verbringen. Manch-
mal hat man aber auch als alleinstehende Bewohnerin oder
Bewohner das Gluck, noch eine Partnerin bzw. einen Partner
fur den letzten Lebensabschnitt zu finden, mit der/dem man
zusammenleben moéchte. Nicht immer schliel3t der neu ein-
gezogene Partner oder Partnerin dann auch einen separaten
Vertrag mit der Unternehmerin oder dem Unternehmer ab,
zumal bereits ein Wohn- und Betreuungsvertrag mit der bis-
herigen Bewohnerin bzw.
dem bisherigen Bewohner
besteht. Aber auch bei Ehe-
und Lebenspartnerinnen und
-partnern, die gemeinsam

in die Einrichtung ziehen,
kommt es vor, dass nur eine/r
als Vertragspartei den Vertrag
abschlief3t. Fir den Fall, dass
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diese Person verstirbt, stellt sich die Frage nach den Rechten
der Uberlebenden Partnerin bzw. des Uberlebenden Partners,
wenn diese/r in den Wohnraumen verbleiben mochte. Die
Hinterbliebenen durfen — auch wenn sie bzw. er nicht Vertrags-
partnerin oder -partner des Unternehmens ist — nicht rechtlos
gestellt werden, denn die Wohnung in der Einrichtung ist auch
zu ihrem bzw. seinem Zuhause geworden.

In § 5 Absatz 1 Satz 1 WBVG ist daher geregelt, dass

e Personen, die mit einer Verbraucherin oder einem Verbrau-
cher

* in einem auf Dauer angelegten
* gemeinsamen Haushalt leben und

* nicht Vertragspartnerin oder -partner der Unternehmerin
oder des Unternehmers hinsichtlich des Wohnraums gewor-
den sind,

¢ bei Versterben der Verbraucherin oder des Verbrauchers

* das Vertragsverhaltnis betreffend den Wohnraum fortset-
zen konnen.

Diese Fortsetzung lauft zunachst bis zum dritten Kalender-
monat nach dem Sterbetag der Verbraucherin oder des Ver-
brauchers gegen Zahlung des Entgelts fur den Wohnraum.

Frau L. lebt in einer Residenz in einem Zwei-Zimmer-Appar-
tement. Nach einiger Zeit lernt sie Herrn M. kennen, der aus
seiner Mietwohnung zu ihr ins Appartement zieht, weil sie eine
Beziehung eingegangen sind und auch er fiir einen spéteren



§

§

Versorgungsbedarf gertistet sein will. Am 03. Méarz verstirbt Frau
L. Herr M. kann das Vertragsverhéltnis Gber den Wohnraum von
seiner Partnerin Frau L. auf jeden Fall bis Ende Juni fortsetzen.
Verstirbt Frau L. dagegen am 25. Mérz, so kann das Vertrags-
verhéltnis trotzdem nur bis Ende Juni fortgesetzt werden.

Das Entgelt fiir den Wohnraum ist wahrend der Fortsetzung
des Vertragsverhaltnisses weiter zu bezahlen. Die Vorschrift
korrespondiert mit § 4 Absatz 3 WBVG, der die
4 Abs.3  Auswirkungen auf den Vertrag bei Tod der Ver-
WBVG tragspartnerin bzw. des Vertragspartners regelt.
Zu beachten ist jedoch, dass diese Moglichkeit der
Vertragsfortsetzung nur beim Tod der Vertragspartnerin bzw.
des Vertragspartners eingeraumt wird, nicht jedoch bei Tren-
nung oder Auszug.

Die Regelung des § 5 Absatz 1 Satz 1 WBVG gilt fur alle Per-
sonen, die mit der Vertragspartnerin oder dem Vertragspartner
einen auf Dauer angelegten Haushalt geflhrt haben. Nicht nur
hinterbliebene Ehegattinnen und -gatten oder eingetragene
Lebenspartnerinnen und -partner kdénnen von dieser recht-
lichen Moglichkeit Gebrauch machen. Vielmehr kann es sich
auch um sonstige Lebenspartnerinnen und -partner, Verwand-
te oder Freundinnen und Freunde handeln,
wenn diese wie in einer Wohngemeinschatft
WBVG zusammenleben und dort ihren Lebensmit-
telpunkt haben.

5Abs.18S. 1+2

Die Hinterbliebenen sind aber nicht gezwungen, das Vertrags-
verhaltnis mit der Unternehmerin oder dem Unternehmer fort-
zusetzen. § 5 Absatz 1 Satz 2 WBVG gibt die Moglichkeit,
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* innerhalb von vier Wochen nach dem Sterbetag

* gegeniber der Unternehmerin oder dem Unternehmer zu
erklaren,

* dass man das zunachst fortgesetzte Vertragsverhaltnis
nicht weiterfiihren mochte.

Das Vertragsverhaltnis gilt dann als von Anfang an nicht fort-
gesetzt. Dennoch ist das Entgelt fur die Wohnraumnutzung bis
zum Auszug zu entrichten. Uber den Zeitpunkt des Auszugs
sollte man sich mit der Unternehmerin bzw. dem Unternehmer
verstandigen.

Leben mehrere Personen gemeinsam in dem Haushalt zu-
sammen, muss jede Person nach § 5 Absatz 1 Satz 3 WBVG
fur sich gegenuber der Unternehmerin oder

dem Unternehmer erklaren, dass der Vertrag 5Abs.1 S.3
nicht fortgesetzt werden soll. Das kann bei- WBVG
spielsweise in einer Wohngemeinschaft — so-

weit sie unter den Anwendungsbereich des WBVG fallt — dazu
fuhren, dass sich eine Person fur die Vertragsfortsetzung
entscheidet, eine andere aber nicht. Unbeschadet der Rechte
nach § 5 Absatz 1 WBVG besteht aber grundsatz-
lich die Moglichkeit, sich mit der Unternehmerin
oder dem Unternehmer auf den Abschluss eines
neuen, eigenen Vertrages zu verstandigen. Ein An-
spruch darauf besteht allerdings ebenso wenig wie darauf, in
dem neuen Vertragsverhaltnis dieselben Konditionen wie mit
der verstorbenen Verbraucherin bzw. dem verstorbenen Ver-
braucher zugrunde zu legen.

5 Abs. 1
WBVG
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Beispiel

In einer Pflegewohngemeinschaft gibt es acht Zimmer. Zwei
der Zimmer sind mit einer Verbindungstir verbunden und
wurden bisher von Frau N. alleine bewohnt. Die Wohngemein-
schaft wird von einem Pflegedienst verantwortet, der auch Ver-
mieter ist. Frau N. ist mit ihrer Partnerin Frau O. verheiratet,
die sie in der Werkstatt kennen gelernt hat. Bisher ist Frau O.
in der eigenen Wohnung verblieben. Da die Mobilitdt von Frau
N. sich immer weiter verschlechtert, beschlie8en sie, dass
Frau N. mit in das Doppelzimmer in die WG zieht. Als Frau N.
ein Jahr spéter verstirbt, wird das Vertragsverhéltnis mit Frau
O. zuné&chst fortgefiihrt. Da diese aber ohne ihre Frau nicht

in der Wohngemeinschaft verbleiben méchte, erklért sie dies
kurzfristig gegeniiber dem Pflegedienst.

Anmerkung

Mit dem Tod eines Menschen gehen in der Regel seine Rech-
te und Pflichten auf die Erbinnen und Erben Uber. Dies kann
Auswirkungen auf Vertragsverhaltnisse haben, die zu Leb-
zeiten der oder des Verstorbenen vereinbart wurden und Uber
- ihren bzw. seinen Tod hinaus
nachwirken. So auch bei
Wohn- und Betreuungsver-
tragsverhaltnissen. Grund-
satzlich endet nach § 4
Absatz 3 WBVG das Ver-
tragsverhaltnis mit dem Tod
der Verbraucherin oder des
Verbrauchers. Damit endet
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auch die Zahlungsverpflichtung aus dem Wohn-

und Betreuungsvertrag. Es ist jedoch auch hier —} s. Kap. IV1.
maoglich, bereits zu Lebzeiten vertragliche Verein-

barungen zu treffen, die den Angehdrigen vorgeben, bis wann
beispielsweise das Zimmer der oder des Verstorbenen zu rau-
men ist oder welche Malinahmen zur vorubergehenden und in
der Regel kostenpflichtigen Einlagerung des Mobiliars durch

die Unternehmerin oder den Unternehmer getroffen werden
darfen.

I1.5.2. Wechsel u. Auswirkungen auf Seiten der
Unternehmerin oder des Unternehmers

Auch auf Seiten der Unternehmerin oder des Unternehmers
kann es zu einem Wechsel der Vertragspartnerin oder des
Vertragspartners kommen, z. B. weil der Einrichtungstrager
seinen Betrieb veraulRert oder eine Umfirmierung stattfindet.
Gerade fir Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich flr ein
Leben in einer stationaren Einrichtung wegen der Sicherheit
und Bestandigkeit entschieden haben, kann dies zu grofen
Unsicherheiten und Angst vor Rechtsverlusten fihren. Wichtig
ist daher, dass gewahrleistet wird, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner in der gewohnten Weise weiter in der Einrich-
tung leben kdnnen.

Fur den Fall, dass der Wohnraum von der Unter-
nehmerin oder dem Unternehmer an eine oder
einen Dritten verauRert wird, enthalt § 5 Absatz 2
WBVG Regelungen:

5 Abs. 2
WBVG
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5 Abs. 2
WBVG BGB . Zu Gunsten der Verbraucherinnen und Ver-

e Wird der Uberlassene Wohnraum
* nach Beginn des Vertragsverhaltnisses

¢ von der Unternehmerin oder dem Unternehmer an eine Drit-
te oder einen Dritten verauBert,

* tritt die Erwerberin oder der Erwerber in die Rechte und
Pflichten des bestehenden Vertragsverhaltnisses ein.

Die Erwerberin oder der Erwerber wird damit fur die Verbrau-
cherin oder den Verbraucher zur neuen Unternehmerin bzw.
Unternehmer. § 5 Absatz 2 WBVG verweist hierzu
auf die Mieterschutzvorschriften in §§ 566-567 b

braucher wird unter anderem klargestellt, dass ein
Kdndigungsrecht fur die Unternehmerin bzw. den Unterneh-
mer wegen der Veraullerung der Immobilie nicht besteht. Die
genannten Vorschriften geben den Mieterinnen und Mietern
Schutz, bei Verkauf der Immobilie nicht mit einer Kindigung
rechnen zu massen. Die Mieterschutzvorschriften werden
entsprechend auf Wohn- und Betreuungsvertragsverhaltnisse
angewandt. Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer darf die
bestehenden Vertragsverhaltnisse aus Anlass des Verkaufes
nicht kiindigen (,Kauf bricht nicht Miete.®).



lll. Streit im Rahmen des Vertrags-
verhaltnisses — die Moglichkeit
eines Schlichtungsverfahrens

Alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich fur ein Leben
in einer betreuten Wohnform entschieden haben, haben in der
Regel den Wunsch, dort sorgenfrei und friedlich zu leben. Dies
durfte auch das Interesse der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sein. Aus diesem Grund regelt das WBVG auch die
Mindestvoraussetzungen an vorvertragliche Informationen,
Vertrag sowie einzelne typische Situationen wie Verande-

rung des Pflegebedarfs, Ausschlisse der Versorgung oder
Entgelterhdhungen. Das WBVG allein und auch ein noch so
ordentlich formulierter Vertrag kénnen aber nicht alle Konflikte
ausschlie®en. Sie entstehen haufig, wenn Menschen in beson-




deren Situationen Erwartungen aneinander stellen und mitein-
ander auskommen mussen. Gerade bei Vertragsverhaltnissen,
die auf Dauer angelegt sind, konnen sich ungeldste Konflikte
aber zu einer langfristigen Belastung entwickeln. Streitigkeiten
zwischen einer Verbraucherin oder einem Verbraucher und

z. B. der Einrichtungsleitung wirken vielfach sehr belastend, da
die pflege- oder betreuungsbedurftigen Menschen sich nicht
ohne Weiteres der Situation entziehen kénnen. Trotz Vertrag
und WBVG missen daher mdglichst niedrigschwellig Losun-
gen gefunden werden. Bei auftretenden Konfliktsituationen,

z. B. Kiindigung, Hausverbot, Anderung der Leistungen und
Entgelterhdhungen, die sich nicht einvernehmlich regeln las-
sen, konnen die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre An-
spruche gegenuber der Unternehmerin oder dem Unternehmer
naturlich gerichtlich klaren lassen. Das WBVG ist ein Spezial-
gesetz aus dem Bereich des Zivilrechts. Viele Pflegebedurftige
trauen sich aber bereits nicht, Probleme personlich anzuspre-
chen, weil sie Konsequenzen furchten. Erst recht scheuen vie-
le Verbraucherinnen und Verbraucher den Weg zum Gericht,
weil sie eine Verscharfung des Konflikts vermeiden wollen. Zu-
dem sind langwierige, kostenintensive Verfahren aufgrund der
Streitwerte und der Auslastung der Gerichte keine Seltenheit.
Viele Betroffene sind der seelischen und korperlichen Belas-
tung einer monatelangen Prozessfluihrung kaum gewachsen.
So bleiben Konflikte ungeldst, eine rechtliche Klarung findet
nicht statt und die Verbraucherinnen und Verbraucher von
Wohn- und Betreuungseinrichtungen kommen mitunter nicht
zu ihrem Recht. Hier setzt das Verbraucherschlichtungsverfah-
ren an, das eine schnellere, gunstigere und — wenn moglich —
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auf Einvernehmen ausgerichtete Alternative zu einem Prozess
sein kann.

Beispiel

Herr P. lebt in einer stationdren Ein-
richtung in einem Einzelzimmer im
Erdgeschoss. Uber eine Terrassentiir
kann er direkt auf einen gepflasterten
Austritt gehen. Durch die gro3e Tiir ist
es im Zimmer sehr hell. Aufgrund einer
Umstrukturierung der Wohngruppen
soll er nun mit Verbraucherinnen und
Verbrauchern, die ebenfalls kbrper-
lich so agil sind wie er, in den zweiten
Stock umziehen. So sollen die Perso-
nen, die in der Mobilitéat eingeschrénkt sind, bessere Zugangs-
moglichkeiten nach draul3en erhalten. Herr P. méchte diesen
Umzug nicht, weil er die Vorziige seines bisherigen Zimmers
nicht aufgeben méchte. Er beruft sich auf seinen Vertrag, in
dem das Zimmer mit Nummer ausgewiesen ist. Die Einrich-
tungsleitung beharrt dagegen auf ihre Konzepténderung und
Umstrukturierung und droht mit Kiindigung.

[I1.1. Bedeutung der Verbraucher-
schlichtung

In dem vorgenannten Beispiel kdnnte der Streit (z. B. nach
einer Kindigung) gerichtlich geklart oder stattdessen zunachst
einem Schlichtungsverfahren zugefuhrt werden, wenn man
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sich nicht anderweitig einigen kann. Das Verbraucherschlich-
tungsverfahren ist ein Verfahren zur auBergerichtlichen
Streitbeilegung. Am 1.4.2016 wurde dieses Verfahren zur
auldergerichtlichen Schlichtung von Konflikten fur alle Verbrau-
cherinnen und Verbraucher in Deutschland allgemein einge-
fuhrt. Zuvor bestand die Moglichkeit zur Schlichtung lediglich
fur bestimmte Rechtsangelegenheiten. Das Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz (VSBG) gibt jeder Verbraucherin und
jedem Verbraucher die Mdglichkeit, ein sogenanntes Streitbei-
legungsverfahren mit einer Unternehmerin oder einem Unter-
nehmer durchzufuhren, sofern diese ihre Bereitschaft dazu
erklaren. Da Bewohnerinnen und Bewohner von Wohn- und
Betreuungseinrichtungen Verbraucherinnen und Verbraucher
sind und das WBVG ein Verbraucherschutzgesetz, ist das Ver-
fahren gerade fur die Klientel der pflege- oder betreuungsbe-
darftigen Menschen und/oder Menschen mit Behinderung ein
moglicher Weg.

Das Verfahren bietet die Mdglichkeit, bei Konflikten einfach,
schnell und kostengunstig eine einvernehmliche Losung zu
finden. Im Schlichtungsverfahren kdnnen sich Verbrauche-
rinnen und Verbraucher bei einem ungel6sten Konflikt an die
Verbraucherschlichtungs-
stelle wenden, die nach
Anhorung der Beteiligten eine
Ldsung sucht. Die Teilnahme
ist fr beide Parteien freiwillig
und fur die Verbraucherinnen
und Verbraucher kostenlos.
Die Kosten fur das Verfahren
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tragen allein die Unternehmerinnen und Unternehmer. Bei der
Schlichtung befasst sich eine dritte unabhangige Person mit
dem Streit und erarbeitet nach Anhorung beider Seiten einen
Losungsvorschlag. Die Mitwirkung einer oder eines unpartei-
ischen AulRenstehenden erhoht oft die Akzeptanz der so ge-
wonnenen Losung und wirkt deeskalierend, so dass die Be-
teiligten leichter einen Konsens erreichen konnen. Das VSBG
eroffnet allen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie
deren Vertreterinnen und Vertretern bzw. Bevollmachtigten die
Maglichkeit, dieses Streitbeilegungsverfahren mit Unterneh-
men durchzufuhren. Die Unternehmerinnen und Unternehmer
mussen auf ihrer Internetseite bzw. in den Vertragen dariber
informieren, ob sie bereit sind, am Ver-
-} s. Kap. 1.3.3.4. braucherstreitbeilegungsverfahren teilzu-
nehmen.

[1.2. Ablauf eines Schlichtungs-
verfahrens

Méochte eine Verbraucherin oder ein Verbraucher ein Schlich-
tungsverfahren durchflihren, kdnnen sie sich an eine an-
erkannte Schlichtungsstelle wenden. Diese erarbeiten entwe-
der einen Schlichtungsspruch, also einen juristisch fundierten
Entscheidungsvorschlag, oder fihren eine Mediation durch,
bei der beide Seiten eine Lésung erarbeiten. Derzeit gibt es fur
die Beilegung von Streitigkeiten Uber Wohn- und Betreuungs-
vertrage die ,Universalschlichtungsstelle® in Kehl.
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Ein Schlichtungsverfahren ist gemaf der Verfahrenordnung
madglich, wenn

* schriftlich
* ein entsprechender Antrag gestellt wird und

* die Antragstellerinnen und Antragsteller zuvor selbst (er-
folglos) versucht haben, eine Einigung zu erzielen und

* kein Ablehnungsgrund vorliegt.

l1.2.1. Antrag auf Durchflihrung eines
Streitbeilegungsverfahrens

Kann ein Konflikt nicht gelost werden, kdnnen die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher einen Antrag auf Durchfiihrung eines
Schlichtungsverfahrens stellen. Sie werden dadurch zu ,,An-
tragstellerinnen und Antragstellern®. Die Unternehmerinnen
und Unternehmer, mit denen sich die Antragstellerinnen und
Antragsteller im Streit befinden, werden zu ,Antragsgegne-
rinnen und Antrags-
gegnern®. Das Verfah-
ren wird in der Regel
schriftlich durchge-
fuhrt, Antrage und
Stellungnahmen kon-
nen per Post, per Fax,
online oder per E-Mail
-~ Ubermittelt werden.

Antrag Grﬁndungszuschu:

Antragsteller:
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Der Antrag muss

¢ beide Parteien sowie
e deren Anschrift benennen und
* eine mdoglichst genaue Sachverhaltsschilderung enthalten.

Wichtig ist auch, den Anspruch

e dem Grunde nach und,

* sofern es sich um eine Geldforderung handelt, der Hohe
nach genau zu bezeichnen und

* der Schlichtungsstelle das Verfahrensziel mitzuteilen.

Nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich ist es, Kopien einer
bereits gefuhrten Korrespondenz, der Vertragsunterlagen und
weiterer Dokumente oder Fotos beizufugen. Das Einreichen
des Antrags hemmt eine laufende Verjahrung. Dies kann dann
wichtig sein, wenn der Konflikt bereits seit langerer Zeit be-
steht. Rechtliche Anspriche unterliegen in der Regel einer
dreijahrigen Verjahrung. Diesen Zeitablauf kann man mit Auf-
nahme des Streitbeilegungsverfahrens hemmen. Dazu ist es
erforderlich, dass der Unternehmerin oder dem Unternehmer
die Antragstellung auf Durchfiihrung eines Schlichtungsverfah-
rens bekannt gemacht wird. Dies wiederum setzt voraus, dass
der Antrag genaue Angaben wie oben beschrieben enthalt.

l1.2.2. Prifung des Antrags

Ist der Antrag eingegangen, prufen die in der Schlichtungsstelle
tatigen Streitmittlerinnen und Streitmittler, ob ein Ablehnungs-
grund vorliegt und ob sie zustandig sind. Sie sind z. B. nicht
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zustandig fur strafrechtliche Sachverhalte wie Diebstahl in der
Einrichtung. Diese fallen nicht in den Zustandigkeitsbereich der
Schlichtungsstelle. Wichtig ist auch, dass der Streitwert zwi-
schen 10 Euro und 50.000 Euro liegen muss. Eine Uberschrei-
tung des Streitwerts ist z. B. in Rdumungsfallen denkbar.

Daneben ist die Durchfiihrung des Schlichtungsverfahrens an
weitere Bedingungen geknuUpft:

Bevor das Verfahren beginnen kann, missen die Betroffenen
ihren Anspruch gegenuber der Unternehmerin oder dem Unter-
nehmer Uberhaupt erst einmal selbst geltend gemacht haben.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer sollen so die Chance
bekommen, sich mit der Beschwerde auseinanderzusetzen und
mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern gutlich zu einigen.
Sind seit der Geltendmachung keine zwei Monate vergangen
und beruft sich die Unternehmerin oder der Unternehmer dar-
auf, teilen die Streitschlichterinnen und -schlichter den Sachver-
halt mit und setzen das Verfahren zunachst aus, um die Re-
aktion der Unternehmerin oder des Unternehmers abzuwarten.
Erkennt die Unternehmerin oder der Unternehmer den Anspruch
an, wird das Verfahren been-
det. Mochte sie oder er den
Anspruch nicht vollstandig
anerkennen, wird das Verfah-
ren fortgeflihrt mit dem Ziel,
eine einvernehmliche Ldsung
Zu erreichen.

Ein weiterer Ablehnungs-
grund ist beispielsweise
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gegeben, wenn der Antrag offensichtlich ohne Aussicht auf Erfolg
ist. Des Weiteren wird abgelehnt, wenn die Sache bereits von
einem Gericht entschieden wurde. Ebenso in dem Fall, wenn
man bereits Klage eingereicht hat. Damit soll vermieden werden,
dass ein Fall doppelt bearbeitet wird. Wird ein Antrag

abgelehnt, teilt die Schlichtungsstelle dies der an- 14 Abs. 3
tragstellenden Person gemaR § 14 Absatz 3 VSBG VSBG
innerhalb von drei Wochen mit.

l1.2.3. Anhorung der Beteiligten

Nach Eingang des Antrags uUbersendet die Schlichtungsstelle
diesen an die Antragsgegnerin oder den Antragsgegner und
fordert diese auf, sich dazu zu @uern, ob sie oder er an dem
Streitbeilegungsverfahren teilnehmen mochten. Weiterhin infor-
miert die Schlichtungsstelle die Parteien Uber die Verfahrensord-
nung, nach der das Verfahren gefuhrt wird, sowie daruber,

e dass die Parteien durch ihre Teilnahme der Verfahrensord-
nung zustimmen,

» dass das Ergebnis von dem eines gerichtlichen Verfahrens
abweichen kann,

¢ dass sich die Parteien anwaltlich vertreten lassen konnen,
dies aber nicht miussen,

* dass das Verfahren von beiden Seiten jederzeit beendet
werden kann,

* Uber die Kosten und
* Uber die Verschwiegenheitspflichten der Schlichtungsstelle.
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Nachdem die Antragsgegnerin oder der Antragsgegner dann
Stellung genommen hat, erhalt wiederum die Antragstellerin
oder der Antragsteller Gelegenheit, darauf zu erwidern. So
wird beiden Seiten rechtliches Gehdr gewahrt. Beide Parteien
kénnen ihren Stellungnahmen weitere Dokumente beifligen.
Sobald die Schlichtungsstelle feststellt, dass die Beteiligten
ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme hatten, benach-
richtigt sie die Parteien, dass keine weiteren Unterlagen und
Informationen mehr bendtigt werden.

Die Schlichtungsstelle
wirkt zunachst auf eine
gutliche Einigung der Be-
teiligten hin. Kommt diese
nicht zustande, wird die
Schlichtungsstelle fur die
Beteiligten einen Schlich-
tungsvorschlag erarbei-
ten. Dieser Schlichtungs-
: - vorschlag soll innerhalb
von 90 Tagen nach Eingang der vollstandigen Beschwerdeakte
vorliegen und eine Begrindung enthalten.

Der Schlichtungsvorschlag kann

* dem Anspruch der Antragstellerin bzw. des Antragstellers
zustimmen,



¢ diesen ablehnen oder
¢ einen Kompromissvorschlag enthalten.

Er soll am geltenden Recht ausgerichtet sein und insbesonde-
re zwingende Verbraucherschutzgesetze beachten. Der Vor-
schlag enthalt eine Begrindung, aus der sich der Sachverhalt
und die rechtliche Bewertung durch die streitmitteInde Person
ergeben. Mit Ubermittlung des Schlichtungsvorschlags werden
die Parteien schliellich dariber informiert, dass der Vorschlag
vom Ergebnis eines gerichtlichen Verfahrens abweichen kann.
Beide Parteien werden auch noch einmal ausdrucklich darauf
hingewiesen, dass es ihnen freisteht, den Vorschlag anzuneh-
men oder abzulehnen. Akzeptieren beide Parteien den Vor-
schlag, wird hierdurch ein Vergleich geschlossen. Damit wird
die Vereinbarung verbindlich. Jede/r der Beteiligten kann sich
aber auch entscheiden, doch den Rechtsweg zu beschreiten
oder die Sache auf sich beruhen zu lassen. Nachdem die Par-
teien zurickgemeldet haben, ob sie den Vorschlag annehmen
wollen, teilt die Schlichtungsstelle den Beteiligten mit, ob die
Schlichtung erfolgreich war und informiert sie Gber den Inhalt
des Ergebnisses. Durch diese Ubermittlung des Ergebnisses
wird das Verfahren beendet.

Universalschlichtungsstelle des Bundes —
Zentrum far Schlichtung e. V.
Stral3burger Strale 8 | 77694 Kehl am Rhein

Weitere Informationen sowie Formulare:
www.verbraucher-schlichter.de/
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Viele Verbraucherinnen und Verbraucher bzw. deren Vertrete-
rinnen und Vertreter haben bei Einzug in eine Betreuungsein-
richtung den Gedanken, dass dieser Aufenthalt fur immer sein
sollte. Versterben die Betroffenen dort, ist dieser Fall gegeben.
Es kann aber auch Situationen geben, die dazu fihren, dass
sich Verbraucherinnen und Verbraucher von dem Vertrag
I6sen mochten, um in eine andere Wohnung oder Einrichtung
umzuziehen. Auch wenn der Vertrag zwischen ihnen und der
Einrichtung auf Lebenszeit geschlossen ist, kann er von ihnen
durch Kundigung beendet werden. Die Verbraucherinnen und
Verbraucher sind daher nicht gezwungen, in der Einrichtung
zu bleiben, wenn es ihnen dort nicht gefallt, sie andere Wohn-
und Betreuungsvorstellungen haben oder sich ihre Lebens-
planung geandert hat. Aber auch die Unternehmerinnen und
Unternehmer kdnnen unter bestimmten, im Gesetz naher ge-
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nannten Umstanden kundigen. Ihre Moglichkeiten sind jedoch
wesentlich eingeschrankter. Unter dem Gesichtspunkt des Ver-
braucherschutzes ist es wichtig, dass den Verbraucherinnen
und Verbrauchern ein grof3tmoglicher Gestaltungsspielraum
bei den Kindigungsmaoglichkeiten erdffnet wird, die Kindi-
gungsmaglichkeiten fur die Unternehmerinnen und Unterneh-
mer dagegen auf wenige wichtige Grinde beschrankt bleiben.

IV.1. Versterben der Verbraucherin
oder des Verbrauchers

Mit dem Tod der Verbraucherin oder des Verbrauchers endet
der Vertrag nach § 4 Absatz 3 Satz 1 WBVG von Gesetzes
wegen. Es bedarf somit auch keiner Kiindigung
durch die Erbinnen und Erben als Rechts-
nachfolger der/des Verstorbenen oder ihrer
bzw. seiner bisherigen Bevollmachtigten oder
Betreuerinnen und Betreuer, soweit deren Vertretungsrechte
Uberhaupt Uber den Tod hinausgehen. Mit dem Sterbetag en-
den regelmalig alle gegenseitigen vertraglichen Pflichten.

4 Abs. 3 S. 1
WBVG

Mit dem Versterben ist das Vertragsverhaltnis aber dennoch
nicht unmittelbar erledigt. Es gibt immer noch Sachen der
verstorbenen Person in der Einrichtung, und das Zimmer ist
vermutlich noch mit diversen Gegenstanden ,belegt‘ und muss
geraumt werden. Da aber weder eine Wohnung noch ein Zim-
mer binnen eines Tages geraumt werden konnen, ist es nach
§ 4 Absatz 3 Satze 3 und 4 WBVG unter bestimmten Umstan-
den maoglich,
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* vertraglich zu vereinbaren,
* dass das Vertragsverhaltnis, betreffend den Wohnraum,
* bis maximal zwei Wochen nach dem Sterbetag fortbesteht.

Spatestens danach ist der Vertrag insgesamt beendet.

In diesen Fallen ist dann nur noch das auf den Wohnraum
entfallende Entgelt zu zahlen. Dabei handelt es sich um alle
Kosten, die mit der Wohn-
raumuberlassung zusammen-
hangen, also auch um die auf
den Wohnraum entfallenden
Investitionskosten. Auf welche
Hohe sich diese Kosten belau-
fen, kann man aus dem Vertrag
% ersehen, der die einzelnen Ent-
geltpositionen ausweisen muss.
Ersparte Aufwendungen, wie
| die Kosten fur Strom, Heizung
oder Zimmerreinigung, muss
sich die Unternehmerin bzw. der Unternehmer anrechnen
I lassen; sie sind nicht zu zahlen. Diese Regelung ermdglicht es
den Angehorigen, die Raumung der Wohnung oder des Zim-
mers in Ruhe durchzufihren. Wird das Zimmer innerhalb der
maximal zu vereinbarenden zwei Wochen nicht geraumt, kann
die Unternehmerin oder der Unternehmer die zuruckgelas-
senen Gegenstande gegen einen Unkostenbeitrag einlagern
oder nach einer bestimmten Zeit entsorgen, wenn dies zuvor
entsprechend vertraglich vereinbart wurde.
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Beispiel

Frau R. lebt in einer Seniorenresidenz. Sie hat sich fiir dieses
Haus entschieden, weil sie das gehobene Ambiente mag und
im Fall von Pflegebedlirftigkeit abgesichert sein méchte. In
ihrem Wohn- und Betreuungsvertrag ist folgendes geregelt:
,Die Bewohnerin kommt selbst fiir die Entgelte flir Wohnen
und Verpflegung auf. Fiir den Todesfall wird Folgendes ver-
einbart: Das Vertragsverhéltnis besteht bis zu dem Zeitpunkt
von zwei Wochen nach dem Todestag unter Fortzahlung des
Wohnentgelts abzgl. der ersparten Aufwendungen fort, um
eine ordnungsgeméle Rdumung und Ubergabe der Rdumlich-
keiten zu gewéhrleisten.”

Allerdings kommt dieser Grundsatz der moglichen Vertrags-
verlangerung Uber den Tod hinaus in der Praxis kaum zum
Tragen. Denn eine solche Fortgeltung des Vertrages Uber
den Sterbetag hinaus darf nicht vereinbart werden, wenn die
Verbraucherinnen und Verbraucher Leistungen aus der Pfle-
geversicherung oder Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch
nehmen. § 15 WBVG bestimmt, dass in Vertragen mit Ver-
braucherinnen und Verbrauchern, die diese Sozialleistungen
erhalten, die besonderen Regelungen der jeweiligen Sozial-

gesetze Vorrang haben. Nach § 87a Absatz 15
1 Satz 2 SGB Xl endet die Leistungspflicht WBVG
der Pflegeversicherung mit dem Tag des 87aAbs.1S. 2
Todes der/des Versicherten. Das bedeutet, SGB XI

dass in Vertragen mit Verbraucherinnen und
Verbrauchern, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
was zumindest in Pflegeheimen in der Regel der Fall ist, das



§

Vertragsverhaltnis nicht Uber den Sterbetag hinaus bestehen
bleiben kann. Dieses gesetzliche Verbot gilt auch dann, wenn
— wie hier — die Pflegeversicherung eigentlich gar keine Kosten
far die Wohnraumuberlassung Ubernimmt. Entsprechendes gilt
fr Personen, die (noch) keine Leistungen der Pflegeversiche-
rung erhalten, wohl aber Sozialhilfe in Anspruch nehmen mus-
sen. Somit kommt die Zahlungspflicht fiir die Uberlassung des
Wohnraums und der damit zusammenhangenden Kosten nur
fir sogenannte Selbstzahlerinnen und Selbstzahler in Frage.

Anders verhalt es sich mit
vertraglichen Vereinba-
rungen uber eingebrachte
Gegenstande wie Mobi-
liar oder Kleidungsstucke
und deren Verwahrung
nach dem Tod der Be-
wohnerin oder des Be-
wohners. Diese kommen
nach § 4 Absatz 3 Satz

2 WBVG fur alle Bewoh-
nergruppen in Betracht.
Solche Vertragsabreden enden nicht mit dem Tod der Verbrau-
cherin oder des Verbrauchers, sondern gelten weiter, auch in
Vertragen mit Empfangerinnen und Empfan-
gern von Leistungen der Pflegeversicherung
oder der Sozialhilfe. Solche Vertragsklauseln
sind in der Praxis Ublich.

4 Abs. 3 S. 2
WBVG
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Beispiel

Herr S. wohnt in einer anbieterverantworteten Wohngemein-
schaft fiir Intensivpflegegéste. In seinem Wohn- und Betreu-
ungsvertrag steht: ,Nach Beendigung des Vertragsverhélt-
nisses ist das Zimmer innerhalb einer Frist von drei Tagen zu
rdumen. Sollten das Mobiliar sowie die persénlichen Sachen
des Bewohners nicht innerhalb dieser Frist abgeholt worden
sein, werden sie durch die Einrichtung eingelagert. Die Kosten
der Einlagerung gehen zu Lasten seines Nachlasses.”

IV.2. Kundigung des Vertrags-
verhaltnisses

Das WBVG regelt die Kindigungsmaoglichkeiten von Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern sowie Unternehmerinnen und Un-
ternehmern bewusst getrennt, um Verwirrungen zu vermeiden
und dem Verbraucherschutzgedanken Rechnung zu tragen.
Da sich die Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Ein-
zug in die Einrichtung in eine gewisse Abhangigkeit von Unter-
nehmerin und Unternehmer begeben haben, die als Leistungs-
anbieter die starkere Position inne haben, versucht das WBVG
einen Ausgleich in dem Machtgefuge herzustellen. Neben

der Moglichkeit der auRerordentlichen (fristlosen) Kindigung
ist den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein jederzeitiges
ordentliches Klindigungsrecht eingerdumt worden. Sie bzw.
ihre Bevollmachtigten, Betreuerinnen und Betreuer kdbnnen
somit jederzeit ohne Angabe von Grunden kurzfristig kiindigen
und die Einrichtung verlassen. Der Unternehmerin und dem
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Unternehmer dagegen wird lediglich ein sehr eingeschranktes
Kdndigungsrecht zugestanden, das an ganz bestimmte, aus-
dracklich im Gesetz genannte Grinde gekoppelt ist.

IV.2.1. Kiindigung durch die Verbraucherin
oder den Verbraucher

Die verschiedenen Kundigungsmaoglichkeiten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sind in § 11 WBVG geregelt. Danach
gibt es

* die Mdglichkeit zwei Wochen nach Vertragsbeginn zu
kindigen, § 11 Absatz 2 WBVG,

* die jederzeitige ordentliche Kiindigung, § 11 Absatz 1 Satz
1 WBVG,

* die auBerordentliche Kiindigung aus wichtigem Grund
nach § 11 Absatz 3 WBVG, sowie

* das Sonderkiindigungsrecht wegen Erhdhung des Ent-
gelts, § 11 Absatz 1 Satz 2 WBVG.

Grundsatzlich sind bei fast allen aufgezahlten Kiindigungs-
moglichkeiten Besonderheiten zu beachten, um rechtliche
Probleme und Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Wenn eine Verbraucherin oder ein Verbraucher durch eine
Betreuerin oder einen Betreuer vertreten wird, ist bei einer
Kdndigung zu beachten, dass eine Genehmigung des Be-
treuungsgerichts erforderlich ist. Da die Verbraucherinnen
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und Verbraucher in einer Einrichtung ihren Wohnsitz nehmen,
greifen bei einer Kiindigung entsprechend die Regelungen
gemal § 1907 Absatz 1 BGB hinsichtlich der

Kiindigung eines Mietverhaltnisses tiber Wohn- 1907 Abs. 1
raum. Dies gilt zumindest, wenn ein konkretes WBVG
Zimmer oder Appartement im Vertrag benannt

ist. Liegt die Genehmigung zum Zeitpunkt des Ausspruchs der
Kundigung nicht vor, ist diese nichtig.

IV.2.1.1. Kindigung innerhalb von zwei Wochen
nach Vertragsbeginn

Zieht eine Verbraucherin oder ein Verbraucher in

eine Einrichtung ein, hat sie oder er nach § 11 Ab- 11 Abs. 2

satz 2 WBVG grundsétzlich innerhalb der ersten WBVG

zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhalt-

nisses die Moglichkeit, den Vertrag ohne Einhaltung einer

Kiindigungsfrist zu kiindigen. Das Vertragsverhaltnis beginnt

mit der Uberlassung des Wohnraums. Dem Gesetzgeber ist

bewusst, dass ein Umzug in eine Wohn- und Betreuungsein-

richtung ein Schritt ist, der spater kaum noch

zumutbar umkehrbar ist. Deshalb ermoglicht

er mit dieser Regelung eine Art ,Probewoh-

nen®: Die Verbraucherinnen und Verbraucher

erhalten die Moglichkeit auszuprobieren, ob

das Leben in dieser Einrichtung tatsachlich
das Richtige fir sie ist. Die Frist

beginnt mit sofortiger Wirkung, wenn der

Wohnraum Uberlassen wurde und lauft bis -> s-Kap.13.3.
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zum letzten Tag des Auslbungs-
zeitraums von zwei Wochen.

Wie in Kapitel 1.3.3. ausfuhrlich
erlautert, kommt dem schriftlich
ausgehandigten Vertrag eine be-
sondere Bedeutung zu. Ein ent-
sprechendes Recht zur fristlosen
Kindigung haben die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher da-
her auch, wenn sie den Vertrag
erst zu einem spateren Zeitpunkt
ausgehandigt bekommen. Wird ihnen erst nach Beginn des
Vertragsverhaltnisses eine Vertragsausfertigung ausgehandigt,
so kann die Verbraucherin oder der Verbraucher bis zu zwei
Wochen nach der Aushandigung kindigen. Damit soll dem
Umstand Rechnung getragen werden, dass sie erst nach Er-
halt der schriftlichen Ausfertigung die Moglichkeit

hatten, die Regelungen des Vertrages zu uberpru-

fen und mit dem Leben in der Einrichtung abzu- -} s. Kap. Il.2.
gleichen. Die Nichtaushandigung des Vertrages

oder auch Formfehler im Vertragswerk stellen insofern einen
Pflichtverstol3 der Unternehmerin oder des Unternehmers dar,
auf den entsprechend reagiert werden kann.

Hat die Verbraucherin oder der Verbraucher zwei
1Abs.2  oder mehrere getrennte Vertrige mit einem oder
WBVG mehreren Unternehmern entsprechend § 1 Ab-

satz 2 WBVG geschlossen, ist das Kindigungs-
recht innerhalb von zwei Wochen auf jeden der Vertrage ge-
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sondert anzuwenden. Sie oder er kann sich gemafn

§ 11 Absatz 4 WBVG entscheiden, ob sie/er nur 11 Abs. 4
ein Vertragsverhaltnis oder auch alle anderen be- WBVG
enden wollen. Kindigt sie/er beide oder mehrere

Vertrage, so muss dies jedoch einheitlich und zu demselben
Zeitpunkt geschehen.

Beispiel

Frau S. méchte in eine Wohngemeinschaft ziehen und schliel3t
am 1. Mérz einen Vertrag Uber den Wohnraum sowie einen
tiber Pflege- und Betreuungsleistungen. Eine Vertragsausferti-
gung des Mietvertrags liegt Frau S. zu diesem Zeitpunkt auch
vor. Ab Einzug in die WG am 1. Mérz erhélt sie zwar auch die
vertraglich vereinbarten Pflege- und Betreuungsleistungen,
aber eine Ausfertigung des Pflege- und Betreuungsvertrages
liegt ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Diese wird ihr erst
am 10. Mérz lberreicht. Frau S. hat in diesem Fall die Méglich-
keit, den Pflege-und Betreuungsvertrag binnen zwei Wochen
bis zum 24. Mérz zu kiindigen. Zu diesem Zeitpunkt kann sie
dann auch den Vertrag (iber den Wohnraum gegentiber dem
Vermieter kiindigen, muss dies jedoch nicht tun.

Das vorstehende Beispiel zeigt, dass sich durch derartige Fall-
konstellationen Kindigungsfristen Uber die im Gesetz genann-
te Frist hinaus verlangern kénnen. Wenn die beiden Unter-
nehmer bzw. Unternehmerinnen — wie es das WBVG vermutet
— rechtlich oder wirtschaftlich miteinander verbunden sind, so
werden sie dadurch nicht unzumutbar benachteiligt.
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IV.2.1.2. Ordentliche Kiindigung

Ein Wohn- und Betreuungs-
vertrag ist, wie z. B. auch ein
Miet-, Arbeits- oder sonstiger
zivilrechtlicher Vertrag, jeder-
zeit ordentlich, das heif3t:

~ unter Einhaltung einer gesetz-
h lich festgelegten Kindigungs-
frist kindbar. Verbraucherin-
nen und Verbraucher kdnnen
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 WBVG den Vertrag

* bis zum dritten Werktag eines jeden Monats
* zum Ende desselben Monats ordentlich kiindigen.
* Die Kundigung muss schriftlich erfolgen und

* spatestens am dritten Werktag des Monats der Unternehme-
rin oder dem Unternehmer zugegangen sein. Es kommt also
nicht auf den Zeitpunkt der Absendung, sondern auf den
Zeitpunkt des Eingangs beim Vertragspartner an.

* Eine Begriindung fur die Kindigung ist nicht erforderlich.

Herr T. méchte seinen Wohn- und Betreuungsvertrag zum
31.12. kiindigen und aus der Einrichtung ausziehen. Er gibt
sein Kindigungsschreiben am Freitag, den 02.12., im Biiro der
Einrichtungsleitung ab und lasst sich den Eingang bestétigen.
Da das Schreiben bis zum 3. Werktag zugegangen ist, ist die
Kindigung zum 31.12. wirksam. Hétte Herr T. im gleichen Fall
das Kiindigungsschreiben am 02.12. zur Post gegeben, wére
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es aufgrund der Postlaufzeit und des Wochenendes erst am
Montag, den 05.12., bei der Vertragspartnerin oder dem Ver-
tragspartner eingegangen. Da der 05.12. bereits der 4. Werk-
tag ist, wére die Kindigung nicht fristgerecht erfolgt und damit
erst zum nachstméglichen Zeitpunkt umzudeuten, also zu
Ende Januar.

Das Gesetz schreibt nur fur die ordentliche Kindigung die
Schriftform vor. Zu Beweiszwecken ist jedoch bei jeder Kindi-
gung die Schriftform dringend angeraten.

Besonderheiten ergeben sich auch hier,
wenn die Verbraucherin oder der Verbrau-
cher nicht einen einheitlichen Wohn- und
Betreuungsvertrag geschlossen haben
sollten, sondern mehrere Vertrage. Diese Falle sind in § 11
Absatz 1 Satze 3 und 4 WBVG geregelt worden.

11 Abs. 1 S. 3+4
WBVG

Sollten fiir die Uberlassung des Wohnraums und fiir die Pfle-
ge- oder Betreuungsleistungen jeweils

¢ getrennte Vertrage mit einer Unternehmerin oder einem
Unternehmer oder

* getrennte Vertrage mit mehreren Unternehmerinnen und
Unternehmern geschlossen worden sein,

konnen die Vertrage nur einheitlich zum selben Zeitpunkt
gekundigt werden,

» wenn der Bestand des Vertrags (iber die Uberlassung des
Wohnraums vom Bestand des Vertrages Uber die Erbrin-
gung von Pflege- oder Betreuungsleistungen abhangig ist.
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* Das Gleiche gilt, wenn die Verbraucherin oder der Verbrau-
cher nach den vertraglichen Vereinbarungen an dem Vertrag
Uber die Wohnraumuiberlassung nicht unabhangig von dem
Vertrag Uber die Erbringung von Pflege- oder Betreuungs-
leistungen festhalten kann.

Wurden also zwei oder mehrere getrennte Vertrage Uber die
Uberlassung von Wohnraum und die Erbringung von Pflege-
oder Betreuungsleistungen abgeschlossen, deren Bestand
voneinander abhangig ist, so konnen alle Vertrage nur einheit-
lich und zu demselben Zeitpunkt kiindigt werden. Diese Rege-
lung ist zwingend.

Wurden zwei oder mehrere Vertrage mit zwei oder mehreren
Unternehmern abgeschlossen, so muss die Kundigung gegen-
uber jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer erklart
werden, da man somit auch mehrere Vertragspartnerinnen und
Vertragspartner hat.

Frau U. schlie3t einen Vertrag tiber die Uberlassung eines
Zimmers in einer Wohngemeinschaft (WG) mit einem Verein,
der als Generalmieter den Wohnraum an die WG-Mitglieder
weiter vermietet. Der Verein arbeitet mit dem Pflegedienst
zusammen. Alle Mitglieder der Wohngemeinschaft sind ver-
traglich verpflichtet, Pflege- und Betreuungsleistungen von
diesem Pflegedienst in Anspruch zu nehmen. Da nach den
vertraglichen Regelungen der Wohnraumvertrag zwingend an
den Pflege- oder Betreuungsvertrag gebunden ist, findet das
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WBVG Anwendung. Nach ein paar Monaten geféllt es Frau U.
nicht mehr in der WG. Sie kiindigt fristgerecht Anfang August

zu Ende August den Vertrag tber den Wohnraum gegentiber
dem Verein und gleichzeitig den Vertrag (ber Pflege und Be-

treuung gegentiber dem Pflegedienst.

Wiirden in diesem Beispiel die Pflegeleistungen vom ambulan-
ten Pflegedienst und die Betreuungsleistungen verpflichtend
von einem anderen Dienst erbracht werden, so kénnte Frau U.
nur alle drei Vertrédge gleichzeitig kiindigen.

IV.2.1.3. AuBerordentliche Kiindigung aus
wichtigem Grund

Manchmal liegen so schwere Eingriffe in das
Verhaltnis zwischen Verbraucherin oder
Verbraucher und Unternehmerin bzw.
Unternehmer vor, dass kein Vertrauen

mehr gegeben ist. Gerade bei einer
Pflegebeziehung ist aber Vertrauen sehr
wichtig. Kann eine konstruk-

tive Beziehung zueinander

nicht mehr wiederhergestellt

werden, haben die Verbrau-

cherin oder der Verbraucher bzw. die Bevoll-
machtigten sowie Betreuerinnen und Betreuer das Recht, den
Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kindigen.

Eine fristlose Kundigung kann nach § 11 Absatz 3 WBVG
ausgesprochen werden, wenn
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* ein wichtiger Grund vorliegt und

* der Verbraucherin oder dem Verbraucher eine Fortsetzung
des Vertrages bis zum Ablauf der ordentlichen Kundigungs-
frist nicht zuzumuten ist.

Ein wichtiger Grund ist beispielsweise im Falle schwerer Pfle-
gefehler oder Beleidigungen durch das Personal anzunehmen.
Ob ein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes vorliegt, ist
stets eine Einzelfallentscheidung.

Die fristlose Kindigung

* kann jederzeit
* ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist ausgesprochen werden.

* Sie ist — anders als die ordentliche Kundigung — stets zu be-
grunden.

Im Rahmen der Begriindung sollten die Griinde ausfuhrlich
dargestellt werden, damit erkennbar ist, dass diese so schwer
wiegen, dass ein Verbleiben in der Einrichtung unzumutbar ist.

Herr V. hat Pflegegrad 5 und ist bettléagerig. Aufgrund seiner
Immobilitét, die ihm nicht mehr erlaubt, sich selbst umzu-
drehen, muss er regelméfBig gelagert werden. Nach wenigen
Wochen klagt er tiber Schmerzen. Im Krankenhaus stellt man
einen Dekubitus fest, der augenscheinlich nicht addquat ver-
hindert und behandelt wurde. Die bevollméchtigte Tochter von
Herrn V. kiindigt daraufhin den Wohn- und Betreuungsvertrag
fristlos, nachdem sie gliicklicherweise kurzfristig einen Platz in
einer anderen Einrichtung gefunden hat.
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Auch hier ist zu beachten,
ob mehrere Vertrage ge-
schlossen wurden. Wie bei
der Kuindigung innerhalb
von zwei Wochen nach
Vertragsbeginn besteht die
Moglichkeit, wenn mehrere &
getrennte Vertrage mit einem g,ﬂ'
oder mehreren Unternehme- §
rinnen oder Unternehmern
geschlossen wurden, zu
entscheiden, ob man nur ein Vertragsverhaltnis oder auch alle
anderen beenden will. Mehrere getrennte Vertrage mit mehre-
ren Unternehmern kdnnen unabhangig voneinander gekundigt
werden. Kundigt man mehrere Vertrage,
so muss dies einheitlich und zu demselben
Zeitpunkt geschehen.

Hat die Verbraucherin oder der Verbraucher also

getrennte Vertrage mit einer/einem oder mehreren 1Abs. 2 §
Unternehmerinnen bzw. Unternehmern abge- WBVG
schlossen, die gemal § 1 Absatz 2 WBVG vonein-

ander abhangig sind, so kann sie bzw. er entscheiden,

* ob nur der Vertrag gekundigt wird, fir den ein aulRerordent-
liches Kundigungsrecht zusteht, oder

* ob auch die anderen Vertrage gekundigt werden sollen; in
diesem Fall kann die Kuindigung nur einheitlich fir alle Ver-
trage zum selben Zeitpunkt jeder Unternehmerin bzw. jedem
Unternehmer gegenuber gesondert erklart werden.
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Kundigt dagegen die Unternehmerin bzw. der Unternehmer einen
von mehreren Vertragen, die voneinander abhangig sind, so
kann die Verbraucherin bzw. der Verbraucher nach
§ 11 Absatz 5 WBVG, quasi als Reaktion darauf,
WBVG zum selben Zeitpunkt alle anderen Vertrage kundi-
gen. Die Kuindigung muss dann unverzuglich nach
dem Zugang der Kindigung der Unternehmerin oder des Unter-
nehmers erfolgen. Entsprechendes gilt, wenn nicht nur mit einer
Unternehmerin bzw. einem Unternehmer, sondern mit mehreren
Unternehmen Vertrage geschlossen wurden. Wenn also bei-

§ 11 Abs. 5

Verg,
Mrége /\
>
Vertragsparter @
Regelfall Wohnraumvertrag und
‘ § 1 WBVG Pflege-/Betreuungsvertrag

sind voneinander abhangig,
§ 1 Abs. 2 Nr. 1

einer kann ohne den anderen
nicht weitergefuhrt werden,
§ 1 Abs. 2 Nr. 2

kénnen nur in Abhangigkeit vonei-
nander abgeschlossen werden,
§ 1Abs. 2 Nr. 3

‘ Es gilt das Gleiche wie oben,
‘ wenn die unterschiedlichen mit-
einander wirtschaftlich verbun-
@% den sind
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spielsweise die Unternehmerin oder der Unternehmer den Pfle-
ge- oder Betreuungsvertrag kundigt, kann die Verbraucherin oder
der Verbraucher auch den Vertrag uber den Wohnraum kindigen.
Voraussetzung ist die unverztigliche (schriftliche) Kiindigungs-
erklarung gegenuber der Unternehmerin oder dem Unternehmer
nach deren/dessen Kundigung.

IV.2.1.4. Sonderkiindigungsrecht wegen
Erhohung des Entgelts

Pflegesatzvereinbarungen, Lebenshaltungskosten und Arbeits-
I6hne sind standigen Schwankungen unterworfen. Wenn man in
einer Einrichtung lebt, muss man daher auch damit rechnen, dass
sich die zu zahlenden Entgelte verandern kdnnen, wenn sich
diese Faktoren verandern. Fur den Fall einer

Entgelterhohung steht den Verbraucherinnen 11Abs.18.2
und Verbrauchern gemai § 11 Absatz 1 Satz 2 WBVG
WBVG ein Sonderkiindigungsrecht zu.
Kdndigen konnen die Verbraucherin- ;
nen und Verbraucher in diesem Fall

) . : 9 =
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die

Entgelterhohung wirksam werden 16 i i
soll. Zwischen dem Erhdéhungsver-
langen und dem Zeitpunkt der Wirk-
samkeit der EntgelterhOhung mussen
mindestens vier Wochen liegen.
Dementsprechend haben die Ver-
braucherinnen und Verbraucher vier
Wochen Zeit, um gegebenenfalls

30
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nach Einsicht in die Kalkulationsunterlagen zu entscheiden, ob
sie den Vertrag mit dem geanderten (in der Regel erhdhten)
Entgelt fortsetzen wollen oder ihn kiindigen mochten. Das be-
deutet, dass sie tatsachlich bis zum letzten Tag vor dem Erho-
hungsstichtag kundigen kdnnen.

Die Kiindigung muss auch in diesen Fallen gegentiber jeder
Unternehmerin und jedem Unternehmer erklart werden. Moch-
te also die Verbraucherin bzw. der Verbraucher den Vertrag, bei
dem das Entgelt erhoht wurde, kiindigen, so missen auch alle
anderen Vertrage mit allen Unternehmen zum gleichen Zeit-
punkt gekundigt werden. Bestehen also Vertrage mit mehreren
Unternehmerinnen und Unternehmern, so muss gegenuber allen
Unternehmen gesondert die Kindigungserklarung ausgespro-
chen werden.

IV.2.2. Kindigung durch die Unternehme-
rin oder den Unternehmer

Die Unternehmerin oder der
Unternehmer kann den Ver-
trag mit der Verbraucherin
oder dem Verbraucher nur aus
wichtigem Grund kundigen.
Die Kundigungsgrunde sind
im Gesetz im Einzelnen im

§ 12 WBVG genannt. Hier kommt es wieder darauf
12 an, dass ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar
WBVG ist. Das WBVG lasst nur diese Art von Griinden als

Rechtfertigung fur eine Kiindigung gelten. Die Auf-

186 IV. Beendigung des Vertragsverhaltnisses



zahlung ist jedoch nicht abschliel3end, so dass auch andere
wichtige Grunde, die ebenso schwerwiegend sind, zur Kin-
digung berechtigen konnen. Den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern soll so eine mdglichst grof3e Sicherheit gegeben
werden, bis zum Lebensende in der gewahlten Wohnform, die
mit Pflege- oder Betreuungsleistungen verbunden ist, wohnen
bleiben zu konnen. Sie sollen vor uberraschenden Kundigun-
gen geschutzt werden.

Die Kundigung muss nach § 12 Absatz 1

Satz 2 WBVG stets schriftlich erfolgen und
ist immer zu begriinden. In der Begrindung
sind die Grunde genau darzustellen, damit die
Verbraucherin oder der Verbraucher dies nachvollziehen kann.
VerstoRt die Unternehmerin oder der Unternehmer gegen die
Schriftform oder die Begrindungspflicht, ist die Kliindigung un-
wirksam.

12 Abs.1S. 2
WBVG

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn

* Die Unternehmerin oder der Unternehmer den Betrieb ein-
stellt, wesentlich einschrankt oder in seiner Art verandert
und die Fortsetzung des Vertrages fur das Unternehmen
eine unzumutbare Harte bedeuten wirde, § 12 Absatz 1
Satz 3 Nr. 1 WBVG,

* die Unternehmerin oder der Unternehmer eine fachgerechte
Pflege- oder Betreuungsleistung nicht erbringen kann, weil
die Verbraucherin oder der Verbraucher eine angebotene
Anpassung der Leistung wegen einer Veranderung des Be-
treuungs- oder Pflegebedarfs nicht annimmt und ein Fest-
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halten an dem Vertrag flr das Unternehmen deshalb nicht
zumutbar ist, § 12 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 a) WBVG,

¢ die Unternehmerin oder der Unternehmer eine Anpassung der
Leistungen wegen einer Veranderung des Betreuungs- oder
Pflegebedarfs vor Vertragsbeginn in einer gesonderten Verein-
barung ausgeschlossen hatte, sie bzw. er daher eine fachge-
rechte Pflege- und Betreuungsleistung nicht erbringen kann und
auch hier ein Festhalten an dem Vertrag fur das Unternehmen
deshalb nicht zumutbar ist, § 12 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 b) WBVG,

* die Verbraucherin oder der Verbraucher ihre bzw. seine ver-
traglichen Pflichten schuldhaft so gréblich verletzt, dass der
Unternehmerin oder dem Unternehmer die Fortsetzung des
Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann, oder

* die Verbraucherin oder der Verbraucher fur zwei aufeinan-
derfolgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts oder
eines Teils des Entgelts, der das Entgelt fir einen Monat
Ubersteigt, im Verzug ist. Gleiches gilt bei einem Entgelt-
ruckstand Uber einen Zeitraum, der sich uber mehr als zwei
Termine erstreckt, wenn die Hohe des Betrages das Entgelt
fur zwei Monate erreicht.

Eine Kundigung des Vertrages zum Zwecke der Erhohung des
Entgelts ist also ausgeschlossen.

Wurden mehrere Vertrage mit einer Unternehmerin oder ei-
nem Unternehmer oder mit mehreren Unternehmen geschlos-
sen, sind die Kundigungsregelungen nach § 12
Absatz 5 WBVG auf jeden der Vertrage gesondert
WBVG anzuwenden. Die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer kann in diesem Fall einen Vertrag auch

12 Abs. 5
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dann kundigen, wenn ein anderer Vertrag gekundigt wird und
ihr bzw. ihm deshalb ein Festhalten an dem Vertrag unter Be-
rucksichtigung der berechtigten Interessen des Verbrauchers
nicht zumutbar ist. Das Klindigungsrecht kann nur unverzig-
lich nach Kenntnis von der Kundigung des anderen Vertrages
ausgeubt werden. Dies gilt unabhangig davon, ob die Kundi-
gung des anderen Vertrages durch das Unternehmen selbst,
eine andere oder einen anderen Unternehmer oder durch die
Verbraucherin bzw. den Verbraucher erfolgt ist.

IV.2.2.1. Einstellung oder Veranderung des Betriebes

Das Gesetz raumt der Unternehmerin

oder dem Unternehmer in § 12 Absatz 1~ 12Abs. 1S.3 Nr. 1
Satz 3 Nr. 1 WBVG ein Kiindigungsrecht WBVG
ein bei

¢ einer Einstellung des Betriebes,
* wesentlicher Einschrankung des Betriebes oder
* einer Anderung der Art des Betriebes.

Die Einstellung des Betrie-
bes meint die vollstandige
Beendigung der unterneh-
merischen Tatigkeit.

Eine wesentliche Ein-

schrankung kann z. B.
in einer Verringerung der =
raumlichen Kapazitaten oder ,ZJ
des Leistungsangebotes zu
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sehen sein. Wenn z. B. die Station fur Wachkomapatientinnen
und -patienten geschlossen wird oder wenn Gebaudeteile, in
denen die Wohnraume liegen, aus bauordnungsrechtlichen
Grinden abgerissen werden mussen, kann von einer wesent-
lichen Betriebseinschrankung gesprochen werden. Die Ein-
schrankung muss von Dauer und nicht nur geringflgig sein.

Ein Betrieb wird in seiner Art verandert, wenn die Tatigkeitsfel-
der wechseln. Die Betriebsveranderung muss von erheblichem
Umfang und auf Dauer angelegt sein. Dies ware z. B. dann
der Fall, wenn eine Einrichtung des betreuten Wohnens in ein
Pflegeheim umgewandelt wirde.

Die aufgezeigten Veranderungen berechtigen aber nur dann
zu einer Kundigung, wenn mit einer Vertragsfortsetzung eine
unzumutbare Harte fur die Unternehmerin oder den Unter-
nehmer verbunden ware. Eine solche unzumutbare Harte
liegt beispielsweise vor, wenn die Unternehmerin oder der
Unternehmer den Betrieb auf Dauer nur unwirtschaftlich wei-
terfuhren konnte. Allerdings sind bei der Frage, ob eine ,un-
zumutbare Harte" vorliegt, auch die Verbraucherinnen- und
Verbraucherinteressen, insbesondere deren Schutzbediirfnis
zu berlcksichtigen. Nach der Gesetzesbegrindung ist eine
Kindigung durch die
Unternehmerin oder den
Unternehmer nur zulas-
sig, wenn bei Abwagung
der Interessen der Ver-
tragsparteien eine wei-
tere Bindung der Unter-
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nehmerin oder des Unternehmers an den Vertrag unter keinem
Gesichtspunkt mehr gerechtfertigt ware.

Bei einer Betriebsveranderung kann die Unternehmerin oder
der Unternehmer die Kindigung des Vertrages bis zum
dritten Werktag eines Monats zum Ablauf des nachsten
Monats aussprechen, vgl. § 12 Absatz 4 Satz 2 WBVG. Zu
beachten ist, dass die Kindigung bis zum
dritten Werktag schriftlich und mit Begrun-
dung zugegangen sein muss. Somit haben
die Verbraucherinnen und Verbraucher fast
zwei Monate Zeit, sich auf die veranderte Situation einzu-
stellen.

12 Abs. 4 S. 2
WBVG

Beispiel

Frau W. wohnt in einer kleinen privat gefiihrten Einrichtung. Die-
se ist bereits aufgrund ihrer geringen Kapazitdten unwirtschatftlich
im Vergleich zu groBen Hausern. Zusétzlich haben Fehler der
Geschéftsfihrung zu einer Zahlungsunfahigkeit geftihrt, so dass
die Einrichtung schlieRen muss. Frau W. erhélt am 02.11. eine
schriftliche Kiindigung mit Erlduterungen zum 31.12. des Jahres.

IV.2.2.2. Keine fachgerechten Pflege- oder
Betreuungsleistungen

Ein weiterer ,wichtiger Grund® fir eine Kundigung liegt gemaf}
§ 12 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 a) vor, wenn

die Unternehmerin oder der Unterneh- ~ 12/Abs.1S. 3 Nr. 2a
mer die fachgerechte Pflege- oder Be- WBVG
treuungsleistung fur die Verbraucherin
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oder den Verbraucher nicht mehr erbringen kann, weil diese
sein verandertes Angebot nicht annehmen.

Dieser Kindigungsgrund korrespondiert mit der in § 8 WBVG
geregelten Pflicht der Unternehmerinnen und des Unterneh-

mers, ein Angebot zur Vertragsanpassung bei ver-

§ 8 andertem Pflege- oder Betreuungsbedarf abzugeben.

WBVG Hat die Verbraucherin bzw. der Verbraucher einen

veranderten Hilfebedarf, muss die Unternehmerin
oder der Unternehmer die Anpassung ihrer/seiner Leistungen
entsprechend anbieten. Lehnt die Verbraucherin oder der
Verbraucher diese angebotene Anpassung aber ab, so dass
der Unternehmerin oder dem Unternehmer eine fachgerechte
Pflege und/oder Betreuung nicht (mehr) moglich ist, liegt ein
wichtiger Grund vor.

Die Veranderung des Pflege- oder Betreuungsbedarfs muss

* auf Dauer zu erwarten sein,
* nach Vertragsschluss aufgetreten sein und

* eine fachgerechte Versorgung (zumindest in der bisherigen
Weise) nicht moglich sein.

Herr Z. ist dement, was bereits bei Einzug in die Einrichtung
aus diversen Arztbriefen bekannt war. Mittlerweile hat sich
sein Gesundheitszustand dem Krankheitsbild entsprechend
verschlechtert. Konnte er z. B. bei Einzug noch selbststan-
dig essen und sich zumindest mit Unterstiitzung noch selbst
waschen, ist dies nun nicht mehr méglich. Er wird zunehmend
vollumfénglich pflegebediirftig. Die Unternehmerin méchte
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Herrn Z. gerne in einem anderen Heim unterbringen, da ihre
Einrichtung nur auf selbststdndige Demente ausgelegt sei.
Eine Kiindigung ist hier nicht méglich, da der Krankheitsverlauf
nicht uniblich ist und bereits bei Vertragsschluss zumindest

in Erwédgung gezogen werden musste. Die Unternehmerin hat
Herrn Z. daher eine Vertragsanpassung anzubieten. Nimmt er
bzw. seine Betreuerin fiir ihn nicht an, muss geprtift werden,

ob gekiindigt werden kann.

Allerdings berechtigt die Ver-
weigerung der Leistungsanpas-

sung nur dann zur Kundigung, N ’
wenn durch die Ablehnung ein MVL\/\//; .
Festhalten am Vertrag fur den \
Unternehmer nicht zumutbar

ist. Von einer Unzumutbarkeit

ist auszugehen, wenn bei einer umfassenden Interessenab-

wagung ein uberwiegendes Interesse der Unternehmerin oder

des Unternehmers an der Auflésung des Vertragsverhaltnisses

besteht. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die
Unternehmerin oder der Unternehmer Verpflichtungen oder Fur-

sorgepflichten gegenuber Verbraucherinnen und Verbrauchern
nicht mehr einhalten kann.

Sind diese Voraussetzungen erfullt, darf gemaf} 12 Abs. 2
§ 12 Absatz 2 WBVG die Kiindigung jedoch nur WBVG
ausgesprochen werden, wenn

* der Verbraucherin oder dem Verbraucher zuvor ein erneutes
Angebot zur Anpassung der Leistung unterbreitet wurde,
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* verbunden mit einer angemessenen Frist zur Annahme des
Angebots und

* einem Hinweis auf die beabsichtigte Kiindigung.

Bei diesem neuen Angebot reicht es, wenn Bezug auf das bereits
ausgesprochene Angebot genommen wird. Allerdings muss fur
die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich werden, dass das
ursprungliche Angebot auf Vertragsanpassung erneuert werden
soll und so eine letzte Chance zur Leistungsanpassung besteht.

Das Gesetz selbst sagt nicht, was als angemessene Frist an-
zusehen ist. Die ,Angemessenheit‘ bestimmt sich nach den
Umstanden des Einzelfalles. Eine angemessene Frist durfte
aber mindestens eine Woche betragen, damit man Zeit zum
Abwagen hat. Die Entscheidung der Verbraucherin oder des
Verbrauchers muss der Unternehmerin oder dem Unternehmer
bis zu dem in der Frist genannten Zeitpunkt vorliegen.

Nach erfolglosem Ablauf der Annahmefrist kann die Kiindigung
fristlos erfolgen. Nimmt die Verbraucherin oder der Verbrau-
cher das Angebot an, entfallt der Kindigungsgrund.

Auch bei dem erneuten Leistungsangebot und der
8 angekundigten Kundigung haben die Verbrauche-
WBVG  rinnen und Verbraucher die Méglichkeit — wie in § 8

WBVG geregelt — das Angebot ganz oder nur teil-
weise anzunehmen. Bei einer nur teilweisen Annahme ist zu
entscheiden, ob die Unternehmerin oder der Unternehmer
unter Berucksichtigung der nur teilweisen Leistungsanpassung
ihre bzw. seine vertraglichen Verpflichtungen in ausreichen-
dem Male erflllen kann. Es ist also zu prufen, ob durch den
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Umfang, in dem die Verbraucherin oder der Verbraucher das
Anpassungsangebot annimmt, fir die Unternehmerin oder den
Unternehmer eine Unzumutbarkeit, an dem Vertrag festzu-
halten, begriindet wird. Nur wenn dies zu bejahen ist, besteht
(weiterhin) ein Kiindigungsgrund.

IV.2.2.3. Ausschluss der Leistungsanpassung
vor Vertragsbeginn

Bereits bei Abschluss des Wohn- und Betreuungsvertrags
kann nach § 8 Absatz 4 WBVG vereinbart werden, dass in be-
stimmten Fallen die Pflicht der Unternehmerin oder des Unter-
nehmers zur Leistungsanpassung ausgeschlossen wird. Dies
kann z. B. dann der Fall sein, wenn die Unternehmerin oder
der Unternehmer Bewohnerinnen und Be-
wohner, die beatmet werden mussen, nicht
versorgen kann, weil sie/er nicht die erforder-
liche Ausstattung und das Personal dafir hat. Da es der Unter-
nehmerin oder dem Unternehmer nicht zugemutet werden
kann, fur einzelne Personen extra Personal einzustellen oder
kostenintensive Gerate zu stellen, kann in einem solchen Fall
ein Kundigungsrecht seitens der Unter-
nehmerin oder des Unternehmers nach ~ 12Abs. 1.3 Nr. 2b
§ 12 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 b) WBVG WBVG
gegeben sein.

Voraussetzung ist, dass

* bereits bei Vertragsschluss eine Leistungsanpassung in
einer gesonderten Vereinbarung ausgeschlossen wurde,
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* der in dem vereinbarten Anpassungsausschluss konkret be-
nannte Zustand eingetreten und

* eine fachgerechte Versorgung nicht mehr moglich ist.

Das Festhalten an dem Vertrag muss fur den Unternehmer zu-
satzlich unzumutbar sein, um eine Kindigung zu rechtfertigen.

Beispiel

Frau A. ist pflegebediirftig und seit Jahren starke Raucherin.
Bei Einzug in ihre Pflege-WG wurde in dem Vertrag ein An-
passungsausschluss vereinbart. In diesem ist u.a. auch dar-
gestellt, dass eine Dauerbeatmung nicht gewéhrleistet und der
Vertrag aus diesem Grund gekiindigt werden kann, wenn eine
Notwendigkeit zur Beatmung besteht. Bedauerlicherweise wur-
de bei Frau A. finf Jahre spéter die Lungenkrankheit COPD
festgestellt. Aufgrund ihrer Atemprobleme wird sie kiinftig beat-
met werden miissen, was die Einrichtung spétestens bei einer
Dauerbeatmung nicht mehr leisten kbnnen wird. Es besteht
dann ein Kundigungsrecht.

IV.2.2.4. Pflichtverletzung durch die Verbraucherin
oder den Verbraucher

—— Wenn zwei Vertragspartnerin-
nen oder Vertragspartner einen
gegenseitigen Vertrag schliel3en,
_ v A o sind nicht nur die darin vereinbar-
E “F= = 2 8 ten Rechte und Pflichten verbind-
| 0 rd n u n g - _{m = lich, sondern es gibt auch zahlrei-
e T - 5o -

: = | B che, eventuell nicht ausdriicklich
. geregelte Nebenpflichten. Dazu
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gehort z. B. eine Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Uberlasse-
nen Raumlichkeiten, die Einhaltung der Hausordnung, der an-
gemessene Umgang mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern
sowie Personal, strafbare Handlungen gegenuber Dritten etc.
Verstol3t eine Verbraucherin oder ein Verbraucher gegen diese
vertraglichen Pflichten schuldhaft so groblich, dass der Unter-
nehmerin oder dem Unternehmer deshalb die Fortsetzung des
Vertrages nicht mehr zugemutet werden
kann, besteht nach § 12 Absatz 1 Satz 3
Nr. 3 WBVG ein Kindigungsrecht.

12 Abs.1S.3Nr.3
WBVG

Voraussetzung ist allerdings,

* dass vertragliche Pflichten gegeben sind, die
* groblich verletzt wurden und dies
* schuldhaft erfolgt ist.

Die Pflichtverletzung muss als schwerwiegend und/oder
nachhaltig beurteilt werden konnen, um einen Kundigungs-
grund zu rechtfertigen.

Zusatzlich muss man den Verbraucherinnen und Verbrauchern
ein Verschulden vorwerfen kdnnen. Verschulden bedeutet, dass
jemand vorsatzlich oder fahrlassig gehandelt oder ein gebotenes
Handeln unterlassen hat. Personen, die krankheitsbedingt nicht
(mehr) eigenverantwortlich handeln und das Unrecht ihres Tuns
nicht begreifen kdnnen, handeln in der Regel nicht schuldhaft; sie
konnen fur ihr Tun nicht verantwortlich gemacht werden.

Auch hier gilt die Schranke der Zumutbarkeit der Vertragsfortset-
zung. Der Unternehmerin oder dem Unternehmer darf aufgrund
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der schuldhaft begangenen gréblichen Pflichtverletzung eine
Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden. Liegt
zwischen der groblichen Pflichtverletzung und der Kuindigung ein
langerer Zeitraum, so spricht das in der Regel dafir, dass die Ver-
tragsfortsetzung nicht unzumutbar ist, so dass die Unternehmerin
oder der Unternehmer nicht zu einer Kiindigung berechtigt ist.

Beispiel

Herr B. lebt in einer Einrichtung, hat keine Angehérigen und
ist angesichts seiner Pflegebedlirftigkeit zunehmend frustriert.
Dies &uBert sich durch wiederholte, teilweise massive Bean-
standungen hinsichtlich jeglicher Angebote. Als es wiederholt
dazu kommt, dass er sein Essen wegen angeblicher Unge-
nieBbarkeit an die Wand wirft, kiindigt ihm der Unternehmer.

Frau C. lebt in derselben Einrichtung, ist aber attestiert dement.
Von einem unbéndigen Bewegungsdrang angetrieben, hastet
sie immer wieder durch die Gange und rennt dabei auch immer
wieder Mitbewohnerinnen und Mitbewohner um, die mitunter
auch stiirzen. Spricht man sie darauf an, versteht sie das Pro-
blem nicht. Da sie nicht schuldhaft handelt, kann man keine
Kiindigung auf eine Pflichtverletzung begriinden. Es kénnte
aber sein, dass eine Kiindigungsmaéglichkeit nach § 12 Absatz
1 Satz 3 Nr. 2 b) besteht, weil sie sich fremdgefahrdend verhélt
und eine Versorgung in diesem Fall ausgeschlossen wurde.

Die Kindigung kann in Fallen schuldhaft verur-
12Abs. 4 gsachter groblicher Pflichtverletzung nach § 12 Ab-
WBVG satz 4 WBVG fristlos erfolgen und muss schrift-

lich erklart und begriindet werden.
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Bevollmachtigte, Be-
treuerinnen und Be-
treuer sind in ihrer
Eigenschaft als Vertre-
terinnen und Vertreter
der Verbraucherinnen
und Verbraucher juris-
tisch betrachtet deren
Erfullungsgehilfen gemal § 278 BGB die Vertragspflichten
betreffend. Kommt es nun dazu, dass diese Vertreterinnen und
Vertreter Vertragspflichten groblich schuldhaft verletzen, kann
der Vertrag der Verbraucherin oder des Verbrauchers deswe-
gen gekundigt werden. |hre Pflichtverletzung wird den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern entsprechend zugerechnet.
Man sollte demnach als bevollmachtigte Person, Betreuerin
oder Betreuer auch bei berechtigten Beanstandungen einen
angemessenen Ton wahren und sich in der Einrichtung ange-
messen verhalten, ohne auf die gegebenen Beschwerdemadg-
lichkeiten verzichten zu mussen.

Porgavolimacht —

2 .VoIImacht

Geburtsort

Herr D. ist inkontinent. Seine Vorlagen miissen sehr regel-
mélig gewechselt werden, weil er zu starken Hautausschla-
gen neigt. Seine bevollméchtigte Tochter stellt immer wieder
fest, dass er sehr lange in seiner nassen Vorlage liegt. Daher
Jrastet” sie nachvollziehbar aus, als es wieder einmal zu einer
schmerzhaften Hautreaktion bei ihrem Vater kommt, weil die
Haut zu lange mit Urin in Beriihrung war. Sie schreit die Pflege-
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kraft an, so dass diese sehr verstért ist. Da dies bereits schon
einmal vorgekommen ist, kiindigt die Unternehmerin mit dem
Hinweis, ihr Personal habe wegen der Bevollméchtigten Angst,
Herrn D. zu versorgen. Je nach Vorgeschichte und Sachverhalt
im Einzelfall kann die Kiindigung berechtigt sein.

IV.2.2.5. Zahlungsverzug der Verbraucherin oder
des Verbrauchers

Nach § 7 Absatz 2 WBVG ist es die Haupt-

leistungspflicht der Verbraucherin oder des

Verbrauchers, das vereinbarte Entgelt fur

die Leistungen der Unternehmerin oder des Unternehmers zu
bezahlen. Ein ,wichtiger Grund®, der zur

12Abs.1S.3Nr. 4 Kindigung berechtigt, liegt daher nach

WBVG § 12 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 WBVG auch
bei Zahlungsverzug vor.

Hier unterscheidet das Gesetz zwei Falle:
Die Verbraucherin oder der Verbraucher ist fur

* zwei aufeinanderfolgende Termine (in der Regel Uber zwei
Monate)

* mit der Entrichtung des Entgelts

* oder eines Teils des Entgelts, der das Entgelt flr einen Mo-
nat Ubersteigt, im Ruckstand.
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8015

50.67
90 .84
10.99
30.15
56.67
Q.99

30.95

20.67

9 Die Verbraucherin oder der Verbraucher ist mit Zahlungs-
verpflichtungen

* (Uber mehr als zwei Zahlungstermine (in der Regel Uber
mehr als zwei Monate)
* mit einem Betrag im Ruckstand

* der das Zweifache des Monatsentgelts erreicht
In beiden Fallen muss nach § 12 Absatz 3
Satz 1 WBVG vor dem Ausspruch einer Kin 12Abs. 3 8.1
digung ein Hinweis auf eine drohende Kundi WBVG
gung erfolgen und es muss der Verbraucherin
oder dem Verbraucher eine angemessene Frist zum Aus-

gleich der Zahlungsriuckstande gesetzt werden. Die Angemes-
senheit der Frist bestimmt sich nach dem Einzelfall

Bezieht sich der Zahlungsruckstand (auch)
auf das Entgelt fiir die Uberlassung des

12 Abs. 3 S. 2
Wohnraums (Mietanteil), entfallt das Kindi-
gungsrecht nach § 12 Absatz 3 Satz 2 WBVG,

a7 Bt

WBVG
wenn diese Ruckstande vorher ausgeglichen
-;*, 19 werden. Die Verbraucherin oder der Ver-
"‘\ - . - 0
l'\\x'-?{‘; braucher konnen also die Kindigung durch
3602
26970 Zahlung abwenden
528 o
1176‘1 8 Kundigt eine Unternehmerin oder ein
03
‘"3{; o4 Unternehmer wegen Zahlungsverzugs
03.3 . . .
738 und zieht die Verbraucherin oder der
24.62 .
33 7 Verbraucher nicht aus, muss die

Unternehmerin oder der Unternehmer
1+ auf Raumung klagen. Erfolgt eine
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Zahlung der Ruckstande innerhalb von zwei
12Abs.3S.3  Monaten nach Zustellung der Raumungsklage,
WBVG so wird die Kiindigung nach § 12 Absatz 3 Satz

3 WBVG unwirksam. Demnach ist auch hier ein
Abwenden des Verlustes des Versorgungsplatzes noch moglich.

Entsprechendes gilt, wenn eine offentliche Stelle wie z. B. das
Sozialamt die Zahlungsverpflichtung Gbernimmt. Die 6ffentliche
Stelle muss sich in diesem Fall gegenuber der Unternehmerin
oder dem Unternehmer zur Ubernahme des gesamten Ruick-
standes verpflichten. Als Verbraucherin oder Verbraucher ist
man also mehrfach geschitzt, wenn es darum geht, Zeit flr den
Ausgleich der Entgeltrickstande zu gewahren.

Die Kindigung wegen Zahlungsverzugs kann

* fristlos erfolgen. Sie muss stets
¢ schriftlich erklart und

* begrundet werden.

Hat die Verbraucherin oder der Verbraucher mehrere Ver-
trage geschlossen, so sind die Vorschriften auf jeden Vertrag
einzeln anwendbar.

IV.2.3. Nachweis von Leistungsersatz und
Ubernahme von Umzugskosten

Eine Kindigung des Wohn- und Betreuungsvertra-
13 ges durch die Unternehmerin oder den Unternehmer
WBVG hat erhebliche Auswirkungen fur die Verbraucherin-

nen und Verbraucher, die von der Versorgung abhan-
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gig sind. Fur den Fall einer
Kdndigung aus den vorher
benannten Grunden sieht das
WBVG daher in § 13 WBVG
Entlastungen flur die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher
vor. So erhalten sie z. B. in
bestimmten Fallen bei der
Suche nach anderen geeig-
neten Unterkunfts- und Ver- B
sorgungsangeboten Unter-

stiitzung sowie eine Ubernahme der Umzugskosten. Das
WBVG stellt hierbei darauf ab, in wessen Verantwortungsbe-
reich der Kundigungsgrund gefallen ist.

Hat die Verbraucherin oder der Verbraucher den Vertrag aus
wichtigem, vom Unternehmer zu vertretenden Grund fristlos
gekundigt, weil die Einhaltung der einmonatigen Kiundigungs-
frist nicht zuzumuten war, ist die Unternehmerin
oder der Unternehmer nach § 13 Absatz 1 WBVG
auf Verlangen der Verbraucherin oder des Ver-
brauchers hin

13 Abs. 1
WBVG

* zum Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu
zumutbaren Bedingungen verpflichtet.

* Daruber hinaus muss die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer die Umzugskosten in angemessenem Umfang Uber-
nehmen, wenn ein Vertrag tber die Uberlassung von Wohn-
raum gekundigt wird.
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Angemessen ist ein Leistungsersatz, wenn das Ersatzange-
bot nach Art und Umfang vergleichbar ist. Angemessener Leis-
tungsersatz bedeutet in diesem Sinne eine andere adaquate
Unterbringung in einer vergleichbaren Einrichtung. Zumutbare
Bedingungen liegen vor, wenn der Preis und bei Wohnraum
auch die Lage mit dem alten Angebot vergleichbar sind.

Von der Unternehmerin oder dem Unternehmer kann nur

der Nachweis des Leistungsersatzes verlangt werden, nicht
aber dartber hinaus auch Anstrengungen zum Abschluss des
neuen Vertrages. Nachweis bedeutet daher lediglich, dass
ein anderer Platz angeboten wird. Die Unternehmerin oder der
Unternehmer hat damit ihrer/seiner Pflicht aber Genlge ge-
tan. Ob die Verbraucherin oder der Verbraucher diesen dann
nehmen mochte, ist ihr bzw. ihm Uberlassen. EntschlieRen die
Verbraucherinnen und Verbraucher sich selbst zur Suche nach
Alternativen und verlangen daher keinen Nachweis eines Leis-
tungsersatzes von der Unternehmerin oder dem Unternehmer,
mussen diese einer solchen Pflicht auch nicht nachkommen.

Ferner konnen die Verbraucherinnen und Verbraucher die Er-
stattung der Kosten fir einen erforderlichen Umzug in einem
angemessenen Umfang verlangen. Die angemessenen
Umzugskosten sind die Kosten, die fur einen Umzug in raum-
licher Nahe bei einem typischen Umfang des Hausstandes
anfallen. Ob die Kosten angemessen sind, bestimmt sich

nach dem tatsachlichen Aufwand, insbesonde-
15Abs. 4 e danach, ob durch die Entfernung zum neuen
SGB XI Wohnquartier nicht unzumutbar hohere Kosten

entstehen. Ein mdglicher Anspruch auf Vermitt-
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lung einer anderen Wohn- und Pflegemdglichkeit bei schwer-
wiegenden Mangeln bei der Versorgung in einem Pflegeheim
nach dem Pflegeversicherungsgesetz gemal} § 115 Absatz 4
SGB Xl bleibt daneben bestehen.

Den Nachweis eines an-
gemessenen Leistungser-
satzes und die Erstattung
der Umzugskosten kon-
nen die Verbraucherinnen
und Verbraucher von der
Unternehmerin oder dem
Unternehmer aber nur
verlangen, wenn sie bzw.
er den Kundigungsgrund
auch zu vertreten hat. Das setzt voraus, dass die Unterneh-
merin oder den Unternehmer ein Verschulden trifft. Verschul-
den setzt Vorsatz oder Fahrlassigkeit voraus. Im Falle einer
schwerwiegenden Vertragsverletzung durch die Unternehmerin
oder den Unternehmer ist in der Regel ein Verschulden anzu-
nehmen. Dieses Verschulden des Unternehmens mussen die
Verbraucherinnen und Verbraucher im Streitfall nachweisen.

Beispiel

Frau E. kann aufgrund ihrer Arthritis in den Handen keine Gla-

ser und Tassen mehr halten oder sich selbst Getrdénke nehmen
und einschenken. Sie ist daher darauf angewiesen, dass ihr je-
mand beim Trinken behilflich ist. Da sie zusétzlich kognitiv ein-
geschrénkt ist, vergisst sie das Trinken h&ufig und auch, Dritte

um Unterstltzung zu bitten. lhre Tochter hat bereits mehrfach
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bemerkt, dass sie zu wenig trinkt und dies auch immer wieder
beanstandet. Mehrfach kam es auch schon zu gesundheitli-
chen Problemen. Als Frau E. das zweite Mal in einem Jahr ins
Krankenhaus kommt und dort eine Exsikkose festgestellt wird,
kiindigt die Tochter den Vertrag fristlos. Der Unternehmer ist in
diesem Fall auf Verlangen dazu verpflichtet, einen Leistungs-
ersatz nachzuweisen und Umzugskosten zu bernehmen.

Ein entsprechender Anspruch auf Nachweis eines angemes-
senen Leistungsersatzes sowie Ersatz der Umzugskosten
besteht gemal § 13 Absatz 2 WBVG auch im
folgenden Fall: Die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer kundigt den Vertrag, weil sie oder er den
Betrieb einstellt, wesentlich einschrankt oder in
seiner Art verandert, so dass die Vertragsfortsetzung fir sie
bzw. ihn eine unzumutbare Harte bedeuten wirde. Den Nach-
weis eines angemessenen Leistungsersatzes kann man auch
dann verlangen, wenn die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer bei Vorliegen mehrerer Vertrage nur deshalb kindigt, weil
ein anderer Vertrag geklndigt wird. Fur diesen Fall besteht ein
Anspruch auf Ersatz der Umzugskosten nur, wenn der Vertrag
uber die Nutzung des Wohnraums gekundigt wird.

13 Abs. 2
WBVG

Beispiel

Unternehmer F. kiindigt ein Vertragsverhéltnis liber Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen, weil er seinen Pflegedienst auf-
gibt. F. hatte sich zusammengetan mit Unternehmer G., der
barrierefreien Wohnraum angeboten hat. Der Vertrag (iber
die Anmietung des Wohnraums war zwingend mit dem Ver-
trag Uber die Pflege- und Betreuungsleistungen verbunden,
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so dass das WBVG Anwendung findet. Unternehmer G. kiin-
digt nach § 12 Absatz 5 Satz 2 WBVG sein Vertragsverhéltnis
ebenfalls unverziiglich, weil ihm ein Festhalten an dem Vertrag
nicht mehr zumutbar ist. Die betroffenen Verbraucherinnen
und Verbraucher kbnnen von F. den Nachweis eines angemes-
senen Leistungsersatzes — hier: Pflege- und Betreuung — for-
dern. Von G. kbnnen sie ebenfalls einen angemessenen Leis-
tungsersatz — hier: barrierefreien Wohnraum — verlangen.

Auch hier wird mit dieser Regelung berucksichtigt, dass ein
Abschluss mehrerer Vertrage mit einem oder mit mehreren
Unternehmerinnen oder Unternehmern maoglich ist. Hat ein
Verbraucher oder eine Verbraucherin wegen der Kundigung
mehrerer Vertrage gegen

Vertrag 1 .
3 mehrere Unternehmerinnen
/ - und Unternehmer Ansprlche
#‘ auf Nachweis von ange-

messenem Leistungsersatz
oder Erstattung der Umzugs-
kosten, so haften die Unter-
nehmerinnen und Unter-
nehmer ihnen gegenuber als
Gesamtschuldner. Damit

. haben die Verbraucherinnen
N 2293 B und Verbraucher

Vertrag 2

/ nach § 13 Ab- 13 Abs. 4
Vertrag 4 j | satz4 WBVG WBVG
=" die Mbglichkeit
/ zu entscheiden, ob sie die
== Anspriiche insgesamt bei nur
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einer Unternehmerin oder einem Unternehmer geltend machen
wollen oder aber getrennt bei den jeweiligen Unternehmerin-
nen und Unternehmern. Damit soll dem Umstand Rechnung
getragen werden, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher
ein ,Leistungspaket” eingekauft haben und die Verflechtung
der Vertrage in einer Kindigungssituation nicht zu ihren Lasten
gehen soll. Der Vorteil besteht darin, dass sie sich mit ihren
Anspruchen jeweils an die oder den ,richtigen® Vertragspartner
bzw. Vertragspartnerin wenden mussen, sondern sich die fur
sie ,beste Ansprechperson® aussuchen kdnnen. Als Gesamt-
schuldner mussen die verpflichteten Unternehmerinnen und
Unternehmer den Ausgleich untereinander selbst regeln.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben den Anspruch
auf Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes gemaf

§ 13 Absatz 3 WBVG bereits vor ihrer Erklarung
13 Abs. 3 der fristlosen Kindigung. So soll gewahrleistet
WBVG werden, dass sie ohne Angst vor personlichen und

wirtschaftlichen Nachteilen gesetzliche Rechte in
Anspruch nehmen kénnen und die Folgen der Vertragsbeen-
digung von der Verursacherin oder dem Verursacher getragen
werden.
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V. Hilfreiche Links und Adressen

Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
betreffend Hohe des Entgeltes (§ 7 WBVG), Minderung
(§ 10 WBVG) und Sicherheitsleistung (§ 14 WBVG).
www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/1.html

Schlichtungsbroschiire des BIVA-Pflegeschutzbundes
.Konflikte im Heim? Verbraucherschlichtung als Chance.”
Broschire und Online-Angebot unter
www.biva.de/streitschlichtung-im-heim/

Universalschlichtungsstelle des Bundes
Zentrum fUr Schlichtung e. V.

Stral3burger StralRe 8 | 77694 Kehl am Rhein
www.verbraucher-schlichter.de/

Landesrahmenvertrag NRW

Rahmenvertrag gemal} § 75 Abs. 1 SGB Xl zur Kurzzeitpflege
und vollstationaren Pflege als PDF:
www.biva.de/dokumente/gesetze/L andesrahmenvertrag-VS-NRW.pdf

BGH-Urteil von 2016 zur Zustimmung des Verbrau-
chers bei Entgelterhohung (AZ 11l ZR 279/15)
www.biva.de/bgh-veraenderungen-des-
heimentgelts-zustimmungspflichtig/

~Frankfurter” Tabelle bei Reiseman-
geln

NJW 1994, S. 1639; online z. B. unter:
www.tabelle.info/frankfurter_tabelle.html
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VI. Gesetzestexte

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)

vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2319)

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 12 G v. 30.11.2019 | 1948 Das Gesetz
wurde als Art. 1 des G v. 29.7.2009 | 2319 vom Bundestag beschlossen. Es
tritt gem. Art. 3 Satz 1 dieses G am 1.10.2009 in Kraft

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf einen Vertrag zwischen einem
Unternehmer und einem volljahrigen Verbraucher, in dem sich der Unter-
nehmer zur Uberlassung von Wohnraum und zur Erbringung von Pflege-
oder Betreuungsleistungen verpflichtet, die der Bewaltigung eines durch
Alter, Pflegebediirftigkeit oder Behinderung bedingten Hilfebedarfs dienen.
Unerheblich ist, ob die Pflege- oder Betreuungsleistungen nach den ver-
traglichen Vereinbarungen vom Unternehmer zur Verfligung gestellt oder
vorgehalten werden. Das Gesetz ist nicht anzuwenden, wenn der Vertrag
neben der Uberlassung von Wohnraum ausschlieRlich die Erbringung von
allgemeinen Unterstitzungsleistungen wie die Vermittlung von Pflege- oder
Betreuungsleistungen, Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung
oder Notrufdienste zum Gegenstand hat.

(2) Dieses Gesetz ist entsprechend anzuwenden, wenn die vom Unterneh-
mer geschuldeten Leistungen Gegenstand verschiedener Vertrage sind und

1. der Bestand des Vertrags Uber die Uberlassung von Wohnraum von dem
Bestand des Vertrags uber die Erbringung von Pflege- oder Betreuungs-
leistungen abhangig ist,

2. der Verbraucher an dem Vertrag tiber die Uberlassung von Wohnraum
nach den vertraglichen Vereinbarungen nicht unabhangig von dem Ver-
trag uUber die Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistungen festhal-
ten kann oder

3. der Unternehmer den Abschluss des Vertrags tber die Uberlassung von
Wohnraum von dem Abschluss des Vertrags Uber die Erbringung von
Pflege- oder Betreuungsleistungen tatsachlich abhangig macht.

Dies gilt auch, wenn in den Fallen des Satzes 1 die Leistungen von ver-
schiedenen Unternehmern geschuldet werden, es sei denn, diese sind
nicht rechtlich oder wirtschaftlich miteinander verbunden.
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§ 2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich
Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Vertrage Uber

1. Leistungen der Krankenhauser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtun-
gen im Sinne des § 107 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch,

2. Leistungen der Internate der Berufsbildungs- und Berufsférderungswerke,
3. Leistungen im Sinne des § 41 des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

4. Leistungen, die im Rahmen von Kur- oder Erholungsaufenthalten er-
bracht werden.

§ 3 Informationspflichten vor Vertragsschluss

(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von des-
sen Vertragserklarung in Textform und in leicht verstandlicher Sprache Uber
sein allgemeines Leistungsangebot und Uber den wesentlichen Inhalt sei-
ner fiir den Verbraucher in Betracht kommenden Leistungen zu informieren.

(2) Zur Information des Unternehmers Uber sein allgemeines Leistungsan-
gebot gehort die Darstellung

1. der Ausstattung und Lage des Gebaudes, in dem sich der Wohnraum
befindet, sowie der dem gemeinschaftlichen Gebrauch dienenden An-
lagen und Einrichtungen, zu denen der Verbraucher Zugang hat, und
gegebenenfalls ihrer Nutzungsbedingungen,

2. der darin enthaltenen Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang,

3. der Ergebnisse der Qualitatsprifungen, soweit sie nach § 115 Absatz 1a
Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch oder nach landesrechtlichen
Vorschriften zu verdéffentlichen sind.

(3) Zur Information Uber die fur den Verbraucher in Betracht kommenden
Leistungen gehort die Darstellung

1. des Wohnraums, der Pflege- oder Betreuungsleistungen, gegebenenfalls
der Verpflegung als Teil der Betreuungsleistungen sowie der einzelnen
weiteren Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang,

2. des den Pflege- oder Betreuungsleistungen zugrunde liegenden Leis-
tungskonzepts,

3. der fir die in Nummer 1 benannten Leistungen jeweils zu zahlenden Ent-
gelte, der nach § 82 Absatz 3 und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
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gesondert berechenbaren Investitionskosten sowie des Gesamtentgelts,
4. der Voraussetzungen fir mégliche Leistungs- und Entgeltveranderungen,

5. des Umfangs und der Folgen eines Ausschlusses der Angebotspflicht
nach § 8 Absatz 4, wenn ein solcher Ausschluss vereinbart werden soll.

Die Darstellung nach Satz 1 Nummer 5 muss in hervorgehobener Form
erfolgen.

(4) Erfullt der Unternehmer seine Informationspflichten nach den Absatzen
1 bis 3 nicht, ist § 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Wei-
tergehende zivilrechtliche Anspriiche des Verbrauchers bleiben unberthrt.

(5) Die sich aus anderen Gesetzen ergebenden Informationspflichten blei-
ben unberihrt.

§ 4 Vertragsschluss und Vertragsdauer

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Vereinbarung
einer Befristung ist zulassig, wenn die Befristung den Interessen des Ver-
brauchers nicht widerspricht. Ist die vereinbarte Befristung nach Satz 2 un-
zulassig, gilt der Vertrag fur unbestimmte Zeit, sofern nicht der Verbraucher
seinen entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen nach Ende
der vereinbarten Vertragsdauer dem Unternehmer erklart.

(2) War der Verbraucher bei Abschluss des Vertrags geschaftsunfahig, so
hangt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung eines Bevoll-
machtigten oder Betreuers ab. § 108 Absatz 2 des Biirgerlichen Gesetz-
buchs ist entsprechend anzuwenden. In Ansehung einer bereits bewirkten
Leistung und deren Gegenleistung gilt der Vertrag als wirksam geschlos-
sen. Solange der Vertrag nicht wirksam geschlossen worden ist, kann der
Unternehmer das Vertragsverhaltnis nur aus wichtigem Grund fir geldst
erklaren; die §§ 12 und 13 Absatz 2 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Mit dem Tod des Verbrauchers endet das Vertragsverhaltnis zwischen
ihm und dem Unternehmer. Die vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich
der Behandlung des in den Raumen oder in Verwahrung des Unterneh-
mers befindlichen Nachlasses des Verbrauchers bleiben wirksam. Eine
Fortgeltung des Vertrags kann fiir die Uberlassung des Wohnraums gegen
Fortzahlung der darauf entfallenden Entgeltbestandteile vereinbart werden,
soweit ein Zeitraum von zwei Wochen nach dem Sterbetag des Verbrau-
chers nicht Uberschritten wird. In diesen Fallen ermaRigt sich das geschul-
dete Entgelt um den Wert der ersparten Aufwendungen des Unternehmers.
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§ 5 Wechsel der Vertragsparteien

(1) Mit Personen, die mit dem Verbraucher einen auf Dauer angelegten ge-
meinsamen Haushalt fihren und nicht Vertragspartner des Unternehmers
hinsichtlich der Uberlassung des Wohnraums sind, wird das Vertragsver-
héltnis beim Tod des Verbrauchers hinsichtlich der Uberlassung des Wohn-
raums gegen Zahlung der darauf entfallenden Entgeltbestandteile bis zum
Ablauf des dritten Kalendermonats nach dem Sterbetag des Verbrauchers
fortgesetzt. Erklaren Personen, mit denen das Vertragsverhaltnis fortge-
setzt wurde, innerhalb von vier Wochen nach dem Sterbetag des Verbrau-
chers dem Unternehmer, dass sie das Vertragsverhaltnis nicht fortsetzen
wollen, gilt die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses als nicht erfolgt. Ist
das Vertragsverhaltnis mit mehreren Personen fortgesetzt worden, so kann
jeder die Erklarung fur sich abgeben.

(2) Wird der Gberlassene Wohnraum nach Beginn des Vertragsverhaltnis-
ses von dem Unternehmer an einen Dritten verauf3ert, gelten fir die Rechte
und Pflichten des Erwerbers hinsichtlich der Uberlassung des Wohnraums
die §§ 566 bis 567b des Birgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

§ 6 Schriftform und Vertragsinhalt

(1) Der Vertrag ist schriftlich abzuschlieRen. Der Abschluss des Vertrags in
elektronischer Form ist ausgeschlossen. Der Unternehmer hat dem Ver-
braucher eine Ausfertigung des Vertrags auszuhandigen.

(2) Wird der Vertrag nicht in schriftlicher Form geschlossen, sind zu Lasten
des Verbrauchers von den gesetzlichen Regelungen abweichende Ver-
einbarungen unwirksam, auch wenn sie durch andere Vorschriften dieses
Gesetzes zugelassen werden; im Ubrigen bleibt der Vertrag wirksam. Der
Verbraucher kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen. Ist der schriftliche Vertragsschluss im Interesse des Verbrauchers
unterblieben, insbesondere weil zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses beim
Verbraucher Griinde vorlagen, die ihn an der schriftlichen Abgabe seiner
Vertragserklarung hinderten, muss der schriftliche Vertragsschluss unver-
zuglich nachgeholt werden.

(3) Der Vertrag muss mindestens

1. die Leistungen des Unternehmers nach Art, Inhalt und Umfang einzeln
beschreiben,

2. die fur diese Leistungen jeweils zu zahlenden Entgelte, getrennt nach
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Uberlassung des Wohnraums, Pflege- oder Betreuungsleistungen, ge-
gebenenfalls Verpflegung als Teil der Betreuungsleistungen sowie den
einzelnen weiteren Leistungen, die nach § 82 Absatz 3 und 4 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch gesondert berechenbaren Investitionskosten
und das Gesamtentgelt angeben,

3. die Informationen des Unternehmers nach § 3 als Vertragsgrundlage
benennen und mdgliche Abweichungen von den vorvertraglichen Infor-
mationen gesondert kenntlich machen,

4. die Informationen nach § 36 Absatz 1 des Verbraucherstreitbeilegungs-
gesetzes vom 19. Februar 2016 (BGBI. | S. 254) geben; dies gilt auch,
wenn der Unternehmer keine Webseite unterhalt oder keine Allgemeinen
Geschaftsbedingungen verwendet.

§ 7 Leistungspflichten

(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, dem Verbraucher den Wohnraum in
einem zum vertragsgemalfen Gebrauch geeigneten Zustand zu Uberlassen
und wahrend der vereinbarten Vertragsdauer in diesem Zustand zu erhalten
sowie die vertraglich vereinbarten Pflege- oder Betreuungsleistungen nach
dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse zu erbringen.

(2) Der Verbraucher hat das vereinbarte Entgelt zu zahlen, soweit dieses
insgesamt und nach seinen Bestandteilen im Verhaltnis zu den Leistun-
gen angemessen ist. In Vertragen mit Verbrauchern, die Leistungen nach
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, gilt die aufgrund
der Bestimmungen des Siebten und Achten Kapitels des Elften Buches
Sozialgesetzbuch festgelegte Hohe des Entgelts als vereinbart und ange-
messen. In Vertragen mit Verbrauchern, denen Hilfe in Einrichtungen nach
dem Zwolften Buch Sozialgesetzbuch gewahrt wird, gilt die aufgrund des
Zehnten Kapitels des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch festgelegte Hohe
des Entgelts als vereinbart und angemessen. In Vertragen mit Verbrau-
chern, die Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in
Anspruch nehmen, gilt die aufgrund der Bestimmungen des Teils 2 Kapitel
8 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch festgelegte Hohe des Entgelts flr
diese Leistungen als vereinbart und angemessen.

(3) Der Unternehmer hat das Entgelt sowie die Entgeltbestandteile fir die
Verbraucher nach einheitlichen Grundsatzen zu bemessen. Eine Differenzie-
rung ist zulassig, soweit eine 6ffentliche Férderung von betriebsnotwendigen
Investitionsaufwendungen nur fiir einen Teil der Einrichtung erfolgt ist. Sie ist
auch insofern zulassig, als Vergiitungsvereinbarungen nach dem Zehnten
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Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch Uber Investitionsbetrage oder
gesondert berechenbare Investitionskosten getroffen worden sind.

(4) Werden Leistungen unmittelbar zu Lasten eines Sozialleistungstragers
erbracht, ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher unverzuglich
schriftlich unter Mitteilung des Kostenanteils hierauf hinzuweisen.

(5) Soweit der Verbraucher langer als drei Tage abwesend ist, muss sich
der Unternehmer den Wert der dadurch ersparten Aufwendungen auf
seinen Entgeltanspruch anrechnen lassen. Im Vertrag kann eine Pau-
schalierung des Anrechnungsbetrags vereinbart werden. In Vertragen mit
Verbrauchern, die Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch in
Anspruch nehmen, ergibt sich die Héhe des Anrechnungsbetrags aus den
in § 87a Absatz 1 Satz 7 des Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten
Vereinbarungen.

§ 8 Vertragsanpassung bei Anderung des Pflege- oder
Betreuungsbedarfs

(1) Andert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf des Verbrauchers, muss
der Unternehmer eine entsprechende Anpassung der Leistungen anbie-
ten. Der Verbraucher kann das Angebot auch teilweise annehmen. Die
Leistungspflicht des Unternehmers und das vom Verbraucher zu zahlende
angemessene Entgelt erhdhen oder verringern sich in dem Umfang, in dem
der Verbraucher das Angebot angenommen hat.

(2) In Vertragen mit Verbrauchern, die Leistungen nach dem Elften Buch
Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen oder denen Hilfe in Einrichtungen
nach dem Zwolften Buch Sozialgesetzbuch gewahrt wird, ist der Unter-
nehmer berechtigt, bei einer Anderung des Pflege- oder Betreuungsbedarfs
des Verbrauchers den Vertrag nach MaRRgabe des Absatzes 1 Satz 3 durch
einseitige Erklarung anzupassen. Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Unternehmer hat das Angebot zur Anpassung des Vertrags dem
Verbraucher durch Gegenuberstellung der bisherigen und der angebotenen
Leistungen sowie der daflr jeweils zu entrichtenden Entgelte schriftlich dar-
zustellen und zu begrinden.

(4) Der Unternehmer kann die Pflicht, eine Anpassung anzubieten, durch
gesonderte Vereinbarung mit dem Verbraucher bei Vertragsschluss ganz
oder teilweise ausschlielen. Der Ausschluss ist nur wirksam, soweit der

Unternehmer unter Beriicksichtigung des dem Vertrag zugrunde gelegten
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Leistungskonzepts daran ein berechtigtes Interesse hat und dieses in der
Vereinbarung begriindet. Die Belange von Menschen mit Behinderungen
sind besonders zu bericksichtigen. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.

§ 9 Entgelterh6hung bei Anderung der Berechnungs-
grundlage

(1) Der Unternehmer kann eine Erhdhung des Entgelts verlangen, wenn
sich die bisherige Berechnungsgrundlage verandert. Neben dem erhdhten
Entgelt muss auch die Erhdhung selbst angemessen sein. Satz 2 gilt nicht
fur die in § 7 Absatz 2 Satz 2 bis 4 genannten Falle. Entgelterhdhungen
aufgrund von Investitionsaufwendungen sind nur zulassig, soweit sie nach
der Art des Betriebs notwendig sind und nicht durch 6ffentliche Férderung
gedeckt werden.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die beabsichtigte Erhdhung des
Entgelts schriftlich mitzuteilen und zu begriinden. Aus der Mitteilung muss der
Zeitpunkt hervorgehen, zu dem der Unternehmer die Erhéhung des Entgelts
verlangt. In der Begriindung muss er unter Angabe des Umlagemalstabs die
Positionen benennen, fir die sich durch die veranderte Berechnungsgrund-
lage Kostensteigerungen ergeben, und die bisherigen Entgeltbestandteile den
vorgesehenen neuen Entgeltbestandteilen gegentberstellen. Der Verbraucher
schuldet das erhohte Entgelt frihestens vier Wochen nach Zugang des hinrei-
chend begrundeten Erhdhungsverlangens. Der Verbraucher muss rechtzeitig
Gelegenheit erhalten, die Angaben des Unternehmers durch Einsichtnahme in
die Kalkulationsunterlagen zu Uberpriifen.

§ 10 Nichtleistung oder Schlechtleistung

(1) Erbringt der Unternehmer die vertraglichen Leistungen ganz oder
teilweise nicht oder weisen sie nicht unerhebliche Mangel auf, kann der
Verbraucher unbeschadet weitergehender zivilrechtlicher Anspriiche bis zu
sechs Monate rickwirkend eine angemessene Kurzung des vereinbarten
Entgelts verlangen.

(2) Zeigt sich wahrend der Vertragsdauer ein Mangel des Wohnraums oder
wird eine MaRnahme zum Schutz des Wohnraums gegen eine nicht vorher-
gesehene Gefahr erforderlich, so hat der Verbraucher dies dem Unterneh-
mer unverzuglich anzuzeigen.
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(3) Soweit der Unternehmer infolge einer schuldhaften Unterlassung der
Anzeige nach Absatz 2 nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Verbraucher
nicht berechtigt, sein Kiirzungsrecht nach Absatz 1 geltend zu machen.

(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit nach § 115 Absatz 3 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch wegen desselben Sachverhalts ein Kirzungsbe-
trag vereinbart oder festgesetzt worden ist.

(5) Bei Verbrauchern, denen Hilfe in Einrichtungen nach dem Zwdlften
Buch Sozialgesetzbuch gewahrt wird, steht der Kiirzungsbetrag nach
Absatz 1 bis zur Hohe der erbrachten Leistungen vorrangig dem Trager
der Sozialhilfe zu. Verbrauchern, die Leistungen nach dem Elften Buch
Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, steht der Kirzungsbetrag bis zur
Hoéhe ihres Eigenanteils selbst zu; ein Uberschielender Betrag ist an die
Pflegekasse auszuzahlen. Bei Verbrauchern, die Leistungen nach Teil 2
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, steht der
Kurzungsbetrag nach Absatz 1 bis zur Hhe der erbrachten Leistungen
vorrangig dem Trager der Eingliederungshilfe zu.

§ 11 Kiindigung durch den Verbraucher

(1) Der Verbraucher kann den Vertrag spatestens am dritten Werktag eines
Kalendermonats zum Ablauf desselben Monats schriftlich kiindigen. Bei
einer Erh6hung des Entgelts ist eine Klindigung jederzeit zu dem Zeitpunkt
moglich, zu dem der Unternehmer die Erhéhung des Entgelts verlangt. In
den Fallen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 kann der Verbrau-
cher nur alle Vertrage einheitlich kiindigen. Bei Vertragen im Sinne des § 1
Absatz 2 Satz 2 hat der Verbraucher die Kindigung dann gegeniber allen
Unternehmern zu erklaren.

(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhaltnisses
kann der Verbraucher jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Wird
dem Verbraucher erst nach Beginn des Vertragsverhaltnisses eine Ausferti-
gung des Vertrags ausgehandigt, kann der Verbraucher auch noch bis zum
Ablauf von zwei Wochen nach der Aushandigung kiindigen.

(3) Der Verbraucher kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen, wenn ihm die Fortsetzung des
Vertrags bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist nicht zuzumuten ist.

(4) Die Absatze 2 und 3 sind in den Fallen des § 1 Absatz 2 auf jeden der
Vertrage gesondert anzuwenden. Kann der Verbraucher hiernach einen Ver-
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trag kiindigen, ist er auch zur Kiindigung der anderen Vertrage berechtigt. Er
hat dann die Kiindigung einheitlich fiir alle Vertrage und zu demselben Zeit-
punkt zu erklaren. Bei Vertragen im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 2 hat der
Verbraucher die Kiindigung gegentiber allen Unternehmern zu erklaren.

(5) Kiindigt der Unternehmer in den Fallen des § 1 Absatz 2 einen Vertrag,
kann der Verbraucher zu demselben Zeitpunkt alle anderen Vertrage kindi-
gen. Die Kiindigung muss unverzuglich nach Zugang der Kiindigungserkla-
rung des Unternehmers erfolgen. Absatz 4 Satz 3 und 4 ist entsprechend
anzuwenden.

§ 12 Kiindigung durch den Unternehmer

(1) Der Unternehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen.
Die Kiindigung bedarf der Schriftform und ist zu begriinden. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. der Unternehmer den Betrieb einstellt, wesentlich einschrankt oder in
seiner Art verandert und die Fortsetzung des Vertrags fiir den Unterneh-
mer eine unzumutbare Harte bedeuten wirde,

2. der Unternehmer eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung
nicht erbringen kann, weil

a) der Verbraucher eine vom Unternehmer angebotene An-
passung der Leistungen nach § 8 Absatz 1 nicht annimmt oder

b) der Unternehmer eine Anpassung der Leistungen aufgrund
eines Ausschlusses nach § 8 Absatz 4 nicht anbietet

und dem Unternehmer deshalb ein Festhalten an dem
Vertrag nicht zumutbar ist,

3. der Verbraucher seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gréblich ver-
letzt, dass dem Unternehmer die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr
zugemutet werden kann, oder

4. der Verbraucher

a) fur zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung
des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, der das Entgelt
fur einen Monat Ubersteigt, im Verzug ist oder

b) in einem Zeitraum, der sich tGber mehr als zwei Termine
' erstreckt, mit der Entrichtung des Entgelts in Hohe eines
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Betrags in Verzug gekommen ist, der das Entgelt fir zwei
Monate erreicht.

Eine Kundigung des Vertrags zum Zwecke der Erhdhung des Entgelts ist
ausgeschlossen.

(2) Der Unternehmer kann aus dem Grund des Absatzes 1 Satz 3 Nummer
2 Buchstabe a nur kiindigen, wenn er zuvor dem Verbraucher gegentber
sein Angebot nach § 8 Absatz 1 Satz 1 unter Bestimmung einer angemes-
senen Annahmefrist und unter Hinweis auf die beabsichtigte Kiindigung
erneuert hat und der Kiindigungsgrund durch eine Annahme des Verbrau-
chers im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 2 nicht entfallen ist.

(3) Der Unternehmer kann aus dem Grund des Absatzes 1 Satz 3 Nummer
4 nur kiindigen, wenn er zuvor dem Verbraucher unter Hinweis auf die be-
absichtigte Kiindigung erfolglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt
hat. Ist der Verbraucher in den Fallen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 4 mit
der Entrichtung des Entgelts fiir die Uberlassung von Wohnraum in Riick-
stand geraten, ist die Kindigung ausgeschlossen, wenn der Unternehmer
vorher befriedigt wird. Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Unterneh-
mer bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshangigkeit
des Raumungsanspruchs hinsichtlich des falligen Entgelts befriedigt wird
oder eine offentliche Stelle sich zur Befriedigung verpflichtet.

(4) In den Fallen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 bis 4 kann der Unter-
nehmer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Im Ubrigen ist
eine Kindigung bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf
des nachsten Monats zulassig.

(5) Die Absatze 1 bis 4 sind in den Fallen des § 1 Absatz 2 auf jeden der
Vertrage gesondert anzuwenden. Der Unternehmer kann in den Fallen des
§ 1 Absatz 2 einen Vertrag auch dann kiindigen, wenn ein anderer Vertrag
gekundigt wird und ihm deshalb ein Festhalten an dem Vertrag unter Be-
rucksichtigung der berechtigten Interessen des Verbrauchers nicht zumut-
bar ist. Er kann sein Kiindigungsrecht nur unverzuglich nach Kenntnis von
der Kiuindigung des anderen Vertrags auslUben. Dies gilt unabhangig davon,
ob die Kindigung des anderen Vertrags durch ihn, einen anderen Unter-
nehmer oder durch den Verbraucher erfolgt ist.

§ 13 Nachweis von Leistungsersatz und Ubernahme von
Umzugskosten

(1) Hat der Verbraucher nach § 11 Absatz 3 Satz 1 aufgrund eines vom
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Unternehmer zu vertretenden Kindigungsgrundes gekiindigt, ist der Unter-
nehmer dem Verbraucher auf dessen Verlangen zum Nachweis eines
angemessenen Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen und zur
Ubernahme der Umzugskosten in angemessenem Umfang verpflichtet.

§ 115 Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberihrt.

(2) Hat der Unternehmer nach § 12 Absatz 1 Satz 1 aus den Griinden des
§ 12 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 oder nach § 12 Absatz 5 gekindigt, so hat
er dem Verbraucher auf dessen Verlangen einen angemessenen Leis-
tungsersatz zu zumutbaren Bedingungen nachzuweisen. In den Fallen des
§ 12 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 hat der Unternehmer auch die Kosten des
Umzugs in angemessenem Umfang zu tragen.

(3) Der Verbraucher kann den Nachweis eines angemessenen Leistungs-
ersatzes zu zumutbaren Bedingungen nach Absatz 1 auch dann verlangen,
wenn er noch nicht geklindigt hat.

(4) Wird in den Fallen des § 1 Absatz 2 ein Vertrag gekiindigt, gelten die
Absatze 1 bis 3 entsprechend. Der Unternehmer hat die Kosten des Um-
zugs in angemessenem Umfang nur zu tragen, wenn ein Vertrag Gber die
Uberlassung von Wohnraum gekiindigt wird. Werden mehrere Vertrage
gekundigt, kann der Verbraucher den Nachweis eines angemessenen Leis-
tungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen und unter der Voraussetzung
des Satzes 2 auch die Ubernahme der Umzugskosten von jedem Unter-
nehmer fordern, dessen Vertrag gekiindigt ist. Die Unternehmer haften als
Gesamtschuldner.

§ 14 Sicherheitsleistungen

(1) Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Sicherheiten fiir die Er-
fullung seiner Pflichten aus dem Vertrag verlangen, wenn dies im Vertrag
vereinbart ist. Die Sicherheiten dirfen das Doppelte des auf einen Monat
entfallenden Entgelts nicht Gibersteigen. Auf Verlangen des Verbrauchers
kénnen die Sicherheiten auch durch eine Garantie oder ein sonstiges
Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Ge-
schaftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers oder einer
offentlich-rechtlichen Korperschaft geleistet werden.

(2) In den Fallen des § 1 Absatz 2 gilt Absatz 1 mit der MalRgabe, dass der
Unternehmer von dem Verbraucher fiir die Erflllung seiner Pflichten aus
dem Vertrag nur Sicherheiten verlangen kann, soweit der Vertrag die Uber-
lassung von Wohnraum betrifft.
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(3) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so kann diese in drei
gleichen monatlichen Teilleistungen erbracht werden. Die erste Teilleistung ist
zu Beginn des Vertragsverhaltnisses fallig. Der Unternehmer hat die Geld-
summe von seinem Vermdgen getrennt fir jeden Verbraucher einzeln bei
einem Kreditinstitut zu dem fiir Spareinlagen mit dreimonatiger Kiindigungs-
frist marktiiblichen Zinssatz anzulegen. Die Zinsen stehen, auch soweit ein
hoherer Zinssatz erzielt wird, dem Verbraucher zu und erhdéhen die Sicherheit.

(4) Von Verbrauchern, die Leistungen nach den §§ 42 und 43 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, oder Verbrauchern, denen
Hilfe in Einrichtungen nach dem Zwdlften Buch Sozialgesetzbuch gewahrt
wird, kann der Unternehmer keine Sicherheiten nach Absatz 1 verlangen.
Von Verbrauchern, die Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des
Zwolften Buches Sozialgesetzbuch erhalten und in einer besonderen Wohn-
form nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 des Zwdlften Buches
Sozialgesetzbuch leben, kann der Unternehmer keine Sicherheiten nach
Absatz 1 verlangen, wenn das fiir die Uberlassung von Wohnraum geschul-
dete Entgelt durch Direktzahlung des Sozialhilfetrédgers an den Unternehmer
geleistet wird. Von Verbrauchern, die Leistungen im Sinne des § 36 Absatz 1
Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, kann der
Unternehmer nur fir die Erfiillung der die Uberlassung von Wohnraum be-
treffenden Pflichten aus dem Vertrag Sicherheiten verlangen.

§ 15 Besondere Bestimmungen bei Bezug von
Sozialleistungen

(1) In Vertragen mit Verbrauchern, die Leistungen nach dem Elften Buch
Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, missen die Vereinbarungen den
Regelungen des Siebten und Achten Kapitels des Elften Buches Sozialge-
setzbuch sowie den aufgrund des Siebten und Achten Kapitels des Elften
Buches Sozialgesetzbuch getroffenen Regelungen entsprechen. Vereinba-
rungen, die diesen Regelungen nicht entsprechen, sind unwirksam.

(2) In Vertragen mit Verbrauchern, die Leistungen nach dem Zwdlften Buch
Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, missen die Vereinbarungen den auf-
grund des Zehnten Kapitels des Zwoélften Buches Sozialgesetzbuch getroffe-
nen Regelungen entsprechen. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(3) In Vertragen mit Verbrauchern, die Leistungen nach Teil 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, missen die Vereinbarun-
gen den aufgrund des Teils 2 Kapitel 8 des Neunten Buches Sozialgesetz-
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buch getroffenen Regelungen entsprechen. Absatz 1 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden.

§ 16 Unwirksamkeit abweichender Vereinbarungen

Von den Vorschriften dieses Gesetzes zum Nachteil des Verbrauchers ab-
weichende Vereinbarungen sind unwirksam.

§ 17 Ubergangsvorschriften

(1) Auf Heimvertrédge im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 des Heimgesetzes,
die vor dem 1. Oktober 2009 geschlossenen worden sind, sind bis zum 30.
April 2010 die §§ 5 bis 9 und 14 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 4, 7 und 8 des
Heimgesetzes in ihrer bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung an-
zuwenden. Ab dem 1. Mai 2010 richten sich die Rechte und Pflichten aus
den in Satz 1 genannten Vertragen nach diesem Gesetz. Der Unternehmer
hat den Verbraucher vor der erforderlichen schriftlichen Anpassung eines
Vertrags in entsprechender Anwendung des § 3 zu informieren.

(2) Auf die bis zum 30. September 2009 geschlossenen Vertrage, die keine
Heimvertrage im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 des Heimgesetzes sind, ist
dieses Gesetz nicht anzuwenden.

(3) § 6 Absatz 3 Nummer 4 gilt nur fir nach dem 31. Marz 2016 geschlos-
sene Vertrage.

SGB Xl Elftes Buch Sozialgesetzbuch (Auszuge)

§ 72 Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag

(1) Die Pflegekassen durfen ambulante und stationare Pflege nur durch
Pflegeeinrichtungen gewahren, mit denen ein Versorgungsvertrag besteht
(zugelassene Pflegeeinrichtungen). In dem Versorgungsvertrag sind Art,
Inhalt und Umfang der allgemeinen Pflegeleistungen (§ 84 Abs. 4) festzu-
legen, die von der Pflegeeinrichtung wahrend der Dauer des Vertrages flir
die Versicherten zu erbringen sind (Versorgungsauftrag).

(2) Der Versorgungsvertrag wird zwischen dem Trager der Pflegeeinrich-
tung oder einer vertretungsberechtigten Vereinigung gleicher Trager und
den Landesverbanden der Pflegekassen im Einvernehmen mit den Uber-
ortlichen Tragern der Sozialhilfe im Land abgeschlossen, soweit nicht nach
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Landesrecht der ortliche Trager fir die Pflegeeinrichtung zustandig ist; fur
mehrere oder alle selbstandig wirtschaftenden Einrichtungen (§ 71 Abs. 1
und 2) einschlieBlich fir einzelne, eingestreute Pflegeplatze eines Pflege-
einrichtungstragers, die vor Ort organisatorisch miteinander verbunden sind,
kann, insbesondere zur Sicherstellung einer quartiersnahen Unterstitzung
zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen, ein einheitlicher Versor-
gungsvertrag (Gesamtversorgungsvertrag) geschlossen werden. Er ist fir die
Pflegeeinrichtung und fir alle Pflegekassen im Inland unmittelbar verbindlich.
Bei Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a sind bereits vorliegende Ver-
einbarungen aus der Durchfiihrung des Modellvorhabens zur Erprobung von
Leistungen der hauslichen Betreuung durch Betreuungsdienste zu beachten.

(3) Versorgungsvertrage durfen nur mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen
werden, die

1. den Anforderungen des § 71 genligen,

2. die Gewahr fur eine leistungsfahige und wirtschaftliche pflegerische Ver-
sorgung bieten sowie eine in Pflegeeinrichtungen ortsiibliche Arbeitsvergi-
tung an ihre Beschaftigten zahlen, soweit diese nicht von einer Verordnung
Uber Mindestentgeltsatze aufgrund des Gesetzes liber zwingende Arbeits-
bedingungen flr grenziiberschreitend entsandte und fiir regelmafig im
Inland beschéaftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz) erfasst sind,

3. sich verpflichten, nach MafRgabe der Vereinbarungen nach § 113 einrich-
tungsintern ein Qualitdtsmanagement einzufiihren und weiterzuentwickeln,

4. sich verpflichten, alle Expertenstandards nach § 113a anzuwenden,

5. sich verpflichten, die ordnungsgemafle Durchflihrung von Qualitatspru-
fungen zu ermoglichen;

ein Anspruch auf Abschlul? eines Versorgungsvertrages besteht, soweit und
solange die Pflegeeinrichtung diese Voraussetzungen erfiillt. Bei notwen-
diger Auswahl zwischen mehreren geeigneten Pflegeeinrichtungen sollen
die Versorgungsvertrage vorrangig mit freigemeinnutzigen und privaten
Tragern abgeschlossen werden. Bei ambulanten Pflegediensten ist in den
Versorgungsvertragen der Einzugsbereich festzulegen, in dem die Leistun-
gen zu erbringen sind.

(4) Mit Abschluly des Versorgungsvertrages wird die Pflegeeinrichtung fur
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die Dauer des Vertrages zur pflegerischen Versorgung der Versicherten zu-
gelassen. Die zugelassene Pflegeeinrichtung ist im Rahmen ihres Versor-
gungsauftrages zur pflegerischen Versorgung der Versicherten verpflichtet;
dazu gehdrt bei ambulanten Pflegediensten auch die Durchfiihrung von
Beratungseinsatzen nach § 37 Absatz 3 auf Anforderung des Pflegebedirf-
tigen. Die Pflegekassen sind verpflichtet, die Leistungen der Pflegeeinrich-
tung nach Maligabe des Achten Kapitels zu verguten.

(5) (aufgehoben)

§ 75 Rahmenvertrage, Bundesempfehlungen und
-vereinbarungen uber die pflegerische Versorgung

(1) Die Landesverbande der Pflegekassen schlieRen unter Beteiligung des
Medizinischen Dienstes sowie des Verbandes der privaten Krankenver-
sicherung e. V. im Land mit den Vereinigungen der Trager der ambulanten
oder stationaren Pflegeeinrichtungen im Land gemeinsam und einheitlich
Rahmenvertrage mit dem Ziel, eine wirksame und wirtschaftliche pflegeri-
sche Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Fir Pflegeeinrichtungen,
die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft des offentlichen Rechts oder
einem sonstigen freigemeinniitzigen Trager zuzuordnen sind, kénnen die
Rahmenvertrage auch von der Kirche oder Religionsgemeinschaft oder
von dem Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem die Pflegeein-
richtung angehort. Bei Rahmenvertragen iber ambulante Pflege sind die
Arbeitsgemeinschaften der ortlichen Trager der Sozialhilfe, bei Rahmenver-
tragen Uber stationare Pflege die Uberortlichen Trager der Sozialhilfe und
die Arbeitsgemeinschaften der ortlichen Trager der Sozialhilfe als Vertrags-
partei am Vertragsschluf’ zu beteiligen. Die Rahmenvertrage sind fir die
Pflegekassen und die zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Inland unmit-
telbar verbindlich.

(2) Die Vertrage regeln insbesondere:

1. den Inhalt der Pflegeleistungen einschlielich der Sterbebegleitung
sowie bei stationarer Pflege die Abgrenzung zwischen den allgemeinen
Pflegeleistungen, den Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung und den
Zusatzleistungen,

2. die allgemeinen Bedingungen der Pflege einschlieRlich der Vertragsvor-
aussetzungen und der Vertragserfiillung fiir eine leistungsfahige und wirt-
schaftliche pflegerische Versorgung, der Kostenliibernahme, der Abrechnung
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der Entgelte und der hierzu erforderlichen Bescheinigungen und Berichte,

3. Malstédbe und Grundsatze fir eine wirtschaftliche und leistungsbezoge-
ne, am Versorgungsauftrag orientierte personelle und sachliche Ausstat-
tung der Pflegeeinrichtungen,

4. die Uberpriifung der Notwendigkeit und Dauer der Pflege,

5. Abschlage von der Pflegevergitung bei voriibergehender Abwesenheit
(Krankenhausaufenthalt, Beurlaubung) des Pflegebedirftigen aus dem
Pflegeheim,

6. den Zugang des Medizinischen Dienstes und sonstiger von den Pflege-
kassen beauftragter Priifer zu den Pflegeeinrichtungen,

7. die Verfahrens- und Prifungsgrundsatze fur Wirtschaftlichkeits- und Ab-
rechnungsprifungen,

8. die Grundsatze zur Festlegung der oértlichen oder regionalen Einzugs-
bereiche der Pflegeeinrichtungen, um Pflegeleistungen ohne lange Wege
mdglichst orts- und birgernah anzubieten,

9. die Mdéglichkeiten, unter denen sich Mitglieder von Selbsthilfegruppen,
ehrenamtliche Pflegepersonen und sonstige zum burgerschaftlichen En-
gagement bereite Personen und Organisationen in der hauslichen Pflege
sowie in ambulanten und stationaren Pflegeeinrichtungen an der Betreuung
Pflegebedurftiger beteiligen kdnnen,

10. die Verfahrens- und Prifungsgrundsatze fir die Zahlung einer ortsubli-
chen VergUtung an die Beschaftigten nach § 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2,

11. die Anforderungen an die nach § 85 Absatz 3 geeigneten Nachweise
bei den Vergltungsverhandlungen.

Durch die Regelung der sachlichen Ausstattung in Satz 1 Nr. 3 werden
Anspruche der Pflegeheimbewohner nach § 33 des Flnften Buches auf
Versorgung mit Hilfsmitteln weder aufgehoben noch eingeschrankt.

§ 82 Finanzierung der Pflegeeinrichtungen

(1) Zugelassene Pflegeheime und Pflegedienste erhalten nach MalRgabe
dieses Kapitels

225



1. eine leistungsgerechte Vergiitung fir die allgemeinen Pflegeleistungen
(Pflegeverglitung) sowie

2. bei stationarer Pflege ein angemessenes Entgelt fur Unterkunft und Ver-
pflegung.

Die Pflegevergtitung ist von den Pflegebedurftigen oder deren Kostentra-
gern zu tragen. Sie umfasst auch die Betreuung und, soweit bei stationarer
Pflege kein Anspruch auf auerklinische Intensivpflege nach § 37c des
Finften Buches besteht, die medizinische Behandlungspflege. Fir Unter-
kunft und Verpflegung bei stationarer Pflege hat der Pflegebeduirftige selbst
aufzukommen.

(2) In der Pflegevergitung und in den Entgelten fir Unterkunft und Verpfle-
gung diirfen keine Aufwendungen bertcksichtigt werden flr

1. MaBnahmen einschlieRlich Kapitalkosten, die dazu bestimmt sind, die
fUr den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendigen Gebaude und sonstigen
abschreibungsfahigen Anlageguter herzustellen, anzuschaffen, wiederzu-
beschaffen, zu ergénzen, instandzuhalten oder instandzusetzen; ausge-
nommen sind die zum Verbrauch bestimmten Guter (Verbrauchsguter), die
der Pflegeverglitung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zuzuordnen sind,

2. den Erwerb und die ErschlieBung von Grundstticken,

3. Miete, Pacht, Erbbauzins, Nutzung oder Mitbenutzung von Grundstu-
cken, Gebduden oder sonstigen Anlagegutern,

4. den Anlauf oder die innerbetriebliche Umstellung von Pflegeeinrichtun-
gen,

5. die Schlielung von Pflegeeinrichtungen oder ihre Umstellung auf andere
Aufgaben.

(3) Soweit betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen nach Absatz 2
Nr. 1 oder Aufwendungen fir Miete, Pacht, Erbbauzins, Nutzung oder Mit-
benutzung von Gebauden oder sonstige abschreibungsfahige Anlageguter
nach Absatz 2 Nr. 3 durch o6ffentliche Férderung gemaR § 9 nicht vollstan-
dig gedeckt sind, kann die Pflegeeinrichtung diesen Teil der Aufwendungen
den Pflegebedurftigen gesondert berechnen. Gleiches gilt, soweit die Auf-
wendungen nach Satz 1 vom Land durch Darlehen oder sonstige riickzahl-
bare Zuschiisse geférdert werden. Die gesonderte Berechnung bedarf der
Zustimmung der zustandigen Landesbehdrde; das Nahere hierzu, insbe-
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sondere auch zu Art, Hohe und Laufzeit sowie die Verteilung der gesondert
berechenbaren Aufwendungen auf die Pflegebediirftigen einschlieRlich der
Berucksichtigung pauschalierter Instandhaltungs- und Instandsetzungsauf-
wendungen sowie der zugrunde zu legenden Belegungsquote, wird durch
Landesrecht bestimmt. Die Pauschalen missen in einem angemessenen
Verhaltnis zur tatsachlichen Héhe der Instandhaltungs- und Instandset-
zungsaufwendungen stehen.

(4) Pflegeeinrichtungen, die nicht nach Landesrecht geférdert werden,
kdnnen ihre betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen den Pflege-
bedirftigen ohne Zustimmung der zustandigen Landesbehdrde gesondert
berechnen. Die gesonderte Berechnung ist der zustandigen Landesbehor-
de mitzuteilen.

(5) Offentliche Zuschiisse zu den laufenden Aufwendungen einer Pflege-
einrichtung (Betriebskostenzuschisse) sind von der Pflegevergtitung abzu-
ziehen.

§ 87a Abs. 1 Satz 2 Berechnung und Zahlung des
Heimentgelts

(1) Die Pflegesatze, die Entgelte fir Unterkunft und Verpflegung sowie die
gesondert berechenbaren Investitionskosten (Gesamtheimentgelt) werden
fur den Tag der Aufnahme des Pflegebediirftigen in das Pflegeheim sowie
fur jeden weiteren Tag des Heimaufenthalts berechnet (Berechnungstag).
Die Zahlungspflicht der Heimbewohner oder ihrer Kostentrager endet
mit dem Tag, an dem der Heimbewohner aus dem Heim entlassen
wird oder verstirbt. Zieht ein Pflegebedurftiger in ein anderes Heim um,
darf nur das aufnehmende Pflegeheim ein Gesamtheimentgelt fir den
Verlegungstag berechnen. Von den Satzen 1 bis 3 abweichende Verein-
barungen zwischen dem Pflegeheim und dem Heimbewohner oder dessen
Kostentrager sind nichtig. Der Pflegeplatz ist im Fall voriibergehender Ab-
wesenheit vom Pflegeheim fiir einen Abwesenheitszeitraum von bis zu 42
Tagen im Kalenderjahr fir den Pflegebedirftigen freizuhalten. Abweichend
hiervon verlangert sich der Abwesenheitszeitraum bei Krankenhausaufent-
halten und bei Aufenthalten in Rehabilitationseinrichtungen fiir die Dauer
dieser Aufenthalte. In den Rahmenvertrdgen nach § 75 sind fur die nach
den Satzen 5 und 6 bestimmten Abwesenheitszeitrdume, soweit drei Kalen-
dertage Uberschritten werden, Abschlage von mindestens 25 vom Hundert
der Pflegevergutung, der Entgelte flr Unterkunft und Verpflegung und der
Zuschlage nach § 92b vorzusehen.
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§ 88 Zusatzleistungen

(1) Neben den Pflegesatzen nach § 85 und den Entgelten nach § 87 darf
das Pflegeheim mit den Pflegebedirftigen Uber die im Versorgungsvertrag
vereinbarten notwendigen Leistungen hinaus (§ 72 Abs. 1 Satz 2) geson-
dert ausgewiesene Zuschlage fur

1. besondere Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie
2. zusatzliche pflegerisch-betreuende Leistungen

vereinbaren (Zusatzleistungen). Der Inhalt der notwendigen Leistungen
und deren Abgrenzung von den Zusatzleistungen werden in den Rahmen-
vertragen nach § 75 festgelegt.

(2) Die Gewahrung und Berechnung von Zusatzleistungen ist nur zulassig,
wenn:

1. dadurch die notwendigen stationaren oder teilstationaren Leistungen des
Pflegeheimes (§ 84 Abs. 4 und § 87) nicht beeintrachtigt werden,

2. die angebotenen Zusatzleistungen nach Art, Umfang, Dauer und Zeitab-
folge sowie die Hohe der Zuschlage und die Zahlungsbedingungen vorher
schriftlich zwischen dem Pflegeheim und dem Pflegebediirftigen vereinbart
worden sind,

3. das Leistungsangebot und die Leistungsbedingungen den Landesver-
banden der Pflegekassen und den Uberértlichen Tragern der Sozialhilfe im
Land vor Leistungsbeginn schriftlich mitgeteilt worden sind.

§ 115 Ergebnisse von Qualitatsprifungen, Quali-
tatsdarstellung, Vergutungskiirzung

Abs. 3 Halt die Pflegeeinrichtung ihre gesetzlichen oder vertraglichen Ver-
pflichtungen, insbesondere ihre Verpflichtungen zu einer qualitdtsgerechten
Leistungserbringung aus dem Versorgungsvertrag (§ 72) ganz oder teil-
weise nicht ein, sind die nach dem Achten Kapitel vereinbarten Pflegever-
gltungen firr die Dauer der Pflichtverletzung entsprechend zu kiirzen. Uber
die Héhe des Kurzungsbetrags ist zwischen den Vertragsparteien nach

§ 85 Abs. 2 Einvernehmen anzustreben. Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle nach
§ 76 in der Besetzung des Vorsitzenden und der beiden weiteren unpartei-
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ischen Mitglieder. Gegen die Entscheidung nach Satz 3 ist der Rechtsweg
zu den Sozialgerichten gegeben; ein Vorverfahren findet nicht statt, die
Klage hat aufschiebende Wirkung. Der vereinbarte oder festgesetzte Kr-
zungsbetrag ist von der Pflegeeinrichtung bis zur Hohe ihres Eigenanteils
an die betroffenen Pflegebedirftigen und im Weiteren an die Pflegekassen
zurlickzuzahlen; soweit die Pflegevergltung als nachrangige Sachleistung
von einem anderen Leistungstrager ibernommen wurde, ist der Kiirzungs-
betrag an diesen zurlickzuzahlen. Der Kiirzungsbetrag kann nicht tber die
Vergltungen oder Entgelte nach dem Achten Kapitel refinanziert werden.
Schadensersatzanspriiche der betroffenen Pflegebedurftigen nach anderen
Vorschriften bleiben unberihrt; § 66 des Flinften Buches gilt entsprechend

BGB Buirgerliches Gesetzbuch (Auszuge)
§ 104 Geschaftsunfahigkeit

Geschaftsunfahig ist:
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschliefenden Zustand
krankhafter Stoérung der Geistestatigkeit befindet, sofern nicht der Zustand
seiner Natur nach ein voribergehender ist.

§ 108 Abs. 2 Vertragsschluss ohne Einwilligung

(1) Schliefst der Minderjahrige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwil-
ligung des gesetzlichen Vertreters, so hangt die Wirksamkeit des Vertrags
von der Genehmigung des Vertreters ab.

(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklarung Gber die Genehmi-

gung auf, so kann die Erklarung nur ihm gegentber erfolgen; eine vor der

Aufforderung dem Minderjahrigen gegentber erklarte Genehmigung oder

Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann
nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung
erklart werden; wird sie nicht erklart, so gilt sie als verweigert.

(3) Ist der Minderjahrige unbeschrankt geschaftsfahig geworden, so tritt
seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters.

§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners fir Dritte
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Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der
Personen, deren er sich zur Erflllung seiner Verbindlichkeit bedient, in
gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des
§ 276 Abs. 3 findet keine Anwendung.

§ 566 Kauf bricht nicht Miete

(1) Wird der vermietete Wohnraum nach der Uberlassung an den Mieter
von dem Vermieter an einen Dritten verauf3ert, so tritt der Erwerber anstelle
des Vermieters in die sich wahrend der Dauer seines Eigentums aus dem
Mietverhaltnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

(2) Erfullt der Erwerber die Pflichten nicht, so haftet der Vermieter fiir den
von dem Erwerber zu ersetzenden Schaden wie ein Birge, der auf die
Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Erlangt der Mieter von dem Uber-
gang des Eigentums durch Mitteilung des Vermieters Kenntnis, so wird der
Vermieter von der Haftung befreit, wenn nicht der Mieter das Mietverhaltnis
zum ersten Termin kiindigt, zu dem die Kiindigung zulassig ist.

§ 566a Mietsicherheit

Hat der Mieter des verauRerten Wohnraums dem Vermieter fiir die Er-
fullung seiner Pflichten Sicherheit geleistet, so tritt der Erwerber in die
dadurch begriindeten Rechte und Pflichten ein. Kann bei Beendigung des
Mietverhaltnisses der Mieter die Sicherheit von dem Erwerber nicht erlan-
gen, so ist der Vermieter weiterhin zur Riickgewahr verpflichtet.

§ 566e Mitteilung des Eigentumsiibergangs durch den
Vermieter

(1) Teilt der Vermieter dem Mieter mit, dass er das Eigentum an dem vermie-
teten Wohnraum auf einen Dritten Ubertragen hat, so muss er in Ansehung
der Mietforderung dem Mieter gegeniiber die mitgeteilte Ubertragung gegen
sich gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam ist.

(2) Die Mitteilung kann nur mit Zustimmung desjenigen zurickgenommen
werden, der als der neue Eigentimer bezeichnet worden ist.

§ 567b WeiterverauBerung oder Belastung durch Erwerber

Wird der vermietete WWohnraum von dem Erwerber weiterverauf3ert oder
belastet, so sind § 566 Abs. 1 und die §§ 566a bis 567a entsprechend
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anzuwenden. Erflllt der neue Erwerber die sich aus dem Mietverhaltnis
ergebenden Pflichten nicht, so haftet der Vermieter dem Mieter nach § 566
Abs. 2.

6. VSBG Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
§ 14 Ablehnungsgriinde

(1) Der Streitmittler lehnt die Durchfiihrung eines Streitbeilegungsverfah-
rens ab, wenn

1. die Streitigkeit nicht in die Zustandigkeit der Verbraucherschlichtungs-
stelle fallt,

2. der streitige Anspruch nicht zuvor gegenliber dem Antragsgegner gel-
tend gemacht worden ist,

§ 36 Alilgemeine Informationspflicht

Abs. 1 Ein Unternehmer, der eine Webseite unterhalt oder Allgemeine Ge-
schaftsbedingungen verwendet, hat den Verbraucher leicht zuganglich, klar
und verstandlich

1. in Kenntnis zu setzen davon, inwieweit er bereit ist oder verpflichtet ist,
an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-
nehmen, und

2. auf die zustandige Verbraucherschlichtungsstelle hinzuweisen, wenn
sich der Unternehmer zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet hat oder wenn er auf
Grund von Rechtsvorschriften zur Teilnahme verpflichtet ist; der Hinweis
muss Angaben zu Anschrift und Webseite der Verbraucherschlichtungsstel-
le sowie eine Erklarung des Unternehmers, an einem Streitbeilegungsver-
fahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, enthalten.
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Alles zum WBVG - verstandlich erlautert.

Der Wohn- und Betreuungsvertrag (friiher
Heimvertrag) ist Grundlage flr das Leben in
stationaren Einrichtungen, Pflegeheimen und
Behinderteneinrichtungen.

Dieses Buch gibt systematisch, praxisorientiert
und umfassend Antworten auf Fragen wie:

Worauf ist vor Vertragsabschluss zu achten?
Was muss im Vertrag stehen?

Welche Rechte und Pflichten haben die
Verbraucherinnen und Verbraucher?

Was kann man bei Mangeln tun?

Wann und unter welchen Umstanden kann
der Vertrag verandert oder beendet werden?

Der BIVA-Pflegeschutzbund ist ein unabhan-
giger und gemeinntitziger Verbraucherschutz-
verein, der seit 1974 in Bereich ,Heimrecht"
und ,betreute Wohnformen*® aufklart und berat.
Mehr unter www.biva.de

Gefordert vom:

% Bundesministerium
fiir Familie, Senioren, Frauen

und Jugend

BIVA

PFLEGESCHUTZBUND




	I. Vor dem Vertragsschluss
  Das sollte man vor Abschluss eines Wohn- 
  und Betreuungsvertrages wissen.
	I.1. Anwendbarkeit des WBVG
	I.1.1. Anwendungsbereich
	I.1.1.1. Vertragsparteien
	I.1.1.3. Leistungen
	I.1.1.4. Mögliche Vertragskonstellationen

	I.1.2. Abgrenzung des Anwendungsbereichs

	I.2. Die vorvertraglichen Informationen
	I.2.1. Informationspflichten
	I.2.1.1. Art und Weise der vorvertraglichen Informationen
	I.2.1.2. Das allgemeine Leistungsangebot
	I.2.1.3.  Das konkrete Leistungsangebot

	I.2.2.   Missachtung der vorvertraglichen Informationspflichten

	I.3.	Der Abschluss des Vertrages
	I.3.1.   Vertragsbeginn und Vertragsdauer
	
I.3.2.   Geschäftsunfähigkeit
	I.3.3.   Form und Inhalt des Vertrages
	I.3.3.1.   Schriftform	
	I.3.3.2.   Leistungen
	I.3.3.3.   Entgelte
	I.3.3.4.   Hinweis auf das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

	I.3.4.	   Missachtung der Formvorschriften


	II. Das Vertragsverhältnis – Vertragsdurchführung, Störungen und mögliche Veränderungen
	II.1.	Gegenseitige Rechte und Pflich-
  ten der Vertragsparteien
	II.1.1.   Leistungspflichten der Unternehmerinnen und Unternehmer

	II.1.2.   Leistungspflichten der Verbraucherin bzw. des Verbrauchers
	II.1.3.   Missachtung der gesetzlichen Vorschriften

	II.2. Mängel
	II.2.1.   Wohnraummangel – Definition, Folgen und Durchsetzung
	II.2.2.   Mangel bei Pflege- und Betreuungsleistungen – Definition, Folgen und Durchsetzung

	II.3. Änderung des Pflege- und 
  Betreuungsbedarfs
	II.3.1. Anpassung des Leistungsangebotes

	III.2. Ausschluss der Anpassung
	II.4. Entgeltveränderung
	II.4.1.   Veränderung der Berechnungsgrundlage
	II.4.2.   Doppelte Angemessenheitsprüfung
	II.4.3.   Veränderung der gesondert berechenbaren Investitionskosten
	II.4.4.  Wirksamwerden der Entgeltanpassung
	II.4.4.1. Verfahrensvorgaben
	II.4.4.2. Missachtung der Verfahrensvorschriften


	II.5. Wechsel der Vertragsparteien
	II.5.1.  Wechsel und Auswirkungen auf Seiten der Verbraucherin oder des Verbrauchers
	II.5.2. Wechsel u. Auswirkungen auf Seiten der Unternehmerin oder des Unternehmers


	III. Streit im Rahmen des Vertragsverhältnisses – die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens
	III.1. Bedeutung der Verbraucher-
   schlichtung
	III.2.   Ablauf eines Schlichtungs­-
     verfahrens
	III.2.2.   Prüfung des Antrags
	III.2.3.   Anhörung der Beteiligten

	III.3.   Ergebnis des Schlichtungs­-
    verfahrens

	IV. Beendigung des Vertrags­-
     verhältnisses
	IV.1.   Versterben der Verbraucherin 
     oder des Verbrauchers
	IV.2.   Kündigung des Vertrags­-
     verhältnisses
	IV.2.1.   Kündigung durch die Verbraucherin 
oder den Verbraucher
	IV.2.1.1.   Kündigung innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsbeginn
	IV.2.1.2.   Ordentliche Kündigung
	IV.2.1.3. Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund
	IV.2.1.4.   Sonderkündigungsrecht wegen Erhöhung des Entgelts

	IV.2.2.   Kündigung durch die Unternehmerin oder den Unternehmer
	IV.2.2.1. Einstellung oder Veränderung des Betriebes
	IV.2.2.2. Keine fachgerechten Pflege- oder Betreuungsleistungen
	IV.2.2.3.   Ausschluss der Leistungsanpassung vor Vertragsbeginn
	IV.2.2.4. Pflichtverletzung durch die Verbraucherin oder den Verbraucher
	IV.2.2.5.   Zahlungsverzug der Verbraucherin oder 
des Verbrauchers

	IV.2.3.  Nachweis von Leistungsersatz und 
            Übernahme von Umzugskosten


	V. Hilfreiche Links und Adressen
	VI. Gesetzestexte

